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Frühjahrstagung 2026 in Köln
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den Marianne-Englert-Preis in der 
Branche zu zeigen und darüber den 
Einstieg in ihre künftige Arbeit zu 
finden.

www.vfm-online.de

FRÜHJAHRSTAGUNG 2026

Der vfm e.V. 
Der Verein für Medieninformation und Mediendokumen-
tation vertritt bildungsbezogene und berufsständische Inte-
ressen von Fachleuten aus dem Medienbereich, die mit der 
Informationsvermittlung, Bestandssicherung, Dokumentation 
oder Vermarktung medialer Inhalte befasst sind. Ziele des vfm 
sind deren fachliche Qualifikation, die Förderung von Wissens-
austausch und die berufsfachliche Vertretung.

Call for Papers
Das Leitthema der Frühjahrstagung 2026 „Et bliev nix wie 
et wor!“ entlehnt sich passend zum Tagungsort des kölschen 
Grundgesetzes. Wie wandelt sich das Berufsbild durch aktuelle 
Herausforderungen und Chancen, seien sie technischer, struk-
tureller oder personeller Art – und wie gestalten wir diesen 
Wandel aktiv? Wir laden Sie ein, Vortrags- oder Präsentations-
konzepte aus Praxis oder Wissenschaft der Medieninformation 
und –dokumentation einzusenden. Aufgrund der räumlichen 
Möglichkeiten können wir in diesem Jahr auch alternative 
Präsentationsformen anbieten (beispielsweise Projektmesse). 
Hier sind wir für Ihre Ideen offen. 

Themen
Vorschläge für praxisnahe Präsentationen bis zu 20 Minuten 
Dauer mit maximal zwei Referent:innen pro Beitrag erbitten 
wir zu folgenden Themen:

• Organisations- und Prozessentwicklung 
Neue Arbeitsformen und -prozesse / Wissenstransfer / 
gesellschaftlicher Wandel / Generationenwechsel /  
Strukturwandel / Kooperation / Dienstleistungskatalog 

•  Entwicklung des Berufsbilds 
Human Resources / Rollen / Expertenwissen / Data Jour-
nalism / Berufserfahrung / Aufgaben der Dokumentation

•  Datenmanagement 
Metadatenmanagement / Data Ownership / Metadaten  
als Archivprodukt / Datenablage / „Aufbruch der Archiv-
Silos“ / Datensicherheit und-verantwortung 

•  Erfolgreiche Produkte durch neue Möglichkeiten 
KI in Dokumentation und Recherche / Rechtliche Möglich-
keiten & Einschränkungen / Angebote für Redaktionen / 
Integration in die Produktionswelt / Automatisierung

•  Unser Weg in die Zukunft 
Szenarios / Aktive Gestaltung der Veränderung / Selbst-
verständnis & Positionierung / Archiv-Marketing

•  Werkstattberichte

Neues aus Sportdokumentation, Musikdokumentation,  
Pressedokumentation, Presseagenturen, Unternehmens-
archiven oder anderen

Weitere Themenvorschläge sind sehr willkommen.

Einreichung
Ihren Vorschlag senden Sie bitte als Kurzfassung in Thesen-
form oder als Projektskizze (maximal eine DIN A4-Seite als 
PDF-Datei) mit der Angabe von maximal zwei Autorennamen, 
Postadresse, Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse sowie einem 
kurzen Qualifikationsprofil von einer halben Seite per E-Mail an: 
tagung@vfm-online.de

Einsendeschluss: 15. Oktober 2025
Wir entscheiden über die Annahme der Beiträge und 
benachrich tigen Sie bis spätestens 9. November 2025.

Organisation
Programmkomitee des vfm

Kontakt
Frank Dürr (Koordination); frank.duerr@vfm-online.de

Call for Papers

Nix bliev  
wie et wor!
Offen für Neuerungen  
in Information und Dokumentation

27. – 29. April 2026, Köln

Präsenz-  und Online- Veranstaltung im Deutschlandfunk Köln
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Gesellschaft. Mit zunehmender Sichtbarkeit wächst 
auch ihre Verantwortung.

Prof. Dr. Sabine Ammon, Dr. Dietmar Schenk und 
Rebecca Ciesielski diskutieren, wie sich ethische 
Maßstäbe in der Entwicklung und Anwendung von 
Künstlicher Intelligenz im Archivwesen verankern 
lassen. Archive sind dabei nicht nur Orte der Erinne­
rung, sondern auch Orte, an denen die Zukunft mit­
gestaltet wird. Und Gestaltung beginnt mit dem Nach­
denken – über Begriffe, Werte und Wirkung.

Praktische Fragestellungen greifen Timo Bollen 
und Katharina Schell auf. Timo Bollen zeigt, wie kon­
kret und komplex die ethischen Herausforderungen 
bei der Onlinestellung von Archivinhalten sind. Er 
macht deutlich, dass ethische Fragen oft dort begin­
nen, wo das Recht endet. Die rechtlichen Schranken 
sind zumeist klar definiert – die ethischen hingegen 
nicht immer. Es braucht deshalb sorgfältige Abwä­
gungen, Sensibilität und manchmal auch den Mut, 
auf eine Veröffentlichung zu verzichten. Katharina 
Schell analysiert die journalistische Autorenschaft im 
KI-Zeitalter. Sie plädiert für eine mehrstufige Trans­
parenzkennzeichnung statt einfacher KI-Labels, um 
so das Vertrauen in den Journalismus zu stärken und 
die Hybridisierung von Mensch und Maschine nach­
vollziehbar zu machen.

Diese und alle weiteren Beiträge laden Sie dazu 
ein, Ethik nicht als zusätzlichen Aufwand zu sehen, 
sondern als festen Bestandteil der archivischen Pra­
xis. Die Zukunft der Archive wird nicht allein durch 
Recht, Gesetz und Technik bestimmt, sondern auch 
durch unsere ethischen Entscheidungen.

Herzlichst
Ihre/Eure Ute Essegern

PS: Was unser aktuelles Titelbild mit Ethik im archi­
vischen Kontext zu tun hat, wird übrigens in dem Bei­
trag von Rainer Bach über die KI-basierte Gesichts­
erkennung im Archiv des Bayerischen Rundfunks 
aufgelöst.

Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

Informationen sind das Lebenselixier 
der digitalen Gesellschaft. Und Archive 
sind mehr als nur Speicherorte. Sie 
tragen als Hüter dieses Wissens eine 
besondere Verantwortung und stehen 
gleichzeitig vor einer neuen Heraus­
forderung: In einer zunehmend digi­
talen Welt brauchen wir Archive mehr 

denn je – als Erinnerungsorte, als Garanten für 
Authentizität und Integrität der archivierten In­
halte, als Orte der Verlässlichkeit. Mit dieser Rolle 
wächst auch die ethische Verantwortung. Wir dür­
fen uns nicht nur fragen, was technisch möglich 
und juristisch erlaubt ist, sondern auch, was wir 
ethisch verantworten können und wollen. Ethik ist 
dabei keine Bremse, sondern eine Orientierungs­
hilfe.

Ein Blick in ältere Ausgaben der info7 zeigt, 
dass ethische Fragestellungen bisher kaum thema­
tisiert wurden – und wenn doch, dann zumeist im 
berufsethischen Kontext. Doch Ethik umfasst viel 
mehr als nur das. Gerade die Digitalisierung, die 
Öffnung von Archivbeständen und der Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz rücken ethische Fragen viel 
stärker in das Zentrum der gesamten archivischen 
Arbeit. Archive stehen heute mehr denn je im Span­
nungsfeld zwischen dem Wunsch nach öffentlicher 
Zugänglichkeit und der Verpflichtung zu ethischer 
Verantwortung. Eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit diesem Thema ist längst überfällig und ist des­
halb Schwerpunkt in der aktuellen Ausgabe.

Silvan Imhof schlägt mit seinem informations­
ethischen Ansatz einen normativen Rahmen für den 
Umgang mit Informationen vor. Seine sechs Prinzi­
pien – von Auffindbarkeit bis Sicherheit – sind keine 
fertigen Lösungen, sondern ein praktischer Kompass. 
Archive sind zentrale Akteure in der „Infosphäre“, 
dem informationellen Ökosystem unserer digitalen 

Ethik als Wegweiser für Archive 
 

Dr. Ute Essegern

Dr. Ute Essegern
Redaktion info7
ute.essegern@info7.de
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Aktuelle  
Meldungen
 

Filmmuseum LAB in Wien eröffnet

Im September 2025 ist in Wien das 
neue Filmmuseum LAB offiziell der 
Öffentlichkeit präsentiert worden. Da­
mit hat Österreichs filmisches Erbe 
eine neue Heimat gefunden. In die­
sem Zusammenhang wurden knapp 
85.000 Filmdosen, rund 500.000 Ob­
jekte insgesamt an den neuen Stand­
ort im Wiener Arsenal überbracht. 
Das Gebäude wurde bereits im De­
zember vom Besitzer, der Bundes­
theater-Tochter ART for ART, über­
nommen und seither sukzessive bezo­
gen. Sieben Kilometer fahrbarer Re-	
gale dienen künftig als Heimat für die 
Filmdosen, die bei frischen sechs 
Grad Celsius und einer relativen Luft­
feuchtigkeit zwischen 35 und 40 % ge­
lagert werden. Im Kern der Anlage 
findet sich gleichsam als Raum im 
Raum ein Negativlager, bei dem es 
mit minus sechs Grad Celsius noch 
kühler zugeht. Das ist den wertvollen 
Künstleroriginalen oder den fragilen 
Farbnegativen vorbehalten.

Den Ortswechsel verbindet man 
dabei gleich mit einem Systemwech­
sel. So wurde die Sammlung von 
den klassischen Metalldosen auf 
profaneres, aber rostresistentes 
Plastik umgestellt, dieses komplett 
mit Barcodes versehen und damit ein 
Wechsel des Archivsystems eingeläu­
tet. Dabei bietet die neue, 1.500 
Quadratmeter umfassende Anlage 
in einem schlichten Ziegelbau, in 
dem sich auch das Foto Arsenal be­
findet, überdies Raum für Labora­
torien, Werkstätten und nicht zuletzt 
Büros. Ein breiter Publikumsverkehr 

ist hingegen nicht vorgesehen im 
neuen LAB. 

Dennoch: Das Filmmuseum hat 
sein lang ersehntes „LAB“ Archiv im 
Arsenal. Damit ist das filmische Erbe 
des Landes in Sicherheit – und die 
Suche nach verborgenen Sensationen 
kann beginnen...

Mehr unter: 
https://wien.orf.at/stories/3323085
https://www.krone.at/3907987

Data Act der EU in der Kritik

Der schon 2024 in Kraft getretene und 
seit dem 12. September geltende „Data 
Act“ der EU ist in die Kritik geraten. 
Der Data Act sollte dafür sorgen, dass 
die Vielzahl an Daten, die von vernetz­
ten Autos, Fitness-Trackern, Industrie-
anlagen, oder diversen Kleingeräten 
erzeugt werden, für eine größere Nut­

Riesenaufregung um die NDR/BR-Sendung „KLAR“ und ihre 
Moderatorin Julia Ruhs

(Ein Kommentar von HG Stülb)

Die Presse überschlägt sich geradezu hinsichtlich der abgesetzten Modera­
torin der NDR/BR-Sendung „Klar", die ein neues Format zur transparenten, 
kontroversen und ausgewogenen Berichterstattung im Öffentlich-Rechtli­
chen Rundfunk transportieren sollte. Bis hin in die höchsten Politikerkreise 
wurden Kommentare abgegeben, die nicht immer freundlich waren und das 
Vorgehen des NDR bei der Absetzung der Moderatorin kräftig kritisierten. 
Und natürlich nutzten nicht wenige, die Unabhängigkeit des ÖRR in Deutsch­
land wieder einmal anzuzweifeln und seine Existenz populistisch in Frage 
zu stellen (z. B. mit dem Ruf, die „Rundfunkgebühren einzufrieren"). Es ist 
ein immer wiederkehrendes Muster, wie man als Dokumentar über die Jahr­
zehnte leicht feststellen kann.

 Es ist nicht der primäre Zweck dieser Rubrik, derartige Fälle zu kom­
mentieren. Und es hat ja auch nicht viel mit den Archiven und Dokumen­
tationsstellen zu tun. Allerdings muss man auch feststellen, dass diese in 
der Presselandschaft und im Rundfunk schwere Jahrzehnte hinter sich ha­
ben, bis hin zur Auflösung dieser Stellen in vielen Einrichtungen, insbeson­
dere in den Presseverlagen. Und damit fehlen zunehmend Unterstützer des 
Qualitätsjournalismus, die die Dokumentationen nun einmal sind. Und so 
wie der Qualitätsjournalismus zunehmend gefährdet ist, vor allem durch die 
Fake-Verbreitung in „alternativen“ Nachrichtenformaten, ist eine weitere 
Reduzierung durch Angriffe auf den ÖRR durchaus in den Bereich des 
Denkbaren geraten. 

Anstatt sich zu freuen, dass sich NDR und BR an neuen kontroversen For­
maten versuchen, um verloren gegangene Hörer und Seher zurückzugewin­
nen, wird eine Riesendebatte losgetreten, die sich an einer einzigen Person, 
einer Moderatorin, aufreibt, deren Einfluß auf die Inhalte solcher Sendun­
gen zwar vorhanden ist, sie sich aber immer im Rahmen der Möglichkeiten 
einer zuständigen Redaktion bewegt und damit ohnehin der Vielfalt ausge­
setzt ist.  Bleibt die Vermutung, dass insbesondere der Bayerische Teil der 
Sendung einen Höhenflug bei der Einschaltquote erleben wird.
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zung geöffnet werden sollen. Davon 
sollten vor allem auch Verbraucherin­
nen und Verbraucher profitieren. Die 
Nutzer haben nun einen Anspruch da­
rauf, die Daten, die sie erzeugen, von 
den Geräteherstellern abrufen zu kön­
nen. Kritik ist jetzt aufgekommen, weil 
Umsetzungsstrategien und Benen­
nung von Aufsichtsbehörden auf sich 
warten lassen. Aus der Industrie ver­
lautet, dass der Schutz von Geschäfts­
geheimnissen unzureichend sei.
Mehr Informationen in der einschlägigen 
Presse ca. Mitte September 2025 

Übergabe historischer Ton- und 
Filmdokumente aus Spätphase der 
DDR an Sächsisches Staatsarchiv

Am 21. August 2025 fand im agra Mes­
separk Leipzig die Übergabe histori­
scher Ton- und Filmdokumente aus 
dem Bestand der ehemaligen agra-
Landwirtschaftsausstellung der DDR, 
Markkleeberg, an das Sächsische Staats­
archiv statt.

Im Rahmen eines Projektes wurde 
ein umfangreiches Konvolut an ORWO-
Tonbändern und historischem Film­
material entdeckt. Darunter befinden 
sich Tonmitschnitte von agrarpoliti­
schen Diskussionen, ein Bericht über 
die Eröffnung der agra 1989 durch 
Erich Honecker, Unterhaltungs- und 
Weihnachtsmusik, Nachrichten sowie 
eine Rolle des im agra-eigenen Film­
studio produzierten Films „Die Ernäh­
rung des Kalbes". Diese Zeitdokumente 
vor allem aus der Spätphase der DDR 
werden nun im Sächsischen Staats­
archiv, Abteilung Leipzig, archivfach­
lich bewahrt und für die Forschung 
zugänglich gemacht. Das Archiv ist 
zuständig für die Unterlagen der agra-
Landwirtschaftsausstellung der DDR, 
Markkleeberg, von denen mehr als 
28.000 Archivalien bereits online re­
cherchierbar sind – darunter Fotos, 
Druckschriften und Filme. Die Doku­
mente spiegeln nicht nur die Aktivi­

täten auf der Landwirtschaftsausstel­
lung wider, sondern bieten auch viel­
fältige Möglichkeiten, die Agrarent-	
wicklung in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts zu erforschen.

Mehr unter: https://www.leipzig.de/newsar-
chiv/news/uebergabe-historischer-ton-und-
filmdokumente-aus-spaetphase-der-ddr-an-
saechsisches-staatsarchiv

https://saxarchiv.hypotheses.org/45958 

Internet Archive:  
Rechtsstreit um Schallplatten

digitalisierung beigelegt

Der Heise-Verlag berichtet, dass der 
Rechtsstreit zwischen dem Internet-
Archiv und mehreren großen Schall­
platten-Labels der USA beigelegt sei. 
Das Internet Archive war auf über 600 
Millionen US-Dollar verklagt worden. 
Es ging vor allem um ein Digitalisie­
rungsprojekt des Internet-Archivs 
(Great 78 Project), bei dem hundert­
tausende von Schellack-Schallplatten 
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhun­
derts digitalisiert und der Öffentlich­
keit zur Verfügung gestellt werden 
sollten. Offenbar gibt es eine außerge­
richtliche Einigung. 

Ob die inzwischen mehr als 
200.000 Schallplatten und mehr als 
400.000 Musikstücke weiter durch 
das Internet-Archiv angeboten wer­
den können, ist momentan aber offen, 
weil keine Details der Einigung be­
kannt geworden sind. 

Die Klage hatte die Existenz des 
Internet Archives insgesamt bedroht, 
weil es sich vor allem wegen der „Way­
back Machine“ als wichtiger öffentli­
cher Dienst entwickelt hat, den Mil­
lionen täglich nutzen, um historische 
„Schnappschüsse“ von Internetseiten 
einzusehen. Damit können Quellen 
überprüft und Desinformationen be­
seitigt werden. Mit dem juristischen 
Angriff der Musikindustrie stand des­
halb eine „kritische Infrastruktur des 
Internets“ auf der Kippe.

Mehr unter: 
https://www.heise.de/news/Plattenlabel-
vs-Internet-Archive-Rechtsstreit-beigelegt-
Details-unklar-10646903.html

Jahrestagung der IASA-
Ländergruppe Deutschland-
Deutschschweiz vom 7.-8. 

November 2025  in Eisennach

Die Ländergruppe Deutschland/
Deutschschweiz der internationalen 
IASA (Internationale Vereinigung der 
Schall- und audiovisuellen Archive) 
veranstaltet ihre diesjährige Jahresta­
gung im Lippmann+Rau-Musikarchiv 
in Eisenach. 

Auf der zweitägigen Veranstaltung 
stehen Audio-visuelle Bestände der DDR 
in verschiedenen Ausprägungen im 
Vordergrund. Das vielfältige Programm 
schließt Informationen über das gast­
gebende Archiv genauso mit ein, wie 
eine Mitgliederversammlung der IASA-
Ländergruppe. Die Veranstaltung ist 
als hybride Veranstaltung geplant. Man 
kann also online teilnehmen. Der Blick 
auf die Bestände und so manches The­
ma machen aber eine körperliche Teil­
nahme attraktiv. 

Mehr unter: Weitere Informationen und 
Anmeldung: https://www.iasa-online.de/
iasa_tagung.html

ChatGPT: BBC testet KI-Tools und 
zieht vernichtendes Fazit

Die britische Rundfunkanstalt BBC hat 
vier generativen Künstlichen Intelli­
genzen – ChatGPT, Copilot, Gemini and 
Perplexity – jeweils 100 Fragen zu ak­
tuellen Nachrichten gestellt. Zur Beant­
wortung sollten sie entsprechende BBC-
Artikel nutzen. Die Ergebnisse wurden 
dann von kenntnisreichen Journalis­
ten bewertet – mit vernichtendem Fazit: 
Bei rund der Hälfte aller KI-Antworten 
seien laut BBC „erhebliche Probleme“ 
festgestellt worden. Fast jede fünfte KI-
Antwort enthielt sachliche Fehler, also 
zum Beispiel falsche Daten oder Zahlen.
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Die Antworten der Tools basieren 
auf den riesigen Datenmengen des In­
ternets. Diese sind nicht immer richtig. 
Daher ist es kein Wunder, dass auch 
Fehler generiert werden. Auf die Ant­
worten von ChatGPT und anderen KI-
Tools sollte man also nicht blind ver­
trauen. Ein paar Beispiele: 

ChatGPT behauptete bei der Befra­
gung im Dezember 2024, dass Rishi 
Sunak weiterhin britischer Premier sei, 
obwohl sein Nachfolger Keir Starmer 
bereits seit Juli 2024 im Amt ist. Co­
pilot von Microsoft antwortete auf die 
Frage, wie die Französin Gisèle Pelicot 
von den Verbrechen ihres Mannes er­
fuhr, dass sie durch ihre Blackouts 
und Gedächtnislücken, selbst darauf 
gekommen sei, dass ihr Mann sie seit 
Jahren mit Medikamenten betäube. In 
Wahrheit erfuhr sie aber erst von den 
Verbrechen, nachdem ihr die Polizei 
Videos zeigte, in denen die Vergewal­
tigungen dokumentiert waren. 

Eine weitere, neuere Studie des „Tow 
Center for Digital Journalism“ kommt 
zu ähnlichen Ergebnissen wie die BBC. 
Keine der untersuchten KIs überzeug­
te, wenn es darum geht, Berichterstat­
tung korrekt ihren Verfassern zuzuord­
nen. Dennoch gibt es deutliche Unter­
schiede hinsichtlich dessen, wie schlecht 
sie sich geschlagen haben. Im Schnitt 
lag die Quote an teils bis gänzlich fal­
schen Antworten bei 60 Prozent.

Es bestehe die Gefahr, dass durch 
KI verzerrte Schlagzeilen oder Nach­
richten erheblichen Schaden anrich­
ten werden. Ob die betroffenen KI-
Unternehmen die Problematik ernst 
nehmen und daruf reagieren, wird 
abzuwarten sein. 

Mehr unter: 
https://www.watson.de/!912909406
https://www.derstandard.at/story/ 
3000000261220/studie-ki-chatbots-sind-
beim-zitieren-von-news-unbrauchbar

Mehr als 100.000 Einträge in 
Filmdienst-Datenbank

Im September 2025 überschreitet das 
„Lexikon des Internationalen Films“ 
erstmals die Marke von 100.000 Film­
einträgen. Nach rund 80 Jahren Sam­
meltätigkeit, Erfassung und Wertung 
des Filmangebots in Deutschland ist 
dies ein bemerkenswertes Ereignis. 
Die Sammlung entstand zunächst in 
der Form von Zeitschriften (Film­
dienst der Jugend), später entstanden 
Jahrbücher, und mit dem Aufkommen 
des Internet wurden die Daten auch 
digital verfügbar gemacht. 

Mit dem Ende der Zeitschrift im 
Dezember 2017 und der Verlagerung 
zum Onlineportal filmdienst.de wurde 
das „Lexikon des internationalen Films“ 
endgültig zur Instanz für umfängliche 
und fundierte Wertungen von Filmen 
– und im wachsenden Maße natürlich 
auch Serien – im Netz.

Hinter jedem einzelnen Eintrag 
stecken nach wie vor aufwändige 
Recherchen und viel redaktioneller 
Einsatz. Nur selten lassen sich die 
Angaben den Filmen selbst entneh­
men. In der Regel werden sie von 
Verleihern, Festivals und anderen 
Quellen zusammengetragen, um die 
Informationen für die Datenbank zu 
gewinnen.

Die Betreiber des „Lexikon des in­
ternationalen Films“ haben die feste 
Absicht, das Angebot auch in Zukunft 
fortzuschreiben. Die große Vielfalt 
und Breite des Filmangebots dieses 
Portals bleibt ein riesiger Fundus für 
Interessierte. 

Mehr unter: https://www.filmdienst.de/
artikel/75300/100000-eintrage-in-film-
dienst-datenbank

Was bleibt vom DDR-Filmerbe  
der DEFA?

Der NDR veranstaltete im Kino „Luna“ 
Ludwigslust eine Diskussionsveran­
staltung über das Filmerbe der DEFA 
(Deutsche Film AG), die zwischen 1946 
und 1992 existierte. Ab 1998 wurde 
das Filmerbe dann von der DEFA-
Stiftung übernommen, die sich seit­
her darum kümmert.

Rund 700 Spielfilme und 2.000 
Dokumentarfilme sowie diverse ande­
re Produktionen entstanden bei der 
DEFA, einer Staatsfirma der DDR. Ziel 
war es, herauszufinden, was von die­
sem Filmerbe der DEFA bleibt und wie 
künftig damit umgegangen werden 
soll. Natürlich wurden mittlerweile 
zahlreiche Produktionen mit Geldern 
des Bundes digitalisiert, aber eben 
nicht alle. Einige Filmexperten trafen 
bei dieser Veranstaltung zusammen, 
um über die Situation der DEFA zu 
diskutieren. Es zeigt sich, dass die 
Spannbreite der DEFA-Filme und der 
damit verbundene Publikumsge­
schmack sehr vielfältig und wenig 
ideologisch waren. Vielmehr entstan­
den in diesem Umfeld viele Filme un­
ter wenig äußerem Druck, mit Zeit 
und durchaus beachtlichen Budgets. 
Seit 1991 wird das DEFA-Erbe in 
Schwerin im Rahmen des dortigen 
Filmkunstfestes gepflegt. Diese Tra­
dition soll wegen des großen Inte­
resses künftig beibehalten werden. 
Natürlich finden sich mittlerweile 
auch DEFA-Filme online auf den ein­
schlägigen Plattformen wie YouTube. 
Dies ist nur möglich, weil die Digita­
lisierungsprozesse vorangetrieben 
wurden. 
Video: https://www.ndr.de/fernsehen/sen-
dungen/nordmagazin/was-bleibt-vom-ddr-
filmerbe-der-defa,nordmagazin-3740.html 
Interview mit dem Vorstand der DEFA-
Stiftung: https://www.ndr.de/kultur/film/
filme-aus-der-ddr-warum-sie-wieder-
geschaut-werden,ddrfilm-100.html



info7 3 | 20256

Ethische Herausforderungen im Umgang 
mit Information
Informationsethische Grundlagen einer Ethik für Archive
 
Dr. Silvan Imhof

Digitale Technologien haben unser Leben ein­
schneidend verändert (und verändern es immer noch), 
sie prägen und bestimmen unser alltägliches Han­
deln in hohem Maß, wir bewegen uns im digitalen 
Raum wie der Fisch im Wasser. Ihre tiefgreifende 
Wirkung entsteht daraus, dass sie unsere Handlungs­
möglichkeiten erweitern und uns neuartige Hand­
lungsmöglichkeiten eröffnen. Damit stellen sie uns 
aber auch vor entscheidende Fragen: Was machen 
wir mit den digitalen Technologien und was machen 
sie mit uns? Wie gehen wir mit den neuen Handlungs-	
möglichkeiten um? Es sind dies nicht zuletzt Fragen 
über das richtige Handeln mit und in der Digitali­
tät, also ethische Fragen.

Mit ethischen Fragen, die sich unter den Bedin­
gungen der Digitalität neu oder in neuer Form stel­
len, sehen sich auch und nicht zuletzt Institutionen 
wie Archive konfrontiert, deren Aufgabe es ist, In­
formation zu sammeln, zu bewerten, zu sichern 
und zur Verfügung zu stellen. Auf der einen Seite 
liegt die Information, die gesammelt, bewertet, gesi­
chert und zur Verfügung gestellt werden soll, als 
Folge der Digitalisierung zunehmend in digitaler 
Form vor. Auf der anderen Seite wird ebenfalls im 
Zuge der Möglichkeiten der Digitalisierung die For­
derung nach einer Öffnung der Informationsbe­
stände erhoben: Analoge Bestände sollen digitali­
siert werden und in digitaler Form möglichst unein­
geschränkt zugänglich gemacht werden. Daraus 
ergeben sich auch für diese Institutionen unter den 
Bedingungen der Digitalisierung und der Digitalität 
neue Möglichkeiten und neue Herausforderungen 
im Umgang mit Information und es stellt sich auch 
für sie die Frage nach dem ethisch richtigen Um­
gang mit Information.

Institutionen wie Archive haben es nicht erst 
seit der digitalen Revolution mit ethischen Fragen 
zu tun. Ihre zentrale Aufgabe, das Verwalten von 
Information, üben sie im Auftrag und im Dienst der 
Gesellschaft aus. Daraus erwächst ihnen grundsätz­
lich eine ethische Verantwortung im Umgang mit 

Ethische Fragen im Umgang mit In­
formation stellen sich im Zuge der 
Digitalisierung immer häufiger und 
immer drängender – nicht zuletzt 
auch in den Tätigkeitsbereichen von 
Archiven. Der Beitrag stellt den Ver­
such vor, informationsethische Prin­
zipien aufzustellen, deren Anwendung 
es auch Institutionen wie Archiven 
erlaubt, ein ethisches Profil zu er­
stellen. Ein solches Profil ist eine 
Hilfestellung bei der Beantwortung 
ethischer Fragen, ermöglicht es aber 

auch, in gesellschaftlichen Diskursen einen be­
gründeten ethischen Standpunkt zu vertreten.

Eine Ethik für Archive?

Es ist mittlerweile eine triviale Feststellung, dass wir 
im digitalen Zeitalter, im Zeitalter der Digitalität an­
gekommen sind (man spricht sogar schon von „Post­
digitalität“). Die digitale Revolution, die uns dorthin 
gebracht hat, beruht zunächst auf einer technologi­
schen Revolution, der Entwicklung digitaler Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien. Höhere 
Rechnerleistungen, die reibungslose Vernetzung 
von Geräten, die Entwicklung handlicher leistungs­
fähiger und vernetzter Geräte und die Möglichkeit, 
jede Art von Information und Medien in digitale 
Form zu bringen und in digitaler Form zu verwen­
den haben dazu geführt, dass unser Alltag vom 
Umgang mit dem Digitalen durchdrungen ist und 
unser Leben sich zu einem guten Teil im digitalen 
Raum abspielt.

Dr. Silvan Imhof 
Pädagogische Hochschule 
Bern, Institut für Forschung, 
Entwicklung und Evaluation 
silvan.imhof@phbern.ch

Silvan Imhof hat Philosophie und Germanistik studiert und in 
Philosophie promoviert. Er hat an verschiedenen philosophi-
schen Forschungs- und Editionsprojekten mitgearbeitet. 2020-
2022 hat er den MAS ALIS (Archiv-, Bibliotheks- und Informa- 
tionswissenschaft) absolviert. Seit 2023 ist er Forschungs
beauftragter an der PHBern, wo er Forschende in Sachen 
Datenmanagement, Open Science und Forschungsethik un-
terstützt. 
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Information. Die digitale Revolution hat jedoch dazu 
geführt, dass die ethischen Herausforderungen im 
Umgang mit Information erheblich größer geworden 
sind und die ethische Verantwortung von Archiven 
im gleichen Maß gewachsen ist. Archive sind immer 
mehr gefordert, ethische Entscheidungen im Um­
gang mit Information zu treffen, jedoch fehlt es bis­
lang an ethischen Grundlagen, um angemessene und 
begründbare Entscheidungen zu treffen. Archive­
thik hat sich bislang weitgehend darauf beschränkt, 
ethische Leitlinien für die Aufgaben, Pflichten und 
Tätigkeiten von Archivar*innen – ethische Kodizes 
– aufzustellen. Doch ebenso wie ein Ethikkodex für 
Ärzt*innen keine Medizinethik ist und eine solche 
nicht ersetzen kann, ist ein Ethikkodex für Archi­
var*innen keine Archivethik. Ein Ethikkodex mag 
eine Orientierungshilfe für einzelne Archivar*innen 
sein, bietet aber keine Grundlage dafür, begründete 
ethische Entscheidungen in Bezug auf den Umgang 
mit Information in Archiven zu treffen.

Informationsethische Grundlagen

In meiner Masterarbeit1 habe ich den Versuch un­
ternommen, eine allgemeine Grundlage für die Ent­
scheidfindung für ethische Fragen in Archiven zu 
entwickeln. Dieser Versuch zielt darauf, allgemeine 
ethische Prinzipien aufzustellen, die auf die archiv­
spezifischen Handlungsfelder angewandt werden 
können. Die Prinzipien dienen einerseits als Instru­
ment der Analyse, mit dem die ethisch relevanten 
archivischen Handlungs- und Problembereiche iden­
tifiziert werden können, andererseits lassen sich 
durch ihre Anwendung ethische Anforderungen für 
die relevanten Handlungsbereiche formulieren. Diese 
Anforderungen können dann als Basis für die ethi­
sche Entscheidfindung dienen.

Für die Entwicklung der allgemeinen Prinzipien 
wurde ein informationsethischer Ansatz gewählt 
bzw. die Verknüpfung von Elementen der informati­
onsethischen Ansätze von Rainer Kuhlen und Luci­
ano Floridi.2 Die Informationsethik ist noch keine 
Archivethik, sie ist allgemeiner und erstreckt sich auf 
sämtliche Formen des Umgangs mit Information. Sie 
bietet sich aber deshalb an, weil im Zentrum der 
Aufgaben von Archiven der Umgang mit Informa­
tion steht: Sie sammeln, bewerten, sichern Informa­
tion und machen sie verfügbar. Ein weiterer Vorteil 
des informationsethischen Ansatzes liegt darin, dass 
er – wie bei Kuhlen und Floridi – zwar als ethische 
Antwort auf die digitale Revolution und mit Fokus 
auf den Umgang mit Information im digitalen Raum 

formuliert worden ist, dass er sich aber nicht auf den 
Umgang mit digitaler Information beschränkt. Die 
damit einhergehenden ethischen Herausforderun­
gen lassen sich informationsethisch besonders gut 
erfassen, der Umgang mit analoger Information – der 
auch gerade für Archive relevant bleibt – ist aber 
ebenfalls miteingeschlossen.

Die Informationsethik beschäftigt sich mit den 
ethischen Fragen, die sich aus der Anwendung der 
digitalen Informations- und Kommunikationstech­
nologien sowie aus dem damit einhergehenden ver­
änderten Umgang mit Information in der Informa­
tionsgesellschaft ergeben. Dabei wird – sowohl von 
Kuhlen wie auch von Floridi – ein informationsöko­
logischer Standpunkt eingenommen: Die Gesamt­
heit der verfügbaren Information in ihren unter­
schiedlichen Formen und Verwendungsweisen, ins­
besondere den durch die Digitalisierung eröffneten 
Möglichkeiten der Gewinnung, Verknüpfung, des 
Austauschs und der Nutzung von Information, wird 
als ein Ökosystem angesehen – Floridi nennt es, auf 
die Biosphäre anspielend, „Infosphäre“. Da die Tech­
nologien, die uns ins Zeitalter der Digitalität geführt 
haben, wesentlich Informations- und Kommunika­
tionstechnologien sind, bildet Information und der 
Umgang mit Information den eigentlichen Kern un­
serer digitalisierten Gesellschaft und der Digitali­
tät. Wie der Fisch das Wasser braucht, braucht die 
digitalisierte Gesellschaft die Information. Damit sie 
funktionieren kann, ist sie daher auf ein intaktes in­
formationelles Ökosystem angewiesen.

Dementsprechend stellt der informationsethi­
sche Ansatz die Information in den Mittelpunkt der 
ethischen Überlegungen: Wie das Wasser für den 
Fisch ist Information das Element, auf dem das 
Leben in der Informationsgesellschaft basiert und 
von dessen Vorhandensein, Verfügbarkeit und In­
taktheit dieses Leben abhängt. Als Lebenselement 
der Informationsgesellschaft hat Information einen 
eigenen Wert und unser Umgang mit Informa­
tion hat sich an diesem Eigenwert von Information 
zu orientieren. Gefordert wird daher ein nachhalti­
ger Umgang mit Information als jener Ressource, 
die das informationelle Ökosystem am Leben hält. 
Aus dieser Forderung können allgemeine Anforde­
rungen gewonnen werden, die erfüllt sein müs­
sen, damit das informationelle Ökosystem intakt 
bleibt. Es sind daher Anforderungen an einen ver­
antwortungsvollen Umgang mit Information und 
somit ethische Anforderungen, die als allgemeine 
informationsethische Prinzipien zu verstehen sind.
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Die Anforderungen an einen verantwortungsvol­
len Umgang mit Information ergeben sich aus der 
besonderen Natur von Information. Information ist 
ein immaterielles Gut, das, anders als natürliche ma-	
terielle Ressourcen wie Wasser, besondere Eigen­
schaften hat: Sie ist grundsätzlich unerschöpflich, sie 
kann beliebig reproduziert und vervielfältigt werden, 
man kann sie teilen und weitergeben, ohne dass man 
dabei etwas verliert und ohne dass sie sich erschöpft. 
Im Unterschied zu den natürlichen Ressourcen geht 
es bei der Information nicht darum, ihre Nutzung 
und Verteilung einzuschränken und zu regulieren, 
damit sie sich nicht erschöpft und weiterhin zur Ver­
fügung steht, sondern ihre möglichst breite, vielfäl­
tige und uneingeschränkte Nutzung für alle zu ermög­
lichen. Verantwortungsvoller Umgang mit Information 
bedeutet grundsätzlich, vorhandene Information zu 
bewahren, zu schützen und möglichst allen in glei­
cher Weise und uneingeschränkt verfügbar zu machen 
– Archive und ähnliche Institutionen mit vergleich­
baren Aufgaben können sich darin als zentrale Ak­
teure in der informationellen Ökosphäre erkennen.

Informationsethische Prinzipien und ihre 
Anwendung

Die Analyse dessen, was es heißt, verantwortungs­
voll und nachhaltig mit Information umzugehen, 
führt auf sechs allgemeine informationsethische 
Prinzipien, die als generelle Anforderungen an ei­
nen verantwortungsvollen Umgang mit Information 
zu verstehen sind.3 Der ethisch verantwortungsvolle 
Umgang mit Information verlangt die Einhaltung 
der folgenden Prinzipien:

0. Information soll vorhanden sein.
1. Information soll auffindbar sein.
2. Information soll zugänglich sein.
3. Information soll interpretierbar sein.
4. Information soll verwendbar sein.
5. Information soll gesichert sein.

	
Diese Prinzipien sind – entsprechend der Absicht, 
eine Grundlage für begründbare informationsethi­
sche Entscheidungen zu finden – allgemein und 
abstrakt. Als solche sind sie nicht schon im Voraus 
auf einen spezifischen Bereich des informationel­
len Handelns – wie den der Archive – oder auf kon­
krete Problemfälle im Zusammenhang mit dem 
Umgang mit Information zugeschnitten. Sie sollen 
vielmehr grundsätzlich für alle Bereiche und For­
men des Umgangs mit Information gelten. Das be­
deutet, dass erst die Anwendung der Prinzipien auf 
spezifische informationelle Handlungsfelder – wie 
das der Archive – zu konkreten ethischen Aussagen 
führt.

Die informationsethischen Prinzipien bilden ei­
nen allgemeinen normativen Rahmen für den ver­
antwortungsvollen Umgang mit Information. Dies 
erlaubt es, einzelne Bereiche des informationellen 
Handelns systematisch auf die informationsethi­
schen Anforderungen hin zu analysieren, die sich 
aus den spezifischen Formen des Umgangs mit 
Information in diesen Bereichen ergeben. Das Re­
sultat der Anwendung sind dann konkrete ethische 
Anforderungen an den Umgang mit Information in 
einem spezifischen Handlungsbereich. In meiner 
Masterarbeit habe ich die systematische Anwen­
dung der allgemeinen Prinzipien auf die spezifi­
schen Formen des informationellen Handelns in 
Archiven durchgeführt – grundsätzlich sind ähnli­

1	  Imhof, Silvan: Die Rolle von Archiven aus informations-
ethischer Sicht. Masterarbeit. Bern 2022 (https://phrepo.
phbern.ch/id/eprint/7834), vgl. auch Imhof, Silvan: Die 
Rolle von Archiven aus informationsethischer Sicht. In: 
Wolfgang Semar (Hg.): Nachhaltige Information – Informa
tion für Nachhaltigkeit. Tagungsband des 17. Internationalen 
Symposiums für Informationswissenschaft. Glückstadt 2023, 
S. 470-476 (doi:10.5281/zenodo.10965839); Imhof, Silvan: 
Archive in informationsethischer Perspektive. In: Informa
tionswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis 8 (2024), S. 
145-176 (doi:10.18755/iw.2024.9). 

2	  Kuhlen, Rainer: Informationsethik. Umgang mit Wissen 
und Information in elektronischen Räumen. Konstanz 2004; 
Floridi, Luciano: The Ethics of Information. Oxford 2013. 

Abb. 1: Leben in der Infosphäre, illustriert von Künstlicher Intelligenz (Dezgo).
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che systematische Anwendungen aber auch auf die 
spezifischen Gegebenheiten von Medienarchiven, 
Museen, Bibliotheken usw. möglich. Für die syste­
matische Anwendung der Prinzipien hat es sich als 
nützlich erwiesen, das informationelle Handeln ent­
lang eines funktionalen Modells zu analysieren, das 
die relevanten Informationsprozesse strukturell be­
schreibt – der Anwendung der Prinzipien auf den Ar­
chivbereich habe ich das OAIS-Referenzmodell für 
digitale Archivierung zugrunde gelegt.

Das Resultat der Analyse ist eine Reihe von kon­
kreten Anforderungen an den verantwortungsvol­
len Umgang mit Information in einem bestimmten 
informationellen Handlungsbereich. Es handelt sich 
um informationsethische Anforderungen, die insge­
samt ein informationsethisches Profil für einen spe­
zifischen Bereich (z.B. das Archiv) ergeben. Dieses 
informationsethische Profil kann als Orientierung 
für das Handeln einzelner Akteure (z.B. Archivar*in­
nen) dienen, für das Finden von ethischen Entschei­
dungen innerhalb einer Institution oder für das Ver­
treten eines begründeten ethischen Standpunkts ei­
ner Institution gegen außen.

Informationsethische Diskurse

Bei der Anwendung der allgemeinen informations­
ethischen Prinzipien zeigt sich auch, dass sie keine 
absoluten Antworten oder fertigen Lösungen für 
ethische Probleme liefert. Die informationsethischen 
Prinzipien gründen im Eigenwert von Information 
und die konkreten Anforderungen, die aus der An­
wendung der Prinzipien hervorgehen, sind Ausdruck 
eines Interesses an der Information bzw. am Wert, 
den Information in Hinsicht auf ein intaktes informa­
tionelles Ökosystem hat. So wie wir ein Interesse an 
einer intakten Umwelt haben müssen und uns ethisch 
an den Anforderungen an einen verantwortungsvol­
len Umgang mit der Natur orientieren müssen, um 
unsere Lebens- und Überlebensfähigkeit sicherzu­
stellen, müssen wir ein Interesse an einer intakten 
Infosphäre haben und uns an den Anforderungen 
an einen verantwortungsvollen Umgang mit Infor­
mation orientieren, um das Leben in der Informa­
tionsgesellschaft zu gewährleisten. Das schließt 
aber nicht aus, dass auch andere Interessen und 
Ansprüche vorhanden sind, die eine eigene Berech­
tigung haben und möglicherweise mit den Anforde­
rungen an einen verantwortungsvollen Umgang 	
mit Information konfligieren. Dazu gehören etwa 
das ethische Interesse an persönlicher Integrität, 

Privatsphäre und informationeller Selbstbestim­
mung, rechtliche Ansprüche an Urheberschaft, gei­
stiges Eigentum und Datenschutz oder ökonomi­
sche Interessen (illustrative Beispiele zeigen Abb. 2 
und 3).

Diese unterschiedlichen Interessen und Ansprüche 
gilt es zu gewichten und mit den informationsethi­
schen Anforderungen zu koordinieren. Dies kann 
nicht allein auf der Grundlage allgemeiner informa­
tionsethischer Prinzipien erfolgen, sondern es er­
fordert den Diskurs mit den unterschiedlichen 
Akteuren der Informationsgesellschaft über die un­
terschiedlichen Interessen und Ansprüche an den 
Umgang mit Information. Rainer Kuhlen bezeichnet 
solche Diskurse als „informationsethische Diskurse“, 
die einem Verfahren folgen, in dem die relevanten 
Akteure ihre Ansprüche vorbringen und argumen­
tativ rechtfertigen sollen. Archive und vergleichba­

3	  Die ausführliche Herleitung und Anwendung auf den 
Archivbereich finden sich in Imhof 2022.

Abb. 2: Eine Seite aus einem Protokoll der Eidgenössischen 
Kommission für nukleare Sicherheit (KNS) aus dem Schwei
zerischen Bundesarchiv BAR, geschwärzt. (https://www.oef-
fentlichkeitsgesetz.ch/deutsch/files/2012/03/KNS-
Protokoll-zensiert.pdf)
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re Institutionen gehören zu diesen relevanten Ak­
teuren: Sie haben eine zentrale Rolle innerhalb des 
informationellen Ökosystems, tragen deshalb auch 
eine große ethische Verantwortung in Bezug auf die 
Intaktheit dieses Ökosystems. Dementsprechend 
sollten die Anforderungen, die sich aus der Anwen­
dung der allgemeinen informationsethischen Prin­
zipien auf den Archivbereich ergeben, auch ein gro­
ßes Gewicht in informationsethischen Diskursen 
erhalten.

Der informationsethische Ansatz, den ich hier 
vorgestellt habe, ergänzt das Verfahren der infor­
mationsethischen Diskurse: Mit den informations­
ethischen Prinzipien stellt er einen allgemeinen nor­
mativen Rahmen auf, an dem sich alle relevanten 
Akteure, die im Diskurs ihre spezifischen Interes­
sen und Ansprüche vertreten, orientieren sollten. 
Die Interessen und Ansprüche der einzelnen Akteure 
sind mit Bezug auf diesen Rahmen begründbar, aber 
auch kritisierbar. Das gilt auch für Archive und ver­

gleichbare Institutionen. Mit dem ethischen Profil, 
das sich aus der Anwendung der allgemeinen Prin­
zipien auf die jeweiligen informationellen Hand­
lungsbereiche ergibt, verfügen sie über einen klar 
bestimmten und begründeten ethischen Standpunkt, 
den sie in informationsethischen Diskursen mit ge­
sellschaftlichen, politischen und kommerziellen 
Akteuren vertreten können.   

Abb. 3: Die erste Seite der vom Staatsschutz angelegten Fiche über Max Frisch aus dem Schweizerischen Bundesarchiv BAR.  
(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Fiche_Max_Frisch_-_CH-BAR_-_5294964.pdf)
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•	Im Textbereich ist die Frage, was 
als „KI-generiert“ zu betrachten 
ist, besonders komplex, anders 
als etwa im visuellen Bereich. 
Journalistische Texte als Gattung 
eignen sich besonders gut, den 
prototypischen journalistischen 
Workflow von Informationsaufbrin­
gung über Inhalteerstellung bis 
zur Distribution abzubilden. Nach­
richtenjournalismus als Hard News 
und somit jenes Segment in der 
breiten journalistischen Ausdrucks­
palette, das den unmittelbarsten 
gesellschaftlichen und demokratie­
politischen Impact für sich in An­
spruch nehmen kann. Bedenken, dass Künstliche 
Intelligenz im Journalismus negative Effekte auf 
die Informationsgesellschaft entfalten kann, sind 
in dieser Sparte besonders ernst zu nehmen.

Wie lautet die Arbeitsdefinition für Künstliche Intel­
ligenz im gegenständlichen Kontext?

Im Gegensatz zum aktuellen medialen Diskurs, 
der unter Künstlicher Intelligenz oder Artifical Intel­
ligence nahezu ausschließlich Generative Künstli­
che Intelligenz versteht, gilt KI/AI in diesem Bei­
trag als ein System, das in einem abgegrenzten, in­
tellektuell definierten und journalistischen Bereich 
autonome Entscheidungen trifft und damit ein jour­
nalistisches Endprodukt erzeugt, verändert oder an 
dessen Erstellung oder Veränderung beteiligt ist.

Dabei gelten zwei Prämissen als vorausgesetzt:
•	Redaktionen und Medienhäuser veröffentlichen 

keine Inhalte, für die sie KI verwendet haben, 
ohne gründliche redaktionelle Prüfung.

•	Vollständig synthetische Deepfakes (etwa wie 
im EU AI Act definiert) sind jedenfalls zu kenn­
zeichnen.

Mensch oder Maschine?
Der Faktor Autonomie und Autorenschaft im Textjournalismus.  
Konzepte für eine mehrstufige Transparenzkennzeichnung

 

Katharina Schell
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Der Beitrag diskutiert die Herausforderungen und 
Empfehlungen für die Offenlegunge des Einsatzes 
von Künstlicher Intelligenz in der journalistischen 
Textproduktion. Die Grundlage für die Entschei­
dung zur Offenlegung bildet die Neubewertung der 
journalistischen Autonomie und Autorschaft im KI-
Zeitalter, wobei der Grad der Hybridisierung 
(Mensch-Maschine-Zusammenarbeit) als Maßstab 
dient. Von einfachen KI-Labels wird aufgrund 
noch geringer AI Awareness und der Gefahr eines 
„implied authenticity effects“ zu Gunsten einer 
mehrstufigen, prozessfokussierten Offenlegung 
abgeraten.

Einleitung

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Medien­
produktion hat eine Debatte über die angemessene 
Kennzeichnung von KI-Nutzung in journalistischen 
Prozessen ausgelöst. Während das Konzept der Trans­
parenz zunehmend an Bedeutung gewinnt, bleiben 
viele praktische Fragen offen.

Zentrale Fragen, die in diesem Beitrag adressiert 
werden, sind:

•	Welche Faktoren sind bei der Entscheidung, ob 
der Einsatz von KI in der journalistischen Pro­
duktion gekennzeichnet werden sollte, relevant?

•	Wie stehen die User:innen zum Einsatz von KI 
im Journalismus?

•	Wie soll die Kennzeichnung gestaltet sein und 
welche Informationen soll sie vermitteln?

•	Wie kann der Kennzeichnungsprozess in den 
Workflow der Medienproduktion und -distribu­
tion integriert werden?

Definition KI, Definition Journalismus

Was ist im Folgenden mit Journalismus gemeint? 
Im Zentrum der Überlegungen steht textbasier-	

ter Nachrichtenjournalismus, aus folgenden 
Gründen: 
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Stand der Diskussion

Ein Grundkonsens, dass der Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz im Journalismus unter gewissen Umstän­
den transparent zu machen ist, besteht. Darüber, wel­
cher Einsatz genau offengelegt werden soll – und 
wie – ist allerdings noch kein Einverständnis erzielt. 
Dies hat mehrere Gründe.

Initiativen wie der EU AI Act bieten keine klaren 
Richtlinien für den Mediensektor, zumal im Textbe­
reich.1 Artikel 50 des AI Act öffnet einiges an Inter­
pretationsspielraum, unter anderem im Hinblick auf 
die Definition von „Interaktion“ mit KI-Systemen im 
Kontext des Medienkonsums und die Bedeutung von 
„Textmanipulation“ in der Medienproduktion.

Zahlreiche Medienunternehmen und -organisa­
tionen haben eigene und konkretere Leitlinien ver­
fasst. Eindeutige Festlegungen, was zu kennzeichnen 
ist und wie, findet man darin aber kaum.

Das ist auch gar nicht verwunderlich. Im Gegen­
satz zur visuellen Medienproduktion, wo oft klar ein 
Schritt – etwa die Bilderstellung – von der KI erledigt 
und das dann auch dementsprechend ausgewiesen 
wird, ist die Verwendung von KI im Textjournalismus 
schwieriger abgrenzbar: von der Unterstützung bei 
der Recherche bis hin zur Generierung oder Publi­
kation von Texten.

Und schließlich erfordern das hohe Entwicklungs­
tempo von KI-Technologien und ihren Anwendungs­
perspektiven im Journalismus flexible Kennzeich­
nungsansätze.

Transparenz und Akzeptanz von KI-Einsatz im 
Journalismus

Die Einstellung der Nutzer:innen zu Künstlicher In­
telligenz im Journalismus ist ebenso einem rapiden 
Wandel unterworfen. Die aktuelle Forschung kon­
statiert einen „Comfort Gap“ – den User:innen geht 
es weniger gut beim Gedanken, dass Nachrichten 
gänzlich von KI-Systemen produziert werden, als 
bei unterstützendem Einsatz bzw. mit menschlicher 
Kontrolle. Die Anzahl der User:innen, die KI-Tools 
für Nachrichtenkonsum einsetzen, steigt zwar, ist 
aber immer noch äußerst gering. Der Wunsch nach 
einer Offenlegung von KI-Nutzung (Labeling/Kenn­
zeichnung) in Nachrichten und Inhalten korreliert 
mit geringen Vertrauenswerten in KI-Systeme gene­
rell und Befürchtungen eines Transparenzverlusts.

Studien zeigen, dass Nutzer:innen sich eine Offen­
legung wünschen, wenn sie mit Inhalten konfron­
tiert sind, die mithilfe von KI-Anwendungen ent­
standen sind. Hauptmotivation ist demnach, selbst 
entscheiden zu können, ob man eine Nachricht, die 
mit oder von einer KI verfasst wurde, auch tatsäch­
lich konsumieren möchte.

Risiken und Nebenwirkungen gut gemeinter 
KI-Transparenz

Nutzerinnen und Nutzer möchten Bescheid wissen, 
wie Medien KI einsetzen; kommt die Industrie die­
sem Wunsch nach, muss sie aber mit negativen 
Konsequenzen rechnen. Dass Label den Blick auf 
das gesamte Nachrichtenumfeld verzerren können, 
hat sich auch bei der Kennzeichnung von Fake 
News gezeigt: Wurden Inhalte als Fake gelabelt, er­

Abbildung 1 und 2: Dienstag, 06.05.2025, Session 3 der vfm-Frühjahrstagung in Potsdam am 6. Mai 2025: Informationsarbeit und Ethik

1	 Dies ist nicht als kritische Anmerkung zu verstehen: Im 
sensiblen Medienbereich sind contentregulatorische 
Vorgaben mit Augenmaß zu setzen.
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hielten unmarkierte Inhalte quasi automatisch hö­
here Vertrauenswerte. Dieser implied truth effect 
könnte im AI-Kontext zu einem implied authenticity 
effect werden. 

Im Worst-Case-Szenario wären in einem Nach­
richtenumfeld korrekt und nach untadeligen Richt­
linien gekennzeichnete journalistische Beiträge in 
den Augen der Audience weniger wert als generi­
scher, nichtjournalistischer – und nicht gekennzeich­
neter – KI-Müll.

User:innen können zudem wenig mit Labels wie 
„KI-generiert“, „synthetisch“ oder gar „manipuliert“ 
anfangen bzw. empfinden diese Bezeichnungen als 

abschreckend. Eine prozessbasierte Transparenz-
Strategie kann diesem Effekt entgegenwirken (sie­
he Kapitel „Wie kennzeichnen?“).

Der Faktor Autonomie

Mensch oder Maschine? Auf diese simple Frage lässt 
sich so mancher KI-Diskurs herunterbrechen. Wenn 
wir über Offenlegung von KI im Journalismus nach­
denken, stellt sich die Frage, wie viel der oder die 
Journalist:in, wie viel die KI beigetragen hat.

Die Einbindung von (semi-)autonomen Systemen 
in journalistische Content-Prozesse stellt das Ver­
ständnis von journalistischer Autonomie vor neue 

Abbildung 3: Impact-Matrix, Quelle: Schell
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Herausforderungen. Es geht nicht mehr nur um die 
Unabhängigkeit von externen Einflüssen, sondern 
auch um die Gestaltung einer neuen Mensch-Ma­
schine-Zusammenarbeit.

Transparenz in diesem Kontext bedeutet, den 
Nutzer:innen ein klares Bild davon zu vermitteln, 
wie Entscheidungen getroffen werden und wer – 
Mensch oder Maschine – an welcher Stelle des Pro­
zesses die Kontrolle hat.
Folgende Faktoren sind dabei als zentral zu berück­
sichtigen:

•	Redaktionelle Entscheidungsgewalt	
Inwieweit wird der Spielraum für Journalist:in­
nen, unabhängige redaktionelle Entscheidungen 
zu treffen, eingeschränkt? 

•	Autorschaft	
Wer ist Autor:in des journalistischen „Werks“? 
Wer hat die Kontrolle über den Prozess des 
Schreibens und ist verantwortlich für das 
Resultat?

 
Journalistische Autonomie und Autorschaft erfah­
ren im KI-Zeitalter eine Hybridisierung. Der Grad 
dieser Hybridisierung ist Grundlage der Entschei­
dung für oder gegen eine KI-Kennzeichnung. 

Was kennzeichnen? Eine Orientierung

Zur Ermittlung des Hybriditätsgrads wird eine Ent­
scheidungsmatrix vorgeschlagen. Sie kategorisiert 

Aufgaben in der hybriden Nachrichtenproduktion 
nach dem Ausmaß von menschlicher, maschineller 
oder hybrider Entscheidungsfindung sowie Autor­
schaft: Wer trifft die wesentlichen inhaltlichen und 
gestalterischen Entscheidungen im journalistischen 
Prozess? (Siehe Abbildung 3)

Die Liste der Anwendungsfälle ist nicht erschöp­
fend, ihre Klassifizierung ein Vorschlag. Die Matrix 
dient als Beispiel, wie das System zur Entscheidungs­
findung für oder gegen eine KI-Kennzeichnung ge­
nutzt werden kann.

Empfehlungen für den Einsatz:

•	Identifikation der KI-Anwendungsfälle: Erfas­
sung der Use Cases, in denen KI im journalisti­
schen Prozess zum Einsatz kommt

•	Zuordnung anhand der Matrix: Bewertung der 
Use Cases hinsichtlich des Impacts auf die re­
daktionelle Entscheidungsgewalt und die Auto­
renschaft

•	Beurteilung des Hybriditätsgrads: Je höher der 
Einfluss auf beide Dimensionen, desto eher sollte 
eine Offenlegung in Betracht gezogen werden

•	Kontextuelle Überlegungen: Zusätzlich zur Posi­
tion in der Matrix können weitere Faktoren Art 
des Inhalts, Zielpublikum, eigene interne Leitli­
nien und mögliche Auswirkungen auf die 
Medienmarke und/oder das Vertrauen der 
Nutzer: innen relevant sein

Abbildung 4: Click-to-Inspect am Beispiel einer Nachrichtenagenturmeldung, Quelle: APA
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Wie kennzeichnen? Ein simples Label wirkt nicht

Wie bereits im Kapitel „Risiken und Nebenwirkun­
gen“ angesprochen: Einfache Labels stoßen schnell 
an ihre Grenzen und können sogar kontraproduktiv 
wirken. Stattdessen ist ein nuancierterer Ansatz er­
forderlich, der den gesamten journalistischen Pro­
zess berücksichtigt und transparent macht.

Folgende Fallstricke gilt es zu vermeiden: 
•	Stigmatisierung	

KI-Labels können den Eindruck erwecken, 	
dass der Einsatz von KI im Journalismus etwas 
Außergewöhnliches oder potenziell Problemati­
sches ist

•	Simplifizierung  
Ein simples Label kann die Komplexität des KI-
Einsatzes im journalistischen Prozess nicht an­
gemessen abbilden und somit zu Fehlannah­
men führen

•	Fehlende Differenzierung 
Nicht jeder KI-Einsatz hat den gleichen Einfluss 
auf den Inhalt, was durch ein einheitliches 
Label nicht vermittelt wird

•	Problematisch wird eine vermeintlich einfache 
Kennzeichnungsstrategie, wenn sie – den Fokus 
auf den Einsatz der Technologie lenkt und da­
mit den Blick auf die journalistische Leistung 
der Redaktion verstellt – die Informationsbe­
dürfnisse der User:innen nicht erfüllt und da­
mit zur Pflichtübung verkommt

Den journalistischen Prozess zeigen

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, emp­
fiehlt sich ein sogenannter prozessorientierter An­
satz der Kennzeichnung. Dabei geht es nicht darum, 
einzelne Inhalte mittels Labels zu charakterisieren, 
sondern vielmehr, den User:innen einen Einblick zu 
gewähren, wie diese Inhalte zustande gekommen 
sind und ob – und wenn ja, welche – KI-Systeme be­
teiligt waren.

Solche prozessorientierten Transparenzstrategien 
eröffnen die Chance, den KI-Einsatz im Journalismus 
differenziert und kontextbezogen offenzulegen. Statt 
KI als Sonderfall zu kennzeichnen, wird der gesamte 
journalistische Prozess transparent gemacht. Dies 
kann langfristig das Vertrauen in Journalismus ge­
nerell stärken und den Nutzer:innen ein tieferes 
Verständnis für journalistische Arbeitsweisen ver­
mitteln.

In der Praxis ist dieses Ziel am besten mit einem 
mehrstufigen Ansatz zu erreichen:

•	Direkte Kennzeichnung	
Nutzer:innenorientierte, sichtbare Information 
auf der Webseite und zum Artikel selbst

•	Indirekte Kennzeichnung	
Maschinenlesbare Metadaten für Distribution, 
Analyse, Archiv und Forschung

Inhaltlich kann zwischen generellen Informationen 
zur Anwendung von KI im Medienhaus bzw. in der 
Redaktion sowie spezifischen Erläuterungen zum 
konkreten journalistischen Content unterschieden 
werden:

•	Allgemeine Transparenz	
Niederschwellig zugängliche und leicht ver­
ständliche Erklärung redaktioneller Prinzipien 
sowie der KI-Guidelines des Medienhauses und 
der Redaktion

•	Spezifische Transparenz	
Detaillierte Informationen zum Entstehungspro­
zess des konkreten Artikels, das heißt auch, ob 
und wenn ja, welche KI beteiligt war

Implementierungsvorschlag: „Click-to-
Inspect“

Als Darstellungsform einer solchen mehrstufigen 
Kennzeichnung liegt eine Lösung nach dem im vi­
suellen Bereich bereits bewährten „Click-to-Inspect“-
Prinzip nahe. Dadurch können die User:innen aktiv 
entscheiden, welche Informationen sie abrufen 
möchten. Resultat ist eine vielschichtige, granulare 
Darstellung des journalistischen Prozesses und der 
KI-Beteiligung, ohne den Artikel selbst zu über­
frachten. 

Ein Beispiel für das „Click-to-Inspect“-Pinzip im 
Textjournalismus ist die Darstellung von Metadaten 
und Aktualisierungsinformationen einer Nachrich­
tenagentur-Meldung (APA). (Siehe Abbildung 4)

Abschließende Empfehlungen

Eine hybride Medienproduktionsumgebung bedeu­
tet auch, journalistische Autonomie und Autoren­
schaft neu zu bewerten. Die Integration von KI in 
den Journalismus erfordert daher neue Zugänge zu 
Transparenz und Offenlegung. Einige Handlungs­
empfehlungen:

•	Halten Sie die KI-Leitlinien Ihres Unternehmens 
aktuell und sichern Sie Ihren Nutzer:innen 
Zugang zu einer kompakten und leicht ver­
ständlichen Version.
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•	Sammeln sie alle journalistisch relevanten KI-
Anwendungsfälle in Ihrem Unternehmen und 
stimmen Sie diese mit Ihrer KI-Leitlinie ab.

•	Nutzen Sie die Kennzeichnungs-Matrix für die 
Einordnung der KI-Anwendungsfälle und iden­
tifizieren Sie jene Use Cases, die jedenfalls ge­
kennzeichnet werden sollten.

•	Entwickeln Sie eine differenzierte Offenlegungs­
strategie, die sich nicht auf die Kennzeichnung 
von KI beschränkt; nutzen Sie diesen Anlass da­
für, transparent über die journalistischen Prozesse 
Ihrer Redaktion zu informieren.

•	Hinterfragen Sie, ob simple „KI-Labels“ Ihre 
User:innen ausreichend informieren und zu­
gleich nicht den Blick auf die journalistische 
Leistung Ihrer Redaktion verstellen.

•	Prüfen Sie die Implementierung eines mehrstu­
figen Transparenzsystems, das neben direkter, 
user-fokussierter Information auch maschinen­
lesbare Metadaten bereitstellt.

•	Erklären Sie nicht nur, wie Ihre Redaktion KI 
einsetzt – erklären Sie, wie Ihre Redaktion 
Journalismus macht. 
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Ist es eigentlich in Ordnung, wenn 
Automation und KI die Bestandsbil­
dung, Metadatengenerierung und 
agregation übernehmen? Ist das 
schon ein „Kontrollverlust“? Wie 
können Chancen und Gefahren ab­
gewogen werden?

Wie kommen wir aus dem Dilem­
ma raus, mit den gleichen oder weni­
ger Personalkapazitäten mehr und 
bessere digitale Services anzubieten? 
Zum Beispiel mehr Content archivie­
ren, der weniger erschlossen ist, oder 
doch besser weniger Content, der sehr gut erschlos­
sen ist?

Welche Personal- oder Zeitersparnis rechtferti­
gen den energieintensiven Einsatz von KI?

Die Impulsreferate für die Diskussion weisen 
zum einen in die Zukunft und fokussieren zum an­
dern auf die Geschichte und Entwicklung der 
Archivethik.   

Ethik im Medienarchiv
Podiumsdiskussion der vfm-Frühjahrstagung am 5. Mai 2025 in Potsdam

Eva Schütz

Eva Schütz
Westdeutscher Rundfunk
Dokumentation und Archive
Mitarbeitendenentwicklung 
und Kultur
eva.schuetz@wdr.de

Im Archivalltag ist selten Zeit oder Gelegenheit, grund­
sätzliche Fragen zum eigenen Tun zu diskutieren. 
Die Podiumsdiskussion gibt Raum dafür und will 
selbstkritisch nach dem „Eigentlich“ fragen. Welche 
ethischen Fragestellungen kommen zum Vorschein, 
wenn wir in neue faszinierende technische Möglich­
keiten eintauchen? Wie können wir uns für solche 
Fragestellungen sensibilisieren? Und wie kommen 
wir zu Antworten oder zumindest Leitlinien für un­
ser Handeln.

Es geht beispielsweise um Fragen dieser Größen­
ordnung:

Auch wenn es juristisch ok ist, dass die Medien­
archive der öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht 
allgemein zugänglich sind, ist das auch ethisch ok? 
Wie ist es vereinbar mit dem Auftrag, freie Meinungs­
bildung zu ermöglichen und einen Beitrag zur demo­
kratischen Grundordnung zu leisten?

Ist es richtig, wenn das in Medienarchiven ge­
sammelte Wissen zur Wertschöpfung oder für neue 
Geschäftsmodelle Dritter bereitgestellt werden (z.B. 
für das Training von KI-Tools)?
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Das Collingridge-Dilemma und 
die veränderte Rolle der Ethik

Die Auseinandersetzung mit neuen 
Technologien wird seit langem vom 
sogenannten Collingridge-Dilemma 
geprägt: In frühen Phasen der Technik­
entwicklung besteht nur wenig Wissen 
über mögliche Folgen, wodurch Gestal­
tungsoptionen zwar offenstehen, aber 
unter hoher Unsicherheit erfolgen. Mit 
zunehmender Verbreitung in Gesell­
schaft und Praxis wächst zwar das 
Wissen, gleichzeitig sinken jedoch die 
Einflussmöglichkeiten, da Pfadabhän­

gigkeiten, Investitionen und institutionelle Struk­
turen bereits etabliert sind.

Aus Sicht der Technikethik ergibt sich daraus die 
Notwendigkeit, Ethik frühzeitig in technologische 
Entwicklungsprozesse einzubinden. Neben der klas­
sischen Rolle der Ethik als kritische Instanz der 
Grenzziehung tritt eine erweiterte Funktion: Ethik 
als Co-Designerin und als Ermöglicherin partizipati­
ver Prozesse. Nur so lassen sich normative Reflexion 
und technische Gestaltung von Beginn an verschrän­
ken.

Prinzipienbasierte Leitlinien und das 
„Principles-to-Practice-Gap“

In Reaktion auf Skandale wie den diskriminieren­
den COMPAS-Algorithmus wurden in den vergange­
nen Jahren zahlreiche KI-Ethik-Leitlinien entwickelt. 
Besonders prägend sind die „Ethics Guidelines for 
Trustworthy AI“ der EU-High-Level Expert Group 
(2019), die zentrale Prinzipien formulieren: men­
schliche Aufsicht, technische Robustheit, Daten­
schutz, Transparenz, Fairness, ökologisches und ge­
sellschaftliches Wohlergehen sowie Rechenschafts­
pflicht.

Die zentrale Herausforderung liegt jedoch in der 
Umsetzung. Das vielzitierte Principles-to-Practice-

Gap verweist auf die Schwierigkeit, allgemeine nor­
mative Vorgaben in konkrete technische Anwendun­
gen zu übertragen. Oftmals wird dabei das technische 
Artefakt isoliert betrachtet. Ethik gewinnt jedoch erst 
im Kontext des gesamten sozio-technischen Systems 
an Schärfe, also in der Einbettung in Praktiken, Ins­
titutionen und gesellschaftliche Narrative. Begriffe 
wie „künstliche Intelligenz“ selbst prägen Erwartun­
gen und Zuschreibungen und entfalten performative 
Wirkung in Entwicklungsprozessen.

KI als Wissenstechnologie: Epistemische 
Herausforderungen

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Rolle von 
KI als Wissenstechnologie. Systeme wie Large 
Language Models (LLMs) oder datengestützte 
Prognosesysteme generieren nicht nur Ergebnisse, 
sondern prägen Zugänge zur Welt. Damit verbinden 
sich erkenntnistheoretische und ethische Fragen. 
Zwei Aspekte sind hierbei zentral:

•		Transparenz und Blackbox-Problematik: Nutzer­
innen und Nutzer erhalten häufig nur Eingabe 
und Ausgabe, ohne den inneren Prozess nach­
vollziehen zu können. Transparenz und Erklär­
barkeit sollen hier Abhilfe schaffen. Entscheidend 
ist jedoch, ob die Ergebnisse plausibilisierbar 
sind – also ob sie in ein Reflexionsgleichgewicht 
mit dem Wissen und den Kompetenzen der Nut­
zenden treten können. Transparenzanforderun­
gen sind zudem kontextabhängig: Sie variieren 
nach Risikopotenzial, Datenbasis, Fehlerfolgen 
und Zeitpunkt im Wissensgenerierungsprozess.

•	Werte in Wissenstechnologien: Technologien 
sind weder neutral noch wertfrei. In KI-Sys­
temen finden sich implizite Wertentscheidun­
gen, die inkonsistent sein können und von 
den zugrundeliegenden Trainingsdaten ab­
hängen. Damit stellt sich die Frage, wessen 
Werte in den Systemen repräsentiert werden.

KI-Ethik zwischen Gestaltung, Verant
wortung und Wissensgenerierung
Impulsreferat von Prof. Dr. Sabine Ammon 

Prof. Dr. Sabine Ammon 
Technische Universität Berlin 
Berlin Ethics Lab / Philo
sophie & Ethik von Design 
und Technik.  
ammon@tu-berlin.de
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Die Folge ist ein doppeltes Problem: einerseits die 
Zuschreibung von Neutralität an Technologie, ande­
rerseits die Annahme von Objektivität in Wissens­
generierung. In beiden Fällen handelt es sich jedoch 
um wertgebundene Prozesse.

Gute Praktiken und epistemische 
Souveränität

Für eine verantwortliche Nutzung von KI ist die Ent­
wicklung „guter Praktiken“ entscheidend. Diese 
entstehen durch die Wechselwirkung zweier 
Stellschrauben: der Gestaltung von Technologien 
(Designentscheidungen, die bestimmte Handlungen 
nahelegen oder ausschließen) sowie den Praktiken 
des Gebrauchs, die wiederum Rückwirkungen auf 
Weiterentwicklungen haben.

Ziel ist eine epistemische Souveränität der Nutzer­
innen und Nutzer: die Fähigkeit, Ergebnisse kritisch 
einzuordnen, zu prüfen und in einen größeren Wis­
senszusammenhang zu stellen. Dies setzt nicht nur 
technisches Basiswissen, sondern auch Kompetenzen 

im kritischen Denken und in Medienbildung voraus. 
Bildungsmaßnahmen sind daher eine Schlüsselbedin­
gung für Resilienz gegenüber problematischen KI-An­
wendungen, etwa im Umgang mit Desinformation.

Schlussfolgerung

KI-Ethik ist nicht Bremserin, sondern Gestalterin 
neuer Verantwortung. Sie muss die wirkmächtigen 
Narrative rund um „künstliche Intelligenz“ dekon­
struieren, den Blick auf konkrete Anwendungsfel­
der richten und partizipative Mitgestaltung ermög­
lichen. Gestaltungsprozesse sind dabei iterativ: 
Fehler müssen bearbeitet, Praktiken erprobt und 
weiterentwickelt werden können.

Besonders im Hinblick auf KI als Wissenstech­
nologie gilt es, epistemische Souveränität zu fördern 
und Nutzerinnen und Nutzer zu ermächtigen. Damit 
Ethik diese Rolle erfüllen kann, braucht es nicht nur 
Prinzipien, sondern ihre Übersetzung in konkrete 
Praktiken, die Technik, Gesellschaft und Wissen glei­
chermaßen einbeziehen.   

Abbildung 1: Eine verbesserte Krebsdiagnose durch KI-Sys
teme, stellvertretend für viele Anwendungsfelder, auf denen 
große Hoffnungen liegen.  
Bildquelle: iStock

Abbildung 2: Zugleich erschüttern immer wieder Skandale wie je- 
ner um den diskriminierenden COMPAS-Algorithmus, was die Not
wendigkeit einer ethischen Ausrichtung der Entwicklung von KI- 
Systemen unterstreicht. Bildquelle: ProPublica 

Rechts: Ein transparentes 
KI-System stellt Nutzer
innen und Nutzern rele-
vante Informationen zur 
Plausibilisierung der 
Ausgabe zur Verfügung. 
(c) P. Geyer 2021

Abbildung 3 
links: Bei einer 
Blackbox bleibt 
die Verknüpfung 
von Eingabe und 
Ausgabe intrans- 
parent.
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Der kurze Vortrag befasst sich mit der 
archivarischen Berufsethik aus der 
Sicht der historischen Archive. Er geht 
auf die Ethik-Diskussion im Archiv­
wesen ein und versucht ausfindig zu 
machen, wo eine Archivethik, syste­
matisch betrachtet, ansetzen und wie 
sie aufgebaut werden kann. Daran 
anknüpfend wird die Problematik di­
gitaler Archivierung angeschnitten. 
Gemessen an der Größe des Themas 
sind es nur wenige Worte, die an die­
ser Stelle Platz finden können.  
 

Wie lässt sich ein guter Einstieg in den Problemkreis 
„Ethik im Archiv“ finden? Wenn ich im Folgenden 
einen geeigneten Weg suche, so geschieht dies – wie 
in allen Schriften zu Fragen des Archivs und des Ar­
chivierens, die ich verfasst habe1 – im Sinne eines 
Nachdenkens aus der archivarischen Praxis heraus.2 
Mein berufliches Arbeitsgebiet sind die historischen 
Archive, also Archive, deren Hauptzweck darin be­
steht, Spuren des Vergangenen vorzuhalten. Die Er­
fahrungen, auf die ich mich stütze, rühren von die­
ser Art von Archiven her, in denen jahrhundertealte 
Akten, Urkunden, Manuskripte, Briefe, Graphiken 
und Fotografien lagern.

Das Impulsreferat verfolgt nicht das Ziel, ein ar­
chivethisches Framework, etwa für den Einsatz von 
KI, zu liefern; ein solches sollte eher von einer Ar­
beitsgruppe als von einem Einzelnen erarbeitet wer­
den. Was ich anbieten kann, sind – mit einer Formu­
lierung ausgedrückt, die man in alten Gutachten 

findet – „unmaßgebliche“ Gedanken. In ihnen wird 
eine Archivethik avisiert, die sich auch auf den digi­
talen Raum bezieht, jedoch für historische Archive 
insgesamt tragfähig ist. Insofern soll – trotz des di­
gitalen Umbruchs – ein Moment der Kontinuität 
sichtbar werden.

Der archivethische Diskurs

Zumindest in Teilen der Welt besteht über die Gebote 
der Archivethik ein gewisser Konsens. Sie sind in all­
gemeinen Erklärungen, die von berufener Seite ver­
fasst und veröffentlicht wurden, kodifiziert worden. 
Die General Assembly des International Council of 
Archives (ICA) verabschiedete 1996 einen „Code of 
Ethics“,3 und die 36. Sitzung der Generalkonferenz 
der UNESCO beschloss 2010 eine Universal Decla­
ration on Archives, die den Stellenwert der Archive 
als „einzigartiges und unersetzliches Erbe“ betont.4

Deklarationen sind freilich etwas anderes als ein 
ethischer Diskurs, in dem nach Gründen gesucht wird 
und in dem Maximen in ihrem Verhältnis zueinan­
der erörtert werden; dazu gehört auch die Behand­
lung illustrativer Anwendungsfälle. Schaue ich nun 
auf die archivarische Fachdiskussion im deutsch­
sprachigen Raum – und hier denke ich an die Archiv­
wissenschaft, die heute gelegentlich als die „klassi­
sche“ bezeichnet worden ist5 –, so finde ich keine 
wirklich systematische Auseinandersetzung mit ar­
chivethischen Fragen.

In Nordamerika war es ein wenig anders, weshalb 
ich als Einstieg auf ein englischsprachiges Buch ex­
emplarisch eingehen möchte. Elena Danielson, Archi­

Ethik im Archiv
Wenige Worte zu einem anspruchsvollen Thema 

 

Impulsreferat von Dr. Dietmar Schenk

Dr. Dietmar Schenk  
Ehemaliger Leiter des 
Archivs der Universität der 
Künste Berlin 
dietm.schenk@t-online.de

1 Siehe zuletzt Dietmar Schenk: Archivkultur. Bausteine zu 
ihrer Begründung. Stuttgart 2022.  
2 Sie steht in der Tradition der Geschichtstheorie. Vgl. hierzu 
meinen aktuellen Blogpost (April 22, 2025). Was haben 
Archive mit Geschichtstheorie zu tun?, in: Geschichtstheorie 
am Werk. Retrieved May 26, 2025 from https://doi.
org/10.58079/13s65. 

3 Der Code of Ethics steht in verschiedenen Sprachen auf 
der Website des ICA zum Download bereit (URL: www.ica.
org/resource/ica-code-of-ethics/).  
4 Siehe ebenfalls die Website des ICA (URL: www.ica.org/re-
source/universal-declaration-on-archives-uda/). In dt. Spr. 
abgedr. in: Archivar, 64. Jg., H. 2 (Mai 2011), S. 258f.    
5 In Deutschland etwa vertreten durch die Zeitschrift 
ARCHIV. theorie & praxis (früher Archivar). 
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varin an der Stanford University, hat unter dem Titel 
„The Ethical Archivist“ eine veritable Berufsethik 
vorgelegt.6 Sie geht induktiv vor: Nacheinander ana­
lysiert sie unterschiedliche archivarische Arbeitsge­
biete. Einzelne Kapitel widmen sich den „ethics of 
acquisition“, den „ethics of disposal“ und der „equi­
ty of access“. Abgedeckt werden – in den Worten 
hiesiger Archivterminologie – die Bereiche des Be­
standsaufbaus, der Bewertung und Kassation sowie, 
konzentriert auf das Postulat der Gleichheit des Zu­
gangs, auch das Gebiet der Benutzung. Getrennt von 
diesen bereichsspezifischen Untersuchungen befasst 
sich Danielson mit dem Thema der informationel­
len Selbstbestimmung als einem individuellen Recht; 
das geschieht unter dem – eng gefassten – Aspekt 
der „privacy“, des Schutzes der Privatsphäre. Außer­
dem behandelt sie unter ethischem Blickwinkel eine 
Problematik, die im europäischen Archivwesen stets 
große Beachtung fand, die Fälschungen („forgery“).

Elena Danielsons Weg, eine Archivethik auf be­
reichsspezifische Untersuchungen aufzubauen, ist 
gangbar, wie die von ihr vorgelegte Abhandlung be­
weist. Ihre Herangehensweise hat den Vorzug, dass 
sie ethisch relevante Handlungs- und vor allem auch 
Konfliktfelder im Einzelnen aufzuzeigen vermag. Die 
Darstellung ist konkret und praxisnah. Freilich ten­
diert Danielson dahin, eine Kurzfassung der Archiv­
wissenschaft zu geben, die ja als Berufswissenschaft 
immer das Ziel verfolgt, archivarisches Handeln an­
zuleiten, also normativ angelegt ist. 

Welche Regeln gehören zur Archivethik –  
und welche nicht? 

Welche Normen sind nun aber „archivethisch“ gemäß 
einer genauen Begriffsbestimmung? Oder kritisch 
gefragt: Ist es sinnvoll, tendenziell alles, was es an 
Regeln im Archivwesen gibt, auf ethische Maximen 
zu beziehen? Meines Erachtens sollten nicht zu viele 
Vorschriften mit der Nachdrücklichkeit eines mora­
lischen Imperativs versehen und zu einer Angelegen­
heit des beruflichen Ethos überhöht werden. Dadurch 
würde der Blick vom Wesentlichen abgelenkt, und es 
könnte leicht ein moralisierender Tonfall aufkommen. 
Ich orientiere mich an einer Idee von Berufsethik, 
für die der Eid des Hippokrates, die älteste Fassung 
einer ärztlichen Ethik, ein Muster darstellt; es geht 
um das Ethos des Archivierens.

Zur Archivethik im engeren Sinn sollten demzu­
folge weder die zahlreichen Vorschriften der allge­
meinen Verwaltung, die für das Archivwesen relevant 
sind, noch auch das Archivrecht gezählt werden, ob­
wohl es sicherlich Überschneidungen gibt. Durch ad­
ministrative und gesetzliche Normen werden ethisch 
relevante Prinzipien wie etwa der Gleichheitsgrund­
satz, die Gebote der Anti-Diskriminierung oder auch 
die Rechte der Urheber schöpferischer Leistungen in 
die Archivarbeit eingebracht; sie sind wichtig, aber 
nicht archivspezifisch.

Ferner gehören eine Fülle von Vorschriften und 
Konventionen zum archivarischen „Handwerk“ und 
damit auch zum archivfachlichen Lehrstoff; die ar­
chivarischen Expertinnen und Experten haben sie 
sich in ihrer Ausbildung oder im Zuge der Weiter­
bildung angeeignet. Vielfach handelt es sich um 
„hergebrachte Grundsätze“, in denen auch Wertge­
sichtspunkte enthalten sind; zum Teil sind es aber 
auch einfach nur praktische Tipps und Tricks, oder 
es geht um ein instrumentelles Wissen, also um die 
besten Mittel für einen vorgegebenen Zweck. Alles 
dies ist teilweise, aber nicht ohne Abstriche archiv­
ethisch relevant.

Die bislang angeführten Arten von Regularien 
beziehen sich vor allem auf einzelne Arbeitsgebiete 
im Archiv. Darüber hinaus besteht in der archivari­
schen Tätigkeit die Notwendigkeit einer Zusam­
menschau. Das archivarische Handeln muss – mit 
Blick auf die gedeihliche Entwicklung der jeweili­
gen archivischen Institution – auch in seiner Ge­
samtheit betrachtet werden. Dieses Ganze der Ar­
chivarbeit ist in den zurückliegenden Jahrzehnten 
unterschiedlich adressiert worden: Im Anschluss 
an die Verwaltungsreformen seit den 1990er Jahren 
ist viel über Archivmanagement gesprochen wor­
den.7 Im Zuge der Postmoderne und unter kultur­
wissenschaftlichem Einfluss wurde später gern von 
Archivpolitik gesprochen.8 

Eine archivarische Ethik hebt sich davon ab: Durch 
Strategien, wie sie im Archivmanagement zum Tra­
gen kommen, werden unterschiedliche Arbeits­
schritte und Problemlösungen mittel- und langfristig 
in ein erfolgsorientiertes Gesamtkonzept eingefügt; 
es geht nicht zuletzt um Effizienz. Bei einer Politik 
des Archivierens werden Opportunitäten ins Auge 

6 Elena Danielson: The Ethical Archivist. Chicago 2010. Das 
Buch erschien im Verlag der Society of American Archivists. 

7 Vgl. etwa Mario Glauert, Hartwig Walberg (Hrsg.): Archiv
management in der Praxis. Potsdam 2011.  
8 Vgl. zum Beispiel Marcel Lepper, Ulrich Raulff (Hrsg.): Handbuch 
Archiv. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven. Stuttgart 2016. 



info7 3 | 202522

gefasst, die in einem vorgegebenen Parallelogramm 
der Kräfte klug zu handhaben sind; das Archiv wird 
realistischerweise in seiner Abhängigkeit, etwa vom 
Archivträger oder Geldgebern, untersucht. Demge­
genüber sollte eine Archivethik wie ein Kompass sein, 
mit dem man in gewisser Weise über die Pragmatik 
des Archivierens mit ihren Zwängen und Kompro­
missen hinweg die Richtung bestimmen kann, die 
eingeschlagen werden sollte. Was eine Archivarin 
oder ein Archivar zu tun hat, kommt hier unabhän­
gig von den konkreten Umständen zur Sprache. 

Im Mittelpunkt: Unversehrtheit der Archivalien

Begibt man sich nun auf die Suche nach dem Fun­
dament einer solchen Archivethik, so stellt sich die 
Frage, wie sich Bereichsethiken wie diejenigen, die 
Elena Danielson aufgezeigt hat, in eine übergrei­
fende, einheitliche Perspektive bringen lassen. Gibt 
es vielleicht sogar eine archivarische Verantwort­
lichkeit, die im Mittelpunkt des gesamten archivari­
schen Aufgabenspektrums steht?

Ein solcher Nukleus lässt sich meines Erachtens 
ausmachen. Es bietet sich nämlich an, die größte 
Sorge ins Auge zu fassen, die eine Archivarin oder 
einen Archivar in der Verantwortung für das jeweils 
betreute Archiv umtreibt: also das „worst case“-Sze­
nario. Für eine Lehrerin oder einen Lehrer mag das 
Schlimmste, was passieren kann, ein Ereignis sein, 
bei dem ein ihr oder ihm anvertrautes Kind physisch 
zu Schaden kommt, etwa auf einem Schulausflug. 
Der größte Horror im Archivberuf ist zweifellos die 
Vorstellung, dass das Archivgut als solches beschä­
digt oder sogar zerstört wird. Die Unglücksfälle, an 
die ich als Erstes denke, sind der Brand der Anna-
Amalia-Bibliothek in Weimar 2004 und der Ein­
sturz des Historischen Archivs der Stadt Köln vier­
einhalb Jahre später, 2009 – diese Katastrophen 
sind ein Fanal. 

Positiv gewendet: Meine primäre archivarische 
Aufgabe besteht darin, die Archivalien, rein physisch 
gesehen, zu erhalten. Es muss einen Ort geben, ob 
er nun Magazin, Depot oder Speicher heißt, an dem 
sie angemessen untergebracht sind. Im erwähnten 
Code of Ethics heißt es demzufolge gleich unter Punkt 
1 an hervorgehobener Stelle: „Die wichtigste Auf­
gabe der Archivarinnen und Archivare besteht dar­
in, die Unversehrtheit der von ihnen verwalteten und 
verwahrten Unterlagen zu erhalten.“ 

Allerdings: Durch diesen Imperativ findet die 
Eventualität von Unglücksfällen zwar Berücksichti­
gung, doch ist er noch weiter gefasst. Mit ihm rückt 

eine andere, zweite Kategorie von Schädigungen in 
den Blick. Denn es muss auch daran gedacht wer­
den, dass Archive absichtlich zerstört werden kön­
nen, wie gerade die Diktaturen des 20. Jahrhunderts 
lehren – aber auch die bewusste Vernichtung von 
Kulturgut in den Kriegen der jüngsten Vergangen­
heit unübersehbar gezeigt hat. Wenn ich als Archiv­
praktiker daran nicht zuerst denke, so liegt das dar­
an, dass das von mir betreute Archiv bislang unter 
den Voraussetzungen einer gefestigten Demokratie 
arbeiten konnte. 

Was bedeuten nun diese Befunde für die Archi­
vethik? Ein Punkt ist zu beachten: Bei der Sorge um 
den Erhalt des Archivguts geht es zunächst einmal 
um Sachen. Ein ethisch motiviertes und begründetes 
Handeln bezieht sich aber auf Menschen. Der ver­
meintliche Widerspruch, der hier zutage tritt, löst 
sich auf, sobald die Eigenart der zu schützenden 
Sachen in Betracht gezogen wird. Durch die Inhalte 
der Archivalien kommt menschliches Tun und Lei­
den ins Spiel, und vorwiegend um seinetwillen wird 
Archivgut aufbewahrt. Im Vergleich mit anderen Tei­
len des materiellen Kulturerbes wie etwa Gemälden 
oder Baudenkmälern oder mit Wertgegenständen 
wie Goldbarren ist für Archivalien charakteristisch, 
dass sie vornehmlich als Spur vergangenen men­
schlichen Geschehens wertvoll sind. 

Für records, wie sie in Archiven vorzufinden sind, 
stehen das Dokument und der Ausschnitt des Ver­
gangenen, der mit ihm dokumentiert wird, in enger 
Korrespondenz; deshalb sagen wir  manchmal ver­
einfachend, dass Archive „Wissen“ enthalten; in 
Wirklichkeit muss dieses allerdings erst mit Hilfe 
der Archivalien erworben werden. Sich um die Un­
versehrtheit von Archivgut zu kümmern, hat jedoch 
einen ethischen Aspekt, der eng mit der epistemi­
schen Qualität der Archivalien verknüpft ist.

Doch müssen wir den Blick nun umwenden, um 
die archivarische Tätigkeit in ihrer Zeitdimension 
richtig erfassen zu können. Denn der archivarische 
Auftrag des Bewahrens erschöpft sich keineswegs in 
der Rückschau. Zwar haben es Archivarinnen und 
Archivare oft mit der Vergangenheit zu tun. Sie 
richten ihr Augenmerk aber auch in die Zukunft. Als 
Archivar denke ich – zum Beispiel bei der Auswahl 
von Unterlagen, die ins Archiv aufgenommen wer­
den – an Menschen, die sich künftig dafür interes­
sieren könnten. Natürlich bleibt meine Vorstellung 
von der Archivnutzung, die in fünf bis zehn Jahren 
oder gar im 22. Jahrhundert stattfinden wird, äußerst 
vage; wir können nicht in die Zukunft schauen. Den­
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noch gehört diese Perspektive zu meinem beruflichen 
Handeln. Mir ist bewusst, dass manche Urkunden 
und Akten, die ich heute betreue, bereits Jahrhun­
derte alt sind. Und so lange, wie sie existieren, sollen 
möglichst auch die neu ins Archiv geholten Doku­
mente, bewahrt werden – natürlich zusammen mit den 
schon vorhandenen! In handlungsleitender Weise 
nehme ich eine zukünftige Vergangenheit voraus. 
Es macht die Janusköpfigkeit der Archivarbeit aus, 
dass sie, gelegentlich sogar an der Gegenwart vor­
bei, mit großer Intensität auf Vergangenheit und 
Zukunft ausgerichtet ist.

An dieser Stelle breche ich die Überlegungen zu 
den Grundlagen einer Archivethik ab. Als Letztes soll 
nur noch festgehalten werden, dass den historischen 
Archiven innerhalb des ihnen vorgegebenen, über die 
menschliche Lebenszeit hinausgehenden Horizonts 
eine gewisse Nachhaltigkeit abverlangt ist. „Nachhal­
tigkeit (…) bedeutet“, so lese ich in einer Definition, 
die mein Handy beim Nachschauen bereitstellt, „die 
Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die 
Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht einge-	
schränkt werden“.9 In der Tat: Die archivarische Aufga­
be besteht darin, inmitten aller Zwänge der Gegenwart 
und trotz unserer unlöslichen Verwurzelung im Heute 
die angedeutete zeitliche Weite nicht zu übersehen.

Archivethik und Digitalität

Der vorgestellte Ansatz einer Ethik des Archivierens 
fußt auf Erfahrungen im Umgang mit Archivalien auf 
Papier. Er ist aber so konzipiert, dass sämtliche histo­
rischen Archive umgriffen sind. Zu ihnen gehören 
heutzutage auch Bestände aus born digitals, also aus 
originär digitalen Daten. Die Hüterinnen und Hüter 
solcher archivischer Fonds stehen ebenfalls vor der 
Aufgabe, die Integrität der zu bewahrenden Informa­
tion sicherzustellen. Gefährdungen des Erhalts gibt 
es im digitalen Raum mehr als genug. Auch in der 
Welt des Digitalen muss Datensicherheit gewährleis­
tet werden; dazu gehört bekanntlich auch der Schutz 
vor Cyber-Attacken.

Die Aufgabe born digitals langfristig zu erhalten, 
lässt sich nicht ganz leicht lösen; long-term digital 
preservation ist ein komplexes Fachgebiet. Um die 
Stabilität und Haltbarkeit von Information ist es im 
digitalen Zeitalter, verglichen mit der „Epoche des 
Papiers“10, nicht besonders gut bestellt. Damit kann 

vielleicht erklärt werden, dass 
der Endzweck der bloßen Be­
wahrung, der im Vorigen aus 
archivethischer Sicht in den 
Mittelpunkt rückte, auch in der entstehenden Wis­
senschaft für digitale Archive betont wird.11 Diese 
Fokussierung weicht von älteren archivwissenschaft­
lichen Konzepten ab, in denen die Überlieferung der 
Archivalien eher vorausgesetzt als an zentraler 
Stelle behandelt wird.

Das ist insofern interessant, als die neue Schwer­
punktbildung offenkundig auf die Herausforderun­
gen der Digitalität reagiert. Vielleicht lässt sich so­
gar behaupten, dass die Kulturtechnik des Archivie­
rens heute als ein Korrektiv zur Fluidität digitaler 
Daten wahrgenommen wird – ein solches ist nicht 
immer erforderlich, in manchen Zusammenhängen 
aber erwünscht. In bestimmten Lebensbereichen 
gibt es nun einmal das Bedürfnis nach Archiven im 
weitesten Sinne – also danach, dass Information zu­
verlässig und unverändert erhalten bleibt. Bei 
Trägermaterialien wie Stein, Pergament oder Papier 
wird dies in einem gewissen Rahmen durch die 
Aufzeichnung als solche schon erreicht, ist also be­
reits gewährleistet, ohne dass der Aufwand des 
Archivierens betrieben wird. Die Tatsache eines be­
sonderen Bedarfs an Archiven, welche die schnell 
veränderliche digitale Welt ergänzen, kann die heu­
tige Konjunktur des Archivbegriffs ein Stück weit 
erklären.

Und im Augenblick des Durchbruchs der „künst­
lichen Intelligenz“ (KI), der sich derzeit ereignet, deu­
tet sich nun womöglich eine Rückbesinnung auf das 
ethische Fundament archivarischen Handelns an. 
Auch diese Koinzidenz ist bemerkenswert.    	

 
9 Ergebnis bei einer Google-Suche mit der Eingabe 
„Nachhaltigkeit Definition“ in der bereitgestellten „Übersicht 
mit KI“ (Abruf: 29. Mai 2025). 

10 So Lothar Müller: Weiße Magie. Die Epoche des Papiers. 
München 2012.   
11 Vgl. etwa Christian Keitel: Zwölf Wege ins Archiv. Umrisse 
einer offenen und praktischen Archivwissenschaft. Stuttgart 
2018.
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Der Ausgangspunkt: Wissen und 
Gestaltbarkeit

Das Spannungsverhältnis zwischen 
Wissen und Gestaltbarkeit prägt nicht 
nur die theoretische Diskussion über 
Künstliche Intelligenz (KI), sondern auch 
die tägliche Praxis im AI- und Automa-	
tion Lab. Dort arbeiten Journalistinnen 
gemeinsam mit Expertinnen und Exper­
ten, die sich mit KI und Automatisie­
rung befassen. Diese enge Zusammen­

arbeit führt regelmäßig zu neuen Erkenntnissen – 
und auch zu kritischen Reflexionen.

Ein früher Praxistest: Faktboxen zum 
Klimawandel

Ein anschauliches Beispiel stammt aus dem Jahr 
2021. In Kooperation mit dem BR-Archiv testete das 
Team, wie sich mithilfe des Sprachmodells GPT-3 
automatisch sogenannte „Faktboxen“ erstellen lassen. 
Ziel war es, kurze, faktenbasierte Texte zum Klima­
wandel zu generieren, um Archivmitarbeitende zu 
entlasten.

Das Ergebnis war jedoch ernüchternd: Die Texte 
klangen zwar zunächst überzeugend und beschrie­
ben etwa grundlegende Konzepte wie den Jetstream 
oder Moore. Doch sie enthielten gravierende Fehler – 
teils so geschickt verschleiert, dass sie nur schwer 
zu erkennen waren. Anstatt die Kolleginnen und Kol­
legen zu entlasten, hätten die generierten Texte deut­
lich mehr Kontroll- und Korrekturarbeit verursacht.

Ethikrichtlinien als Kompass.

Diese Erfahrung war nicht nur technisch, sondern 
auch ethisch aufschlussreich. Seit 2020 gibt es im 
Haus Ethikrichtlinien, die klar festlegen: Redaktionen 
tragen weiterhin die Verantwortung für die faktische 
Richtigkeit veröffentlichter Inhalte. Redaktionelle 
Kontrolle bleibt das zentrale Qualitätskriterium.

Im beschriebenen Projekt führte dieser ethische 
Rahmen direkt dazu, das entwickelte Tool nicht ein­
zusetzen. Damit zeigt sich, wie sich durch norma­
tive Vorgaben klare Grenzen für den praktischen 
Einsatz von KI ziehen lassen – auch wenn die 
Technologie auf den ersten Blick vielversprechend 
wirkt.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit als Stärke

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Teamaufstel­
lung im AI- und Automation Lab. Journalistinnen 
arbeiten hier eng mit Kolleginnen zusammen, die 
KI-Produkte entwickeln – etwa für Personalisie­
rung. Durch diesen Austausch profitieren beide 
Seiten: Journalistinnen lernen, was KI aktuell lei­
sten kann, während Entwicklerinnen von den re­
daktionellen und ethischen Perspektiven profitie­
ren.

Dieses Modell könnte auch für andere Medien­
häuser wegweisend sein: Nur durch den kontinuier­
lichen Dialog zwischen Technik- und Redaktions­
kompetenz lassen sich tragfähige, verantwortungs­
volle Lösungen entwickeln.

Mehr als KI: Die Blackbox-Debatte

Die kritische Auseinandersetzung mit KI führt 
zu einer weiteren Einsicht: Auch viele andere auto­
matisierte Systeme, mit denen Journalistinnen ar­
beiten, sind intransparent. Selbst wenn es sich 
nicht um KI handelt, bleibt oft unklar, welche Pro­
zesse „hinter den Servern“ ablaufen. In gewisser 
Weise ist die Blackbox-Erfahrung also nichts Neues, 
sondern seit langem Teil der journalistischen 
Praxis.

Automation Bias: Die Tendenz zum Vertrauen

Ein zweiter Aspekt betrifft die menschliche Wahrneh­
mung. Forschungen zeigen, dass Menschen dazu 
neigen, Ergebnissen von Computern übermäßig zu 

Zwischen Wissen, Gestaltbarkeit  
und Verantwortung
Erfahrungen aus dem AI- und Automation Lab

Impulsreferat von Rebecca Ciesielski

Rebecca Ciesielski  
Bayerischer Rundfunk, 
München 
rebecca.ciesielski@br.de
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vertrauen – ein Phänomen, das als Automation 
Bias bekannt ist. Für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit KI bedeutet das: Es braucht gezielte 
Mechanismen, die Nutzerinnen und Nutzer dazu 
anregen, Systemausgaben kritisch zu hinterfragen. 
Transparenzfunktionen und erklärende Hinweise 
können hier helfen.

Fazit

Die Arbeit im AI- und Automation Lab verdeutlicht, 
dass der Einsatz von KI im Journalismus nicht nur eine 
technische Frage ist, sondern immer auch eine ethi­
sche. Redaktionelle Kontrolle, interdisziplinäre Zusam­
menarbeit und ein kritisches Bewusstsein für mensch­
liche Wahrnehmungsfallen sind entscheidend, um KI 
sinnvoll und verantwortungsvoll einzusetzen.   

Fotos von der Podiumsdiskussion der vfm-Frühjahrstagung am 6.5.2025 von Birgit-Caroline Grill
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Die Integration Künstlicher Intelligenz (KI) in archi­
vische Arbeitsprozesse wirft grundlegende ethische 
Fragen auf: Ist Technik neutral? Welche Verantwor­
tung tragen Archive als Speicher institutionellen 
und gesellschaftlichen Wissens? Die vorliegende 
Diskussionszusammenfassung beleuchtet zentrale 
Argumente und Perspektiven aus einer Fachrunde, 
die sich mit der Gestaltung, Bewertung und Nut­
zung von KI-Systemen im Archivkontext auseinan­
dersetzte. Im Zentrum stehen Fragen nach episte­
mischer Souveränität, der Integrität digitaler Quel­
len, dem Verhältnis von Gestaltung und Verantwor- 
tung sowie dem Beitrag der Archive zur gesamt­
gesellschaftlichen Technikentwicklung. Der Text 
macht deutlich: Die Gestaltung von KI ist nicht nur 
eine technische, sondern auch eine ethisch-kultu­
relle Aufgabe – und Archive spielen dabei eine 
entscheidende Rolle.

Einleitung

Wie lassen sich ethische Maßstäbe in der Entwick­
lung und Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI) 
im Archivwesen verankern? Welche Verantwortung 
tragen Archive als Bewahrer von Wissen – aber auch 
als technische Akteure? Eine lebhafte Diskussions­
runde im Rahmen einer Fachtagung ging diesen 
Fragen nach. Dabei wurde deutlich: Technik und 
Wissen sind nie neutral. Und: Gestaltung beginnt 
mit Reflexion.

Technik als Einladung zum Handeln

Auf die Frage, warum Technik nicht wertneutral sei, 
antwortete Prof. Dr. Sabine Ammon mit einem anschau­
lichen Vergleich: Ein Filetiermesser und ein Kampf­
messer können zwar theoretisch für denselben 
Zweck verwendet werden – doch ihre Gestaltung lädt 
zu sehr unterschiedlichen Handlungen ein. Diese 
Prinzipien – Constraints und Affordances – gelten 
auch für digitale Technologien und KI-Systeme.

Ammon wies darauf hin, dass viele Systeme so ge­
staltet seien, dass sie ein Ergebnis als gegeben prä­
sentieren – ohne Transparenz über Unsicherheiten 
oder Alternativen. Dies beeinflusst die Wahrneh­
mung und Anwendung massiv. Der Wunsch nach 
„vertrauenswürdiger KI“ könne problematisch sein, 
wenn er Nutzer:innen in falscher Sicherheit wiege 
und kritische Prüfung verhindere.

Wissen ist nie neutral

Im zweiten Teil ihrer Antwort betonte Ammon, dass 
auch Wissen nie völlig objektiv ist. Besonders deut­
lich werde dies bei großen Sprachmodellen, die als 
scheinbar neutrale Wissensquellen fungieren. Doch 
ihre Inhalte sind durch Trainingsdaten, gesellschaft-	
liche Perspektiven und Zielsetzungen stark geprägt. 
„Wissen kommt mit einem Standpunkt – auch wenn 
wir nach Objektivität streben.“

Wandel archivischer Normen

Dr. Dietmar Schenk knüpfte daran an und berich­
tete aus der eigenen Ausbildung: Damals galt die 
Maxime, dass archivische Verzeichnung neutral und 
frei von modischen Einflüssen sein müsse. Heute sei 
das Bewusstsein für die Wertgeladenheit von Wissen 
deutlich gestiegen. Das Deutsche Rundfunkarchiv, 
so Schenk, zeige mit seiner differenzierten Nutzer-
orientierung einen zeitgemäßen Umgang mit dieser 
Herausforderung.

Technisches Design als ethische 
Verantwortung

Rebecca Ciesielski ergänzte die Diskussion mit ei-	
nem praktischen Beispiel: Im Rahmen eines Ent­
wicklungsprozesses entstand das Tool Second 
Opinion, das zwei KI-Modelle kombiniert. Eines 
kürzt redaktionell geprüfte Texte automatisch. Ein 
zweites hebt potenziell fehlerhafte oder ergänzte 
Sätze hervor.

Zwischen Werten, Werkzeugen und 
Verantwortung
KI und Ethik im Archivwesen

Fazit aus der Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Sabine Ammon, Dr. Dietmar Schenk und Rebecca Ciesielski
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Das System ersetzt nicht die redaktionelle Verant­
wortung, sondern unterstützt sie – durch Arbeitser­
leichterung und kritische Rückmeldungen. Dieses 
Prinzip könne auf viele andere KI-Anwendungen 
übertragen werden, betonte Ciesielski: „Wir dürfen 
KI nicht einfach nur einsetzen – wir müssen sie im­
mer mit Sicherheitsnetzen ausstatten.“

Kassation und Ethik: Dürfen analoge Archiva
lien ohne Digitalisierung vernichtet werden?

Eine Online-Frage aus dem Publikum zielte auf einen 
sensiblen Punkt: Ist Kassation ethisch vertretbar, 
wenn das Material nicht digitalisiert wurde?

Dr. Schenk bejahte dies – unter einer Bedingung: 
Kassation muss begründet und endgültig entschie­
den sein. Sobald Unterlagen als archivwürdig ein­
gestuft werden, gelte der strenge Erhaltungsschutz. 
Eine Kassation dürfe niemals aus politischen oder 
opportunistischen Motiven erfolgen.

Er berichtete von Zeitzeugeninterviews auf Magnet­
band, die digitalisiert wurden. Die Originale wurden – 
aus Pietät – dennoch aufbewahrt. Ein Nachfolger müs­
se diese Entscheidung aber nicht zwingend teilen.

Archive als ethische und politische Akteure?

Kim Voss stellte die Frage, ob Archive nicht aktiv in 
technologische Entwicklungen eingreifen müssten – 
etwa durch Mitgestaltung oder als Datengeber im 
Bereich KI.

Das Podium bejahte dies einhellig. Rebecca Ciesiel­
ski betonte die Relevanz technologischer Prozesse für 
das, was sichtbar wird oder eben nicht. Prof. Dr. Ammon 
plädierte für eine Beteiligung von Anfang an: „KI-Ent- 
wicklung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ar- 
chive müssen mitdenken, mitgestalten und aufklären.“

Integrität sichern – mit technischen Mitteln?

Alexandra Luther lenkte die Aufmerksamkeit auf eine 
Kernfrage: Wie lässt sich die Integrität von Archivgut 
im digitalen Zeitalter sichern – insbesondere ange­
sichts von Fälschungsmöglichkeiten durch KI?

Dr. Schenk verwies auf die nötige Unterscheidung 
zwischen Originalen, Digitalisaten und born digitals. 
Die genaue Klassifikation sei entscheidend – auch 
im Hinblick auf zukünftige KI-generierte Inhalte.

Ciesielski schlug vor, künftig auch Nachweise für die 
Unverändertheit zu archivieren – etwa über Hashwerte 
oder Blockchain-Mechanismen. Ammon ergänzte, dass 
Archive auch aktiv an der Entwicklung von Gütesie­
geln für verlässliche Quellen mitwirken könnten.

Misstrauen als Gestaltungsimpuls

Eva Schütz stellte die Frage, wie man mit dem Miss­
trauensvorschuss gegenüber KI umgehen könne. Am­
mon plädierte dafür, ihn produktiv zu wenden: „Epis­
temische Souveränität – also die Fähigkeit, Ergebnisse 
selbst einzuordnen – ist ein zentrales Gestaltungsziel.“

Schenk verwies auf positive Beispiele wie das 
UNESCO-Tonarchiv, das mithilfe von KI erschlossen 
wurde – ein realer Nutzen, besonders in multilingu­
alen oder interkulturellen Kontexten.

KI-Führerschein: Hilfe oder Illusion?

Der sogenannte „KI-Führerschein“ wurde kontrovers 
diskutiert. Rebecca Ciesielski sah in Aufklärung und 
Sensibilisierung einen wichtigen Beitrag – verwies 
aber auch auf die manipulative Kraft visueller KI, 
etwa durch Filter oder Deepfakes.

„Der Third-Person-Effekt ist real: Alle denken, sie 
seien nicht betroffen – und sind es doch.“ Ammon 
warnte vor einem Technikverständnis, das Nutzer: 
innen nur als passive Empfänger sieht. Technik sei 
gestaltbar – auch durch ihre Anwendung. Wichtig sei 
der kritische Umgang mit Begriffen: „Wenn wir von 
KI als Werkzeug statt als ‚Intelligenz‘ sprechen, verän­
dern sich die Erwartungen – und die Debatte.“

Schluss: Archive im Wandel – und unter Druck

Thomas Beckers erinnerte daran, dass Quellenkritik 
keine neue Erfindung ist – aber durch KI neue Dimen­
sionen erreicht. Fälschungen gab es schon im Mittel­
alter. Jetzt komme es darauf an, neue Methoden zu 
entwickeln.

Timon Ross, Studierender aus Potsdam, sprach ein 
engagiertes Schlusswort. Archive müssten sich stär­
ker in den Diskurs einbringen, neue Medienformate 
mitdenken – und ihre eigene Sichtbarkeit verbessern: 
„Die heutigen Records sind die Archivalien von morgen. 
Wir dürfen die Verantwortung nicht auf die Newcomer 
abwälzen – wir brauchen gemeinsame Strategien.“

Fazit

Die Diskussion zeigt, wie vielfältig und tiefgreifend 
die ethischen Fragen im Zusammenhang mit KI 
und Archivwesen sind. Sie reichen von Fragen der 
Gestaltung über neue technische Verantwortungen 
bis hin zur Sicherung der Integrität unseres kollek­
tiven Gedächtnisses. Gestaltung beginnt – wie so 
oft – mit dem Nachdenken über Begriffe, über 
Werte, über Wirkung.   
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In den letzten Jahren wurden ethi­
sche Aspekte immer mehr in die 
Archivarbeit integriert. Anlass hierzu 
ist vor allem die Onlinestellung von 
Archivinhalten, da die rechtlichen 
Schranken hier meist nicht ausrei­
chende Vorgaben machen. In die­
sem Essay wird auf die Bedeutung 
von ethischen Fragen hingewiesen 
und in einem weiteren Schritt wer­
den Themenfelder benannt, in denen 
diese von Bedeutung sind.

Ethische Aspekte sind erst in den letzten Jahren ver­
mehrt ins Blickfeld der Archive gerückt.1 Das liegt 
vor allem daran, dass durch die Onlinestellung von 
Dokumenten, Dateien, Bilder und Videos erst in 
jüngerer Zeit die Möglichkeit geschaffen wurde, 
diese überhaupt einer weltweiten Masse an Menschen 
zur Verfügung zu stellen. In vielen Fällen sind ethi­
sche Fragen dann zu stellen, wenn die rechtlichen 
Aspekte nicht weiterhelfen, von denen es – gerade 
im europäischen Raum – mehr als genug gibt. Zu 
nennen sind hier vor allem das Urheberrechtsgesetz 
(UrhG), auch wenn für Kultureinrichtungen die Mög­
lichkeiten der Onlinestellung in den letzten Jahren 
deutlich erleichtert wurden2, das Jugendschutzgesetz 
(JuSchG) oder beispielsweise in staatlichen Archiven 
die Archivgesetze. Selbstverständlich sind aber auch 
Leistungsschutzrechte, das Patentrecht, Firmenge­

heimnisse, das Arztgeheimnis, das Patienten- oder 
Adoptionsgeheimnis zu erwähnen. Gerade diese Ge­
setze haben aber vielfach den Nachteil, dass sie vor 
dem Internetzeitalter entstanden sind (meist in den 
1980er und 1990er Jahren). Nur wenige wurden bis­
her neu verabschiedet, meist nur novelliert.

Problemaufriss

Diese rechtlichen Schranken sind manchmal länger, 
manchmal kürzer, in den meisten Fällen aber end­
lich und irgendwann gibt es keinen rechtlichen Ein­
wand mehr, Dokumente online zu stellen. Bei ARD 
Retro lassen sich beispielsweise Archivinhalte fin­
den, die vor 1966 entstanden und damit noch rela­
tiv jung sind. Diese werden als historisch ausgewie­
sen und noch weiter farblich unterteilt, ob die Sen­
dungen aus den Fernsehanstalten der BRD oder der 
der DDR stammen. Die rechtlichen Fragen werden 
auch in der erläuternden Studie von Rabea Limbach 
eingehend erläutert, jedoch wird auf mögliche ethi­
sche Bedenken nicht dezidiert eingegangen.3 Den­
noch sollte man sich fragen, ob vielleicht – z. B. ethi­
sche – Aspekte gegen eine Onlinestellung sprechen 

Was ist schon Ethik?
Probleme bei der Onlinestellung von digitalisierten Archivinhalten

Timo Bollen

Timo Bollen, M.A. 
Referatsleiter am 
Landeshauptarchiv Koblenz 
und Mitglied der AG 
Barrierefreiheit im VdA 
t.bollen@unitybox.de

1	  Aktuell sind immer mehr Angebote zum Themenkomplex 
der Ethik sichtbar, wie die digitale Vortragsreihe „Ethische 
und Religiöse Grundlagen des Sozialstaates“ am Max-Planck-
Institut für Rechtsgeschichte im Wintersemester 2025/26. 
– Zur Problematik vgl. Silvan Imhof: Archive in informations-
ethischer Perspektive, in: Informationswissenschaft: Theorie, 
Methode und Praxis 8 (2024), S. 145-176. – Im Folgenden 
wird nur auf die wichtigsten Forschungsvoten verwiesen, 
eine Vollständigkeit ist nicht im Rahmen dieses Beitrags an-
gestrebt. – Die angeführten Beispiele stellen meine eigene 
Meinung dar, die nicht zwingend mit der Organisation, bei 
der ich arbeite, übereinstimmen muss. 

2	  Die EU hat mittlerweile die Urheberrechte für Einrichtun
gen des Kulturerbes wie Archive, Bibliotheken und Museen 
‚entschärft‘ (§ 60d Abs. 3 Satz 1 UrhG). Durch die 2023 in 
Kraft getretene Reform besteht die Möglichkeit, urheber-
rechtlich geschütztes Archivgut online zu präsentieren. Je
doch sind hierbei verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen. 
Vor allem muss gemäß § 61d Abs. 3 UrhG eine Registrierung 
in einem EU-Portal erfolgen. Ebenfalls muss ein sogenanntes 
Geo-Blocking umgesetzt werden (§ 61d Abs. 3 Satz 1 UrhG). 
Dies bedeutet, dass die online gestellten und noch geschütz-
ten Werke nur im EU-/EWR-Raum abrufbar sein dürfen. Vgl. 
Eike Alexander von Boetticher, Die Auswirkungen in der ak-
tuellen Urheberrechtsreform auf Archive, in: Recht und Zu
gang 3 (2021), S. 114-126, hier S. 120-126. 

3	  Rabea Limbach: Ost- und West-Fernsehen der 1950er und 
1960er-Jahre in der ARD Mediathek, in: Bibliothek – Forschung 
und Praxis 44/3 (2020), S. 416-424, dies.: Archivbestände 
der Öffentlich-Rechtlichen Rundfunkanstalten ins Netz! Ein 
Beitrag zu einem eigentlich unmöglichen Vorhaben?, in: info 
7 32/1 (2018), S. 2-8 sowie dies.: „Retro Spezial DDR“. Ost-
Fernsehen der 1950er und 1960er Jahre in der ARD Media
thek, in: info 7 34/3 (2020), S. 14-19. 



29Schwerpunkt Ethik im digitalen Wandel

könnten. Stellen Sie sich aber einmal selbst die Frage: 
Möchten Sie Dokumente über die körperliche und 
geistige Misshandlung Ihrer Vorfahren einfach un­
gefragt im Internet vorfinden? Oder möchten Sie Ge­
sundheitsdaten von Ihren Vorfahren online einsehen 
können, die bei erblichen Krankheiten möglicher­
weise Rückschluss auf Ihre eigene Person geben 
können? Mit Sicherheit nicht!

Über diese Aspekte soll es im Folgenden gehen, 
ohne selbstverständlich Anspruch auf Vollständig­
keit erlangen zu wollen. Zunächst wird in aller ge­
botenen Kürze auf ein paar Forschungsvoten einge­
gangen, bevor einige Problemfelder, in denen ethi­
sche Bedenken gegenüber der Onlinestellung auf-	
tauchen können, dargestellt werden. Es bleibt zu­
meist eine Frage der Abwägung.

FAIR und CARE

Grundsätzlich ist es der Forschungs- und Bildungs­
auftrag, Quellen frei zugänglich zu machen.4 Gerade 
die FAIR Guiding Principles (Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable) sowie die CARE Principles 
for Indigenous Data Governance (Collective Benefit, 

Authority to Control, Responsibility, Ethics) sind in 
den letzten Jahren in der Wissenschaft häufiger be­
sprochen worden.5 Die beiden Begriffe „Responsibi­
lity“ und „Ethics“ sind hier von besonderer Bedeu­
tung und sollten immer bei der Onlinestellung in 
der Mediendokumentation bedacht werden. Häufig 
könnte als Faustformel oder erste Herangehensweise 
aber schon helfen, ob man selbst möchte, dass die 
in den Archivdokumenten enthaltenen Inhalte der 
ganzen Welt öffentlich zugänglich gemacht werden. 
In der Forschung wird meistens sehr abstrakt das 
Thema Ethik in der Onlinestellung behandelt. Ein­
zelbeispiele fehlen häufig, die aber eine deutlich hö­
here Identifizierung mit den Archivinhalten erbrin­
gen und eine Schärfung der Problematik herbeifüh­
ren. Eine Ausnahme ist der Aufsatz von Kai Nau-	
mann, der zahlreiche Beispiele nennt, die potentiell 
problematisch sein könnten.6

Beispiele

Welche Dokumente, Fotos, Videos können also aus 
ethischer Sicht problematisch sein? Hierzu ist zu­
nächst zu bemerken, dass die „Grenzen zwischen 
Ethik und Recht […] fließend“7 sind. Es kann grund­
sätzlich in jedem Fromat etwas zu finden sein, was 
ethisch diskutabel ist Besonders wichtig wird dies, 
wenn sogenannte Randgruppen (politisch, religiös 
etc.) behandelt werden. 

Eindeutig im straf- und jugendschutzrechtlichen 
Bereich (§ 15 Abs. 1 und 2 JSchG) sind Themen wie 
Volksverhetzung, Anleitung zu Straftaten, Pornogra­
phie, Verherrlichung des Krieges oder extreme Ge­
waltdarstellungen zu sehen. Hier darf selbstver­
ständlich eine Onlinestellung bereits aus rechtlichen 
Gründen nicht erfolgen.

Diskutabler sind dagegen sehr viele andere Bei­
spiele, ich erwähne hier besonders Fälle aus der 
Zeit des Nationalsozialismus, da diese Medien mitt­
lerweile größtenteils rechtlich freigegeben sind. In­
halte können hier die Themen Zwangssterilisation, 
Psychiatrien oder Krankenhäuser, Krankentrans­
porte, Euthanasie-Verbrechen, Zwangsadoptionen 
oder religiöse Verfolgung sein, aber auch Aufzeich­
nungen oder Bilder aus Konzentrationslagern, de­
spektierliche Karikaturen über Randgruppen etc. 
Die Liste könnte noch deutlich weiter ergänzt wer­
den. Problematisch sind auch die Erwähnung von 

Ethische Aspekte sind immer eine Frage der Abwägung.  
Foto: Pixabay

4	  Vgl. zum gesamten Komplex zuletzt Kai Naumann: Ethische 
Grundlagen der Onlinestellung von digitalisiertem Archivgut 
und deren Umsetzung, in: Recht und Zugang 4/3 (2023), S. 
239-252. 

5	  FAIR guiding principles, online unter: https://www.go-fair. 
org/fair-principles sowie die CARE Principles for Indigenous 
Data Governance von 2019, online unter: https://www.gida- 
global.org/care. Alle zitierten Link zuletzt geprüft am 23.09. 
2025. Vgl. auch zu ethischen Aspekten die Ausführungen von 
Claudia Posch: Forschungsintegrität und Digital Humanities. 
Ein ethischer Kompass für Studierende, in: Digital Humanities 
in den Geschichtswissenschaften, hg. von Christina Antenho
fer, Christoph Kühberger, Arno Strohmeyer, Wien 2024, S. 
523-542, hier besonders zu FAIR S. 536. 

6	  Vgl. Naumann (wie Anm. 3), S. 241-242. 

7	  Ebd., S. 237-238. 



info7 3 | 202530

Kindern	(selbst	ohne	Namen)	in	Gesundheitsakten	
von	ihren	Eltern,	denn	beispielsweise	könnten	Erb­
krankheiten	auf	die	nachfolgenden	Generationen	
zurückgeführt	werden	und	gerade	bei	selteneren	
Familiennamen	eine	Identifizierung	möglich	ma­
chen.	Des	Weiteren	ist	ebenfalls	auf	heute	abzuleh­
nende	Ausdrücke	und	Bezeichnungen	zu	verwei­
sen,	die	damals	gebräuchlich	waren	(„Schwach	sin­
nige“,	„Asoziale“,	„Neger“,	„Zigeuner“,	„Verrückte“,	
„Indianerin“	oder	„Bastard“).	

Ebenfalls,	vielleicht	sogar	noch	mehr,	kann	die	
Onlinestellung	von	Bildern	(sofern	natürlich	kein	
urheberrechtlicher	Schutz	mehr	besteht)	ethisch	
problematisch	sein.	Erinnert	sei	an	Leichenfotos,	
Bilder	mit	sexuellen	Inhalten,	verstümmelte	Perso­
nen,	Kinderfotos	oder	Gewaltdarstellungen.	Genauso	
können	aber	Bilder	von	Menschen	im	Rahmen	ihrer	
religiösen	Ausübung	als	verletzend	empfunden	
werden.

Bei	Videos	sind	die	ethischen	Bedenken	noch	
größer	einzuschätzen,	da	hier	Menschen	über	eine	
längere	Zeitspanne	dargestellt	werden,	was	die	Rea­
litätsnähe	noch	mehr	erhöht.	

Fazit

Die	Ausführungen	könnten	noch	deutlich	erweitert	
werden.	Es	bleibt	festzuhalten,	dass	bei	der	Online­
stellung	immer	bedacht	werden	sollte,	lieber	erst	
einmal	genau	darüber	nachzudenken,	ob	etwas	on­
line	gestellt	werden	soll.	Die	Platitude	„das	Internet	
vergisst	nichts“	ist	leider	nur	zu	wahr.	Im	Zweifels­
fall	sollte	lieber	auf	eine	Onlinestellung	verzichtet	
werden	oder	zumindest	nur	unter	begrenzten	
Nutzungsmöglichkeiten.	Die	Verantwortung	liegt	
hierbei	eindeutig	in	erster	Linie	bei	den	Kultur	ins­
titutionen	und	nicht	bei	den	Nutzenden.	Die	hier	
dargelegten	Beispiele	sollen	lediglich	eine	grobe	
Orientierung	bieten.	Eine	abschließende	Aufstel­
lung	kann	nicht	geboten	werden,	zu	sehr	sind	In­
halte	immer	abhängig	vom	Kontext,	weshalb	eine	
genaue	digitale	Quellenkritik	und	­einordnung	bei	
der	Entscheidung	pro	oder	contra	Onlinestellung	
geboten	ist.

Fraglich	ist,	ob	eine	Kuratierung	bei	der	Online­
stellung	hilfreich	ist.	Das	erfordert	einerseits	einen	
sehr	hohen	Aufwand	an	Zeit	und	Personal	als	auch	
andererseits	eine	hohe	Kompetenz	in	dem	Bereich,	
der	häufig	erst	bei	intensiver	Einarbeitung	in	die	
Thematik	möglich	ist.	Es	ist	nicht	immer	einfach,	
Berichte	aus	den	1950er	Jahren	–	um	das	Beispiel	
ARD	Retro	aufzugreifen	–	sowohl	aus	der	BRD	als	
auch	aus	der	DDR	mit	der	notwendigen	Kontextuali­
sie	rung8	darzustellen	und	für	Nutzer*innen	einzu­
ordnen,	damit	auch	gerade	ein	jüngeres	Publikum,	
das	problemlos	auf	die	Videos	zugreifen	kann,	der	
notwendige	Reflexionsgrad	mitgegeben	werden	
kann.	Dies	ist	keine	grundsätzliche	Kritik	an	der	
Onlinestellung	bei	ARD	Retro,	im	Gegenteil,	aber	
die	ethischen	Fragen	sollten	noch	stärker	berück­
sichtigt	werden.	Die	Bereitstellung	von	Quellen	ist	
natürlich	das	grundsätzliche	Ziel	und	muss	auch	
gefordert	und	gefördert	werden.	Wie,	wann	und	auf	
welche	Weise	das	umgesetzt	wird,	bleibt	immer	
auch	im	Verantwortungsbereich	von	Archiven,	Bib­
liotheken,	Sendeanstalten	und	Museen.	Es	sollte	
aber	immer	reflektiert	werden.			

Abb. 2- Eine schwierige Entscheidung bei der Online-Stellung, 
Foto: Pixabay

8  Vgl. Thiemo Kremser: Kontextualisierung von historischen 
Inhalten Chance und Herausforderung für Mediendokumen-
tar:innen, in: info7 37/1 (2023), S. 62-63.
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Die automatisierte Gesichtserkennung der Archive 
des Bayerischen Rundfunks (BR) optimiert die 
Dokumentation audiovisueller Inhalte durch den 
Einsatz eines speziell entwickelten, KI-basierten 
Systems. Dieses extrahiert täglich Gesichter aus 
den BR-Nachrichtensendungen (BR24), unterstützt 
durch automatisch erkannte Bauchbinden, und 
sammelt damit Trainingsmaterial für das eigene 
Gesichtserkennungsmodell. Ein menschliches Team 
stellt die Qualität und Datenschutzkonformität 
sicher, indem es Fehlzuweisungen korrigiert und 
unpassende Bilder aussortiert. Dieses KI-Modell 
erkennt automatisch die trainierten Gesichter in 
einer Reihe von BR-Fernsehsendungen. Die Lö­
sung erfüllt strenge Datenschutzanforderungen 
und soll künftig auf weitere Formate ausgeweitet 
werden, um die Effizienz der Archivarbeit weiter 
zu steigern.

Einleitung

Die digitale Dokumentation von audiovisuellen In­
halten stellt Medienarchive vor wachsende Heraus­
forderungen. Angesichts steigender Datenmengen 
und begrenzter personeller Ressourcen bietet die au­
tomatisierte Gesichtserkennung eine effiziente Lö­
sung zur Erschließung von Video- und Bildmaterial. 
Der Bayerische Rundfunk (BR) setzt seit August 2020 
eine eigens entwickelte KI-basierte Gesichtserken­
nung ein. Dieser Artikel gibt einen Einblick in die 
Implementierung, die Herausforderungen und die 
praktischen Ergebnisse der Technologie im Archiv­
bereich und zeigt auf, warum eine maßgeschnei­
derte Lösung für den BR sinnvoller ist als eine „von 
der Stange“.

Notwendigkeit einer individuellen Lösung

Der BR hat sich bewusst für die Entwicklung einer 
eigenen Gesichtserkennungslösung entschieden, die 
zusammen mit dem Unternehmen Aiconix (ehemals 
The Chainless) entwickelt wurde. Die Entscheidung 

für eine maßgeschneiderte Lösung ba­
siert auf mehreren Faktoren:

1. Regionalität: Eine eigene Lösung 
ermöglicht es, neben international 
und bundesweit bedeutenden Per­
sonen, auch und besonders regio­
nale Persönlichkeiten zu berück­
sichtigen, die bei Produkten vom 
Markt oft nicht ausreichend be­
rücksichtigt werden. So haben wir 
u.a. den Präsidenten des Vereins 
zur Förderung des Ansehens der Blut- und Leber­
würste genauso in unserem Trainingsbestand, 
wie den Direktor des Bayerischen Gemeindeta­
ges, oder die Vorsitzende des Spargelerzeuger­
verbands Südbayern.

2. Qualität: Durch die Kontrolle über die Trai­
ningsdaten und die Anpassung der Algorith­
men kann eine höhere Qualität der Gesichts­
erkennung erreicht werden.	

3. Datenschutz: Der BR kann sicherstellen, dass 
alle Datenschutzanforderungen eingehalten 
werden und die Daten ausschließlich im eige­
nen Haus verbleiben.	

4. Unabhängigkeit: Eine eigene Lösung bietet 
Unabhängigkeit von externen Anbietern und 
ermöglicht sogar einen Wechsel zu einem ande­
ren Anbieter.	

5. System- / Workflowintegration: Die Lösung 
kann nahtlos in bestehende Systeme und 
Workflows integriert werden, was die Effizienz 
und Benutzerfreundlichkeit erhöht.

KI-basierte Gesichtserkennung
Eine maßgeschneiderte Lösung im Archiv des Bayerischen Rundfunks

 

Rainer Bach

Rainer Bach 
Bayerischer Rundfunk 
rainer.bach@br.de
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Technische Umsetzung

Die Gesichtserkennung des BR basiert auf Maschi­
nellem Lernen, wobei ein Gesichtserkennungsmo­
dell kontinuierlich mit neuen Daten trainiert wird. 
Dieses Erkennungsmodell kann dann die Personen, 
mit denen es trainiert wurde, im Programm des BR 
erkennen. Dazu werden täglich Gesichter aus der 
Nachrichtensendung BR24 extrahiert, und zwar im­
mer dann, wenn eine Bauchbinde im Bild ist, also 
eine Person ein Statement abgibt. Die Bauchbinden 
werden automatisch mittels OCR (Optical Character 
Recognition: automatisierte Text- bzw. Schrifterken­
nung innerhalb von Bildern) ausgelesen und die 
Bilder werden vom System entsprechenden Klassen 
zugewiesen, z.B. „Angela Merkel“ oder „Olaf Scholz“. 
(Abbildung 1)

Die Trainingsdatenbank umfasst derzeit (Juni 
2025) etwa 150.000 kuratierte Gesichtsbilder von 
über 9.000 Personen des öffentlichen Interesses. 
Der Bestand an Trainingsbildern wächst derzeit im 
Schnitt um acht bis zehn neue Personen täglich 
und sammelt weitere Bilder zu rund 15 Personen, 
die schon im Bestand vorhanden sind.

Mit den kontinuierlich mehr werdenden Trai­
ningsbildern wird das Erkennungsmodell immer 
wieder neu trainiert. Dabei werden Vektormodelle 
der einzelnen Bilder errechnet und in Relation zu­
einander gesetzt.

Dabei ist die Qualität des Trainingsdatenbestands 
entscheidend für die Zuverlässigkeit der Gesichtser­
kennung. Falsche oder ungeeignete Bilder im Trai­
ningsdatensatz würden zu Fehlern bei der Erken­
nung der Gesichter führen.

Die Gesichtserkennung selbst wird automatisch 
auf ausgewählte Formate des BR-Programms ange­
wendet. Die Namen der erkannten Gesichter wer­
den Time-Code-genau in die BR-Fernsehdatenbank 
geschrieben, was eine zeitnahe Auffindbarkeit und 
Wiederverwendung des archivierten Videomate­
rials unterstützt.

Qualitätssicherung und Herausforderungen

Die Sammlung von Trainingsbildern läuft nicht 
autonom, sondern wird durch ein Team von KI-
Manager:innen überwacht. Diese prüfen täglich die 
neu aufgenommenen Bilder auf Qualität, Korrekt­
heit und Datenschutzkonformität. Fehlerquellen 
wie inkorrekte Namenszuweisungen oder fehler­
hafte Bildausschnitte werden manuell korrigiert. 
Besondere Herausforderungen ergeben sich hierbei 
u.a. durch Falschzuweisungen (mehrere Gesichter 
sind gleichzeitig im Bild wie in Abbildung 2 und 3) 
und variierende Schreibweisen von Namen in 
Bauchbinden bzw. namensgleiche Personen, z.B. 
Stephan Mayer, Landtagsabgeordneter, und Stephan 
Mayer, BR-Reporter.

Abb. 1: DeepVA der Firma Aiconix, Oberfläche zur Verwaltung gesammelter Trainingsbilder
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Zu den weiteren Aufgaben der KI-Manager:in­
nen gehört, das regelmäßige Update des Erken­
nungsmodell durch Neutraining anzustoßen, die 
Ergebnisse der Gesichtserkennung zu überwachen 
und Kontakt zur BR-IT und zur Partnerfirma zu hal­
ten.

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen 
kommt das „Human-in-the-loop“-Prinzip zum Ein­
satz: Der Mensch bleibt in die Entscheidungspro­
zesse eingebunden und stellt die korrekte Funk­
tionsweise der KI sicher. Konkret bedeutet das, kein 
Bild wird ohne Prüfung in den Trainingsbestand 
aufgenommen.

Datenschutz und ethische Aspekte

Die Nutzung von Gesichtserkennungstechnologien 
im journalistischen Kontext erfordert eine strikte 
Einhaltung ethischer und rechtlicher Standards und 
ist dem BR nur auf Grundlage des öffentlich-rechtli­
chen Medienprivilegs überhaupt erlaubt. Der BR 
nutzt seine KI ausschließlich für die Erfassung von 
Personen des öffentlichen Interesses und der Zeit­
geschichte. Bilder von Passanten, Demonstrations­
teilnehmern, Minderjährigen, etc. werden nicht ge­
speichert und sofort gelöscht. Die Archive sind im 
Austausch mit der BR-Rechtsabteilung und arbeiten 
auf Grundlage der Richtlinien zur KI-Ethik des 

Hauses. Die BR-Archive betreiben kritisches KI-
Management.

Ausblick

Die Gesichtserkennung wird bereits für eine Reihe 
von Fernsehformaten und Online-Livestreams des 
BR genutzt, das Trainingsmaterial stammt bisher 
nur aus den BR24-Nachrichtensendungen. Für die 
Zukunft ist sowohl eine Ausweitung der Sende­
formate, in denen Gesichter erkannt werden, als 
auch aus denen Trainingsmaterial extrahiert wird, 
denkbar.

Ebenso ist eine Anwendung auf nicht gesende­
tes Rohmaterial vorstellbar und möglicherweise 
auch eine Kombination mit zukünftigen KI-basier­
ten Archivtools.

Neben der weiterhin praktizierten intellektuel­
len Erschließung durch Wissenschaftliche Doku­
mentar:innen soll so noch mehr BR-Material zeit­
nah und datenschutzkonform für die Redaktionen 
erschlossen und damit recherchierbar und wieder­
verwendbar gemacht werden.   

Abb. 2 und 3: Qualitätssicherung: Sind mehrere Gesichter im 
Bild zu sehen, kann es vorkommen, dass falsche Gesichtsbilder 
aufgenommen werden. KI-Manager:innen korrigieren dies.
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Verlernt der Mensch das Denken?
Wer Google eine Frage stellt, erhält jetzt eine Chatbot-Antwort. Ob KI dazu 
führt, dass unsere Gehirne verkümmern, untersucht der Medienphilo
soph Roberto Simanowski. Mit frappierenden Ergebnissen.

Rezension von Andrian Kreye

Es ist schon lange die Aufgabe der 
Technologie, die Grenzen zwischen 
Mensch und Maschine aufzulösen, 
und die der Philosophie, sie wieder 
scharf zu ziehen. Derzeit herrscht da 
wieder ein ziemlicher Bedarf. Künst­
liche Intelligenz simuliert das Denken 
und die Sprache so perfekt, dass die 
Menschen so einige ihrer ureigensten 
Fähigkeiten in die Computerherzen 
auslagern: das Entscheiden, das Ver­
stehen. Roberto Simanowskis Buch 
„Sprachmaschinen“ nimmt diese Ent­
wicklung mit dem gesamten Kanon 
der Philosophie auseinander. Zum per­
fekten Zeitpunkt. Immer stärker drängt 
sich künstliche Intelligenz (KI) zwi­
schen die Menschen und das Wissen, 

Verstehen, Denken. Chat-GPT löst Google als Tor zur 
digitalen Welt ab. Google wiederum reagiert darauf 
mit seiner eigenen KI, die nun immer öfter erst mal 
eine Antwort liefert, bevor man sich für eine der vie­
len Quellen entscheiden kann.

Roberto Simanowski geht es um eine Grundfrage, 
die er zunächst bei Platon findet. Der ägyptische 
König Thamus lehnte demnach das Geschenk des 
Gottes Theut ab, der den Menschen die Schrift brin­
gen wollte, denn dann würden die Menschen verler­
nen, sich zu erinnern. McLuhan leitete daraus gut 
zweitausend Jahre später seine Amputationsthese ab. 
Nach der verliert der Mensch durch jede neue tech­
nische Möglichkeit eine Fähigkeit. Nach rund vierhun­
dert Jahren mechanischer Entwicklungen ist diese 
nun in den Köpfen der Menschen angekommen. Und 
er verlernt nicht nur das Erinnern, sondern auch das 
Denken. Simanowski kommt zu diesem klaren Fazit. 
Das er sich allerdings hart erarbeitet. Weil er aber 

mit einer Klarheit und einem Talent für die Verdich­
tung schreibt, ist ihm ein Buch gelungen, das wie ein 
philosophischer Leitfaden durch die digitale Geistes­
geschichte führt. Denn KI ist für ihn keine Technik, 
sondern ein kulturphilosophisches, wenn nicht so­
gar existenzielles Ereignis. 

Nachdem die künstliche Intelligenz wenigstens für 
eine Weile noch eine körperlose Technologie bleibt, 
mit der die Robotik bisher nicht mithalten kann, bleibt 
Roberto Simanowski zunächst mal bei der Sprache. 
Die sei nach Martin Heideggers Idee von „der Sprache 
als das Haus des Seins“ die Grundlage der mensch­
lichen Existenz, Geschichte und Kultur. Was also, wenn 
dieses Haus nicht mehr von den Menschen selbst, 
sondern von den Maschinen gebaut und gestaltet wird? 
Immerhin habe die digitale Welt doch die Sprachver­
wirrung aufgelöst, die im Westen mit dem Turmbau 
von Babel begann und nun mit der Konstruktion 
der globalen künstlichen Intelligenz ein mögliches 
Ende gefunden hat. Die Computersprache ist für 
ihn eine erste Form einer universalen Sprache. Das 
Problem aber sei, dass KI alles für alle übersetzen 
könne, aber gar nichts verstehe. Diese Kluft zwi­
schen Mensch und Maschine wäre die Grenzlinie, 
doch sie wird gerade verwischt. Simanowski liefert 
da schon früh in der Argumentation eine Antithese 
zum Zitat des Evolutionsbiologen E. O. Wilson. Der 
hatte einen Grundsatz der Technologiekritik formu­
liert: „Wir haben paläolithische Emotionen, mittel­
alterliche Institutionen und gottgleiche Technologie.“ 
In Simanowskis Weltbild ist KI aber weit entfernt 
vom Göttlichen. Weil die „Sprachmaschine“ aber 
nicht nur ein Werkzeug ist, sondern eine Maschine, 
die unser nnerstes formt, laufe der Mensch Gefahr, 
sein Denken mit all den Widersprüchen und genia­
lischen Ideen einer mathematischen Funktionalität 
zu unterwerfen, die nichts dem Zufall und alles der 
Wahrscheinlichkeit überlässt. Und damit auch der 
Macht der Masse.

Kapitel für Kapitel kreist er die Fragen ein, die 
in den nächsten Jahren zu den großen Fragen der 

© Süddeutsche Zeitung GmbH, München. Mit freundlicher 
Genehmigung von Süddeutsche Zeitung Content (www.sz-
content.de).

Roberto Simanowski: 
Sprachmaschinen – eine 
Philosophie der Künstlichen 
Intelligenz. Sachbuch. C.H. 
Beck, München 2025.
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Menschheit werden. Gleich zu Beginn aber geht es aus 
der Sprachphilosophie in das Problem der Deutungs­
hoheiten. Künstliche Intelligenz, so stellt er fest, hat 
nie geliebt, nie Wein mit Freunden getrunken, sie 
existiert in einem Zustand der Situationslosigkeit 
und ohne jedes Körpergedächtnis. Wie soll sie also 
die Welt der Menschen verstehen, wenn sie über 
das Wesen dieser Welt nur aus deren Texten lernt? 
Die Menschen selbst seien da viel weiter. Identität 
sei eine Schlüsselfrage geworden, bei der sich ein 
heterosexueller Schauspieler wie Tom Hanks nicht 
mehr traue, einen Homosexuellen zu spielen, und 
es Debatten gibt, wer die afroameri­
kanische Dichterin Amanda Gorman 
übersetzen darf. Das mögen Kultur­
kämpfe sein, doch das sind die Debat­
ten um künstliche Intelligenz längst 
auch. Ist die KI, die über menschliche Angelegen­
heiten spricht oder schreibt, nicht die ultimative 
kulturelle Aneignung?

Und ist nicht vor allem die Auslagerung des 
Schreibens an die Sprachmaschinen, die Aufgabe der 
eigenen Kultur? „Als Denkprozess führt der Schreib­
vorgang den Menschen auf sich zurück – wie die 
deutsch-US-amerikanische Philosophin Hannah 
Arendt sagt – und lässt ihn seine Widersprüche und 
auch seine Pluralität erkennen: Im Schreiben kommt 
der Mensch zu sich.“ So aber wird aus der kulturel­
len Aneignung eine Entmündigung. 

Diese Entmündigung hat auch einen politischen 
Kern. Jede dieser Maschinen wurde von Menschen 
trainiert, also mit den Datensätzen gefüttert, aus de­
nen sie ihr Weltbild formten. Das aber prägt nun je­
den, der diese Maschinen über längere Zeit benutzt. 
Und gerade weil diese Maschinen den Menschen so 
unterwürfig folgen, weil sie ihre Wünsche bedienen, 
ist diese Entmündigung so wirkungsvoll. 

Die Einflusssphären sind schon längst definiert. 
Das, was Simanowski als „woke Sprachmaschinen“ 
definiert, sind Chat-GPT, Googles Gemini, Anthropics 
Claude. Die erlauben keine toxische Sprache, keinen 
Hass, keine Hetze. Das aber sei bei aller Rechtferti­
gung eine Bevormundung des Menschen, der hier mit 
der Sprache und dem ausgelagerten Denken einen 
Wertekanon mitgeliefert bekommt. In die andere 
Richtung geht es mit Grok, der KI, die Elon Musk 
für das Umfeld sein soziales Netzwerk X konstruie­
ren ließ, das den Rechtsrutsch der sozialen Medien 
anführt. Noch strenger wird es bei der chinesischen 
KI Deepseek, die ganz unverhohlen die Weltsicht der 
Regierungspartei transportiert. Wenn KI also Werte 

exportiert, was ist das also anderes als der Versuch, 
moralische Homogenität zu verbreiten? Nachdem die 
USA weiterhin mit Abstand die Marktführer bei KI 
sind, sind sie damit auch die weltgrößten Exporteure 
von Werten und Weltsichten. 

Erschwert wird all das durch die Mechanik der 
KI. Die bleibt trügerisch einfach in der Anwendung: 
Frage, Textfeld, Antwort. Ein längst alltäglicher Vor­
gang, im jahrzehntelangen Gebrauch der Suchma­
schinen von den Menschen eingeübt und zum Reflex 
gemacht. Dass dieser Vorgang nun in den Sprachma­
schinen der KI ganz anders funktioniert, wird des­

wegen gerne übersehen. Denn das 
Denken wandelt sich nun vom Suchen 
mit all seinen Irrtümern zum reinen 
Abrufen mathematisch erzeugter Ant­
worten. Da fehlen die Umwege und 

Zufälle, die so oft zu den wirklich originellen Gedan­
ken führen. „Serendipity“ ist das schöne englische 
Wort für diese glücklichen Zufälle. In Bibliotheken 
kommen die vor, auf der Straße, im öffentlichen Raum, 
in Zeitungen, überall dort, wo das Wissen und die 
Ideen nicht sauber geordnet, sondern wild durch­
einanderströmen. Es ist kein Zufall, dass die näch­
ste Generation der KI, die in naher Zukunft Roboter 
durch die Welt steuern sollen, nicht an der realen 
Welt trainiert werden. Diese Handlungsmaschinen 
sollen als Verlängerung der KI im organischen Raum 
ebenso perfekt funktionieren, wie die Chatbots im vir­
tuellen. „Verhinderungsbibliothekarinnen“ sind sie 
für den Autor, die genau das unmöglich machen, was 
die Qualität des Menschen ausmacht.

Für Simanowski ist die Logik, die dem Menschen 
seit 400 Jahren die Vernunft möglich macht, die Ein­
fallstür für die Mathematisierung der Gedanken. Der 
Hunger nach Antworten und in sich geschlossener 
Logik macht diese Welt der Zahlenspiele so verführe­
risch. Das Fazit ist so bitter wie klassenkämpferisch. 
Mit Hegels „Herr-Knecht-Dialektik“ zeichnet er die 
Proletarisierung des denkenden Menschen zum blos­
sen Anhang der Maschinen. Er mag nicht der Erste 
sein, der die Philosophie bemüht, um künstliche In­
telligenz zu erklären. Nick Bostrom, David Chalmers 
und Luciano Floridi haben sich schon darangemacht, 
die Abgründe und Höhenflüge einer Technologie zu 
ergründen, die ja genau das tut, was die Philosophie 
schon immer erforscht. Das Denken. Sei es nun als 
Simulation oder als Ziel eines technikgeleiteten Wan­
dels. So dicht aber, so umfassend und gleichzeitig 
verständlich wie Roberto Simanowski war bisher 
noch niemand.   

Der KI fehlen die glück-
lichen Umstände, die 
Zufälle und Umwege
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Bitte stellen Sie sich kurz vor!

Dr. Silvan Imhof, geboren 1974, ur­
sprünglich Philosoph, seit 2023 bin 
ich Forschungsbeauftragter am 
Zentrum für Forschungsförderung 
(ZFF) der Pädagogischen Hochschule 
Bern (PHBern) und unterstütze und 
berate in dieser Funktion die For­
schenden in Sachen Datenmanage­
ment, Open Science und Forschungse­
thik. Außerdem bin ich Geschäfts­
führer der Ethikkommission der 
PHBern.

Wie hat sich Ihr beruflicher 
Werdegang entwickelt, und welche Rolle ha-
ben Archive in Ihrer Karriere gespielt?

Archive haben eigentlich nur vorübergehend eine 
Rolle in meiner Karriere gespielt. Ich habe an der Uni­
versität Bern Philosophie und Germanistik studiert 
und dort in Philosophie promoviert. Anschließend 
habe ich lange in verschiedenen philosophischen 
Forschungs- und Editionsprojekten an den Universi­
täten Bern und Fribourg und am Ethikzentrum der 
Universität Zürich mitgearbeitet.

Da es keine Aussicht auf eine dauerhafte Stelle 
in meinem Fachbereich gab und die Projektarbeit 
mit viel Unsicherheit verbunden ist, habe ich mich 
zu einem Richtungswechsel entschlossen und dem 
Masterstudiengang MAS ALIS (Archiv-, Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft) an den Universitä­
ten Bern und Lausanne absolviert (2020-2022). Das 
Interesse an diesem Studiengang entstand ursprüng­
lich aus meiner Mitarbeit an verschiedenen Editions­
projekten, unter anderem der digitalen Gotthelf-
Edition.

Mit Archiven kam ich erst im Lauf des Studien­
gangs in Berührung, zunächst von der theoretischen 
Seite, dann auch von der praktischen, als ich am 
Schweizer Archiv der Darstellenden Künste der SAPA 

und dann am Unternehmensarchiv der Schweizeri­
schen Post arbeitete. Im letzteren beschäftigte ich 
mich vor allem mit einer Lösung für die digitale 
Archivierung.

Zuletzt bin ich dann aber nicht wie geplant in 	
einem Archiv angekommen, sondern als For­
schungsbeauftragter an der PHBern. Die Kombina­
tion von Datenmanagement und Ethik hat einfach 
gepasst.

Was waren die entscheidenden Stationen 
in Ihrer Karriere, die Sie zu Ihrer heutigen 
Position geführt haben?

Der MAS ALIS hat sicher zu einem – in dieser Form 
nicht vorhergesehen – Richtungswechsel geführt. 
Ohne die informationswissenschaftliche Ausbil­
dung und die Praxis im Datenmanagement wäre ich 
für meine gegenwärtige Stelle wohl nicht in Frage 
gekommen. Dass ich meine Masterarbeit zu einem 
Thema der Ethik verfasst habe, hat dann auch noch 
zum Stellenprofil gepasst.

Wie würden Sie Ihre aktuelle berufliche Rolle 
beschreiben, und welche Verbindung besteht 
zwischen Ihrer Arbeit und der Archivarbeit 
bzw. dem Datenmanagement?

Meine gegenwärtige Rolle liegt in der Unterstüt­
zung von Forschenden der PHBern in Fragen des 
Datenmanagements und der Forschungsethik. Die 
Digitalisierung hat auch in der Forschung dazu 	
geführt, dass das Datenmanagement einen sehr 	
hohen Stellenwert erhalten hat. Die Prozesse des 
Forschungsdatenmanagements sind sehr ähnlich 
wie diejenigen des Datenmanagements in Archi-
ven. Außerdem wird im Kontext von Open Research 
Data (ORD) zunehmend gefordert, dass For­
schungsdaten möglichst frei verfügbar gemacht 
werden. Dazu müssen sie auf einem geeigneten 
Repositorium langfristig aufbewahrt werden. Die 
Archivierung hält also auch in der Forschung 

Verschlungene Pfade
Fachkräfte im Medienhintergrund – hier: Forschungsbeauftragter für 
Forschungsdaten und Ethik

Dr. Silvan Imhof

Dr. Silvan Imhof 
Forschungsbeauftragter für 
Forschungsdaten und Ethik 
der Pädagogischen 
Hochschule Bern
silvan.imhof@phbern.ch
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Einzug und ähnlich wie bei den Archiven geht es 
darum, die nötigen Infrastrukturen, Prozesse und 
Kompetenzen aufzubauen. Und nicht zuletzt: das 
Erheben von Personendaten, Datenschutz und -	
sicherheit, Anonymisierung von Daten, der Einsatz 
von KI oder das Teilen von Daten sind Aspekte des 
Forschungsdatenmanagements, die auch aus for­
schungsethischer Sicht immer wichtiger geworden 
sind.

Welchen Anteil hat Ihre Ausbildung MAS ALIS 
an ihrer aktuellen beruflichen Tätigkeit?

Ich wurde im Studiengang zwar nicht zum For­
schungsbeauftragten ausgebildet, aber ich habe 
dort wichtige Voraussetzungen für meine gegen­
wärtige Tätigkeit erhalten. Das Thema „Forschungs­
daten“ wurde im Studiengang behandelt und natür­
lich auch ausführlich das Datenmanagement in 
Archiven, das, wie gesagt, viel mit dem Forschungs­
datenmanagement gemeinsam hat. Daneben wur­
den auch Grundkenntnisse zum Datenschutz, Urhe­
berrecht und geistigen Eigentum usw. vermittelt, 
die in meinem aktuellen Arbeitsfeld ebenfalls sehr 
relevant sind.

Welche Rolle spielen heute (noch) Archive in 
Ihrem täglichen Arbeitsablauf?

Archive im traditionellen Sinn spielen in meiner 
täglichen Arbeit keine Rolle. Allerdings funktio­
nieren Repositorien für Forschungsdaten – wie 	
z.B. SWISSUbase in der Schweiz – ähnlich wie 	
digitale Archive. Hier gehört es zu meinen Auf­
gaben, die Forschenden der PHBern bei der Abla-	
ge – oder Archivierung – ihrer Forschungsdaten 	
auf einem Repositorium zu beraten und zu unter­
stützen. Das umfasst eher technische Aspekte wie 
die Datenaufbereitung und Metadaten sowie eher 
rechtliche Fragen (Datenschutz, Informed Consent, 
Anonymisierung, Lizenzen, Zugriffsbeschrän­
kungen).

Gibt es spezielle Projekte oder Arbeitserfolge, 
auf die Sie besonders stolz sind?

Als größten Erfolg in meiner Tätigkeit an der PHBern 
– der aber nichts mit Archivarbeit und nur am Rand 
mit Datenmanagement zu tun hat – sehe ich den 
Aufbau der Ethikkommission, der meine erste große 
Aufgabe war.

Wie haben die technologischen Entwicklun
gen der letzten Jahre Ihren Karriereweg be-
einflusst?

Tatsächlich hat mich die technologische Entwick-
lung der letzten Jahre dorthin gebracht, wo ich 
jetzt bin. Als Philosoph hatte ich damit kaum zu 
tun, aber als Mitarbeiter an Editionsprojekten 
konnte ich verfolgen, wie wissenschaftliche Editi-
onen durch die Digitalisierung völlig neu gedacht 
werden konnten und wie ein Potenzial freigelegt 
wurde, das noch kaum ausgeschöpft wird. Diese 
Erfahrung hat sicher dazu beigetragen, dass ich 
mich der Informationswissenschaft bzw. dem 
MAS ALIS zuwandte. Und auch dort konnte ich 
mitverfolgen, in welchem Ausmaß die Digitalisie-
rung die Archivarbeit und das Konzept des Archivs 
veränderte. Das Gleiche gilt nun auch in meiner 
gegenwärtigen Tätigkeit als Forschungsbeauftrag-
ter für die Forschung und das Forschungsmanage-
ment. Ohne die Digitalisierung wäre meine jetzige 
Stelle gar nicht erst geschaffen worden. Es ist eine 
der interessantesten Seiten meiner Tätigkeit, die 
neuen Möglichkeiten und Herausforderungen, die 
die neuen Technologien – aktuell natürlich die KI 
– mit sich bringen, unmittelbar mitverfolgen und 
in bescheidenem Maß dazu beitragen zu können, 
einen sinnvollen Umgang damit zu finden.

Welche Fähigkeiten oder Kenntnisse halten 
Sie für unerlässlich, um erfolgreich in Ihrem 
Arbeitsumfeld zu sein?

Meine gegenwärtige Arbeit zeichnet sich eher 
durch ihre Vielfältigkeit als durch Spezialisierung 
aus. In meiner beratenden und unterstützenden 
Rolle als Forschungsbeauftragter geht es vor allem 
darum, Grundwissen in sehr unterschiedlichen 
Bereichen – Bildungs- und Erziehungsforschung, 
Forschungsdatenmanagement, Open Science, 
Forschungsethik, Rechtliches – laufend zu erarbei­
ten, es verknüpfen zu können, die Spezialist*innen 
aus den verschiedenen Bereichen einzubeziehen 
und zwischen ihnen zu vermitteln. Das ist sicher 
spezifisch für meine Arbeit, aber mein Eindruck ist, 
dass ähnliche vermittelnde und vernetzende Rollen, 
Personen, die die technischen, rechtlichen, ethi­
schen und kommunikativen Aspekte in der 
Archivarbeit verbinden und koordinieren können, 
immer wichtiger werden.
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Wie sehen Sie die Zukunft der (Medien-)
Archive, insbesondere in Hinblick auf die digi-
talen und strukturellen Veränderungen?

Ich kann hier natürlich nicht als Archivexperte Aus­
kunft geben. Aus der Editionsarbeit und aus dem 
Forschungsdatenmanagement weiß ich aber, dass 
die Digitalisierung dazu geführt hat, dass sowohl 
die Editionsarbeit wie auch das Forschungsdaten­
management neu gedacht oder wenigstens über­
dacht werden müssen. Die Digitalisierung bringt 
nicht nur neue Instrumente und Hilfsmittel, um 
Forschung betreiben zu können, sondern sie verän­
dert den ganzen Forschungsprozess von der Da­
tenerhebung bis zur Datenarchivierung. Aus mei­
ner Ausbildung und meiner (bescheidenen) Erfah­
rung mit der Einführung der digitalen Archivierung 
in einem Archiv habe ich den Eindruck, dass für 
Archive das Gleiche gilt, dass die digitalen Tech­
nologien also nicht bloß Hilfsmittel sind, um das, 
was immer schon gemacht wurde, etwas einfacher, 
schneller und effizienter machen zu können. Die di­
gitalen Technologien verändern die Archivarbeit 
strukturell, sodass eine Um- und Neudenken erfor­
derlich ist. Dabei geht es darum, die Potenziale, die 
die digitalen Technologien bieten, zu erkennen und 
auszuschöpfen, und gleichzeitig ihre Fallen und 
Gefahren zu identifizieren und ihnen auszuwei­
chen. Dieses Umdenken ist ein Prozess, der nicht 
nur innerhalb von Archiven ablaufen sollte, son­
dern sich in einem Diskurs mit allen relevanten 
Akteuren der Gesellschaft vollziehen muss, in dem 
nicht zuletzt auch Archive ihre Stimme erheben 
müssten. Es geht darum, im Diskurs zu ermitteln, 
wie sich zum Beispiel Archive oder Forschende 
unter den Bedingungen der Digitalisierung neu ori­
entieren und wie sie ihre Tätigkeit ausrichten sol­
len. Ich bin der Meinung – das ist das Thema mei­
nes Beitrags in diesem Heft –, dass es sich dabei 
nicht primär um Technologie dreht, sondern um 
den richtigen oder falschen Umgang damit, also 
um Ethik.

Gibt es bestimmte Trends oder Innovationen 
im Bereich der Archivierung und des Daten
managements, die Sie besonders spannend 
finden?

Das ist im Augenblick sicher die KI, die dabei ist, 
den gesamten digitalen Raum zu durchdringen – 	
ob als Symbiont oder als Parasit, ist noch offen. In 

der Forschung – von der Datenerhebung über die 
Auswertung bis zur Publikation von Resultaten – 
wird damit experimentiert und man ist dabei her­
auszufinden, was man damit tun kann, soll und 
darf. Gleichzeitig hält die KI Einzug in die Schulen, 
mit denen sich die Forschung an der PHBern vor al­
lem beschäftigt. Auch hier gibt es zahlreiche (infor­
mations-)ethische Herausforderungen, was die 
Entwicklung aus meiner Sicht besonders spannend 
macht.

Zum Schluss: Haben Sie Tipps oder Empfeh
lungen für Personen, die gerade in das  
(archivische) Datenmanagement einsteigen 
möchten?

Die Archivarbeit wird immer mehr zum Datenma­
nagement. Ein Grundinteresse an Daten, am Um­
gang mit Daten, an Digitalisierung und digitaler 
Technologie ist deshalb sicher eine gute Vorausset­
zung. Archivar*innen werden deshalb aber nicht zu 
reinen Datenmanager*innen und Systemadmi­
nistrator*innen. Gerade durch die Digitalisierung 
und die dadurch ermöglichte Öffnung von Archiven 
kommen Themen in die Archivarbeit, die früher we­
nig Bedeutung hatten, z.B. Kommunikation und 
Dissemination, rechtliche und ethische Fragen. 
Diese erfordern entsprechende Kompetenzen, was 
die Archivarbeit vielfältiger machen kann. Daher 
denke ich, dass es für Archivar*innen so wichtig 
wie noch nie zuvor ist, sich auf diese unterschiedli­
chen Themen einlassen zu können und aktuellen 
technologischen und gesellschaftlichen Entwick­
lungen zu folgen.   
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Das Projekt KI-AVA der Deutschen Welle zielt dar­
auf ab, audiovisuelle Archivbestände in 32 Spra­
chen mithilfe künstlicher Intelligenz zugänglich zu 
machen. Zu diesem Zweck setzt das Projekt auf 
einen Workflow aus der automatisierten Transkrip­
tion der Tonspur, deren deutscher Übersetzung 
und der Verschlagwortung von Beiträgen – auch 
für sogenannte low-resource-Sprachen wie Am­
harisch. Im Zentrum steht die Integration der KI-
Verfahren in bestehende Archivsysteme sowie die 
enge Zusammenarbeit mit redaktionellen Teams. 
Die Ergebnisse zeigen: KI kann zur Erschließung 
von Medienarchiven einen entscheidenden Beitrag 
leisten – auch jenseits des deutsch- oder englisch­
sprachigen Raums.

Die Deutsche Welle und das Sonderprojekt 
KI-AVA

Im Rahmen des Sonderprojekts KI-AVA arbeitet die 
Deutsche Welle an der KI-gestützten Erschließung 
ihrer mehrsprachigen Archivbestände. KI-AVA steht 
für „KI-gestützte Analyseverfahren zur Verfügbar­
machung von Archivinhalten“ und wird als Sonder­
projekt vom Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien gefördert. Ziel ist es, vorhandene 
audiovisuelle Archivschätze und zukünftig hinzu­
kommendes Material automatisiert zugänglich zu 
machen – auch in Sprachen, für die es bislang kaum 
technische Lösungen gibt.

Die Deutsche Welle, seit 1953 der Auslandsrund­
funk Deutschlands, sendet aktuell in 32 Sprachen. 
In den Archiven befinden sich darüber hinaus In­
halte in weiteren, inzwischen eingestellten Spra­
chen wie z.B. Tschechisch, Slowakisch oder Italie­
nisch. Viele der „DW-Sprachen“ sind in der KI-Ent­
wicklung bislang unterrepräsentiert – insbesondere 
asiatische und afrikanische Sprachen, die für kom­
merzielle Anbieter wirtschaftlich oft wenig attrak­
tiv sind. KI-AVA setzt genau hier an: durch die An­
wendung und Entwicklung KI-gestützter Verfahren, 

die auch sogenannte low re­
source languages erschlie­
ßen helfen.

Das Projekt wurde im 
Januar 2022 mit einer Pla­
nungsphase gestartet. In 
dieser ersten Phase wurde 
die Systemarchitektur ana­
lysiert, bestehende Work­
flows untersucht und An­
forderungen formuliert. 
Seit Juni 2023 läuft die 
Umsetzungsphase mit Fokus auf Benchmarking, 
Systemintegration und Modellentwicklung. Das 
Projektende ist auf Sommer 2026 datiert. 

Was passiert bei KI-AVA?

Der Projektfokus liegt auf der Audioanalyse. Auf 
eine Bildanalyse wurde vor allem aus Kosten- und 
Komplexitätsgründen verzichtet. Die erarbeiteten 
Workflows werden in die bestehende technische 
Infrastruktur integriert, insbesondere in die auch 
von der DW genutzte Archiv- Systemlandschaft der 
ARD (MEDAS; siehe Schaubild auf S. 34). Zum Start 
wurden drei exemplarische Sprachen aus dem Port­
folio der DW ausgewählt: Französisch, Russisch und 

KI-gestützte Archiverschließung  
in 32 Sprachen
Das Projekt KI-AVA der Deutschen Welle
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Amharisch. Diese Auswahl ermöglicht ein gestuftes 
Vorgehen – vom einfachen Einstieg mit einer kom­
merziell gut abgedeckten Sprache in lateinischer 
Schrift (Französisch) über das ebenfalls in Sprach­
modellen bereits verfügbare Russisch mit seinen 
kyrillischen Buchstaben bis hin zu Amharisch. Letz­
teres stellt aufgrund seines eigenen Zeichensatzes 
und der bisher geringen technischen Unterstützung 
durch große Anbieter eine besondere Herausforde­
rung dar. Die Auswahl der Projektsprachen erfolgte 
bewusst: Sie spiegeln unterschiedliche technische 
Herausforderungen und Nutzungsszenarien wider.

Beispielhaft hier ein typisches Problem und Aus­
gangspukt für das Sonderprojekt: In den Archiven 
liegen Audiobeiträge von 15 Minuten Länge oder 
weit darüber, allerdings mit minimaler Beschreibung 
und einem nur rudimentären Metadaten-Satz – etwa 
einem Sendungstitel, einer Sprachangabe und einem 
Erstsendedatum. Liegen bei den zuständigen Doku­
mentarinnen und Dokumentaren keine entsprechen­
den Sprachkenntnisse vor, ist eine inhaltliche Erschlie­
ssung kaum möglich. Hier setzt KI-AVA an, indem 
es automatisiert Transkripte in der Originalsprache  
der Beiträge, deutsche Übersetzungen und inhaltli­
che Metadaten erzeugt – und das über ein vollstän­
dig automatisiertes Verfahren.

Ein zentrales technisches Element ist das Sprach­
modell Whisper, entwickelt von OpenAI und bereit­
gestellt auf der ARD Mining Plattform durch Fraun­

hofer IAIS. Es handelt sich um ein transkribierendes 
Large Language Model, das mit rund 68.000 Stunden 
Audiomaterial trainiert wurde – etwa zwei Drittel 
davon auf Englisch. Obwohl Whisper laut Hersteller 
mehr als 50 Sprachen in guter Qualität unterstützt, 
relativiert sich diese Aussage bei näherer Betrach­
tung der Trainingsdatenverteilung. Daher führt das 
Projektteam ein systematisches Benchmarking durch, 
vorrangig für die Projektsprachen Französisch und 
Russisch, aber auch für weitere Sprachen wie Spa­
nisch, Türkisch, Italienisch und demnächst 
Ukrainisch.

Die Evaluation erfolgt zweistufig: automatisiert 
mit Hilfe der Word Error Rate (WER) und der 
Named Entity Recognition (NER) sowie inhaltlich 
durch muttersprachliche Redakteurinnen und 
Redakteure. Während das automatisierte Bench­
marking einen Eindruck vermittelt, wie das 
Sprachmodell im Vergleich mit anderen Services 
abschneidet, erkennt nur ein Mensch bei der intel­
lektuellen Durchsicht der Transkripte, welche Art 
von Fehlern bei der Transkription auftreten – etwa, 
ob es sich lediglich um fehlerhafte Interpunktion 
handelt oder das Modell ganze Abschnitte auslässt. 
Die Kombination der beiden Methoden erlaubt es, 
eine Entscheidung über die Tauglichkeit des Mo­
dells für den vollautomatisierten Einsatz im Archiv 
zu treffen. Erste Ergebnisse zeigen, dass das Whis­
per-Modell von Fraunhofer in vielen Sprachen soli­

Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung der Datenflüsse zwischen den MEDAS-Systemen
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de Ergebnisse liefert – selbst bei schwierigem 
Ausgangsmaterial, etwa Interviews mit schlechter 
Tonqualität.

Technisch wurden bereits viele Fortschritte erzielt. 
So liegen mittlerweile Transkripte und Übersetzun­
gen zeitcodiert vor. Sie sind in den Archivsystemen 
FESAD und HFDB eingebunden und unterstützen die 
crossmediale Recherche in der Rechercheoberfläche 
Crossmediale Suche der ARD (siehe Beispielbild für 
Umsetzung). Die Übersetzungen ins Deutsche dienen 
dabei nicht nur der Zugänglichkeit für Nutzende, wel­
che der im Beitrag gesprochenen Fremdsprache nicht 
mächtig sind, sondern bilden auch die Grundlage für 
Text-Mining-Prozesse wie automatische Verschlag­
wortung oder Entitätenerkennung.

Besonders herausfordernd ist die Arbeit mit Am­
harisch. Für diese Sprache gibt es bislang kaum 
brauchbare Modelle am freien Markt. Die DW arbei­
tet daher mit dem Berliner Start-up Lesan AI zusam­
men. Dieses entwickelt ein Transkriptionsmodell 
für Amharisch, das sich an den spezifischen An­
forderungen der DW orientiert. Ein bereits vorhan­
denes Übersetzungsmodell von Amharisch nach 
Englisch soll ergänzend genutzt werden. Gemein­
sam mit der amharischen Redaktion der DW wird 
für die Modellentwicklung eine Art Styleguide für 
die Transkriptgestaltung entwickelt – etwa zu Fragen 
im Umgang mit der Transkription von Zahlen oder 
Eigennamen.

Herausforderungen und Erkenntnisse

Im Projektverlauf bildeten sich unterschiedliche 
Erkenntnisse heraus. Auf organisatorischer Ebene 
erfordert die Zusammenarbeit mit vier Systemteams 
innerhalb der ARD ein hohes Maß an Kommunikation 
und Abstimmung. Iterative Prozesse sind notwen­
dig, da technologische Entwicklungen oft schneller 
voranschreiten als ein klassischer Projektzeitplan. 
Erwartungsmanagement spielt daher eine zentrale 
Rolle – insbesondere im Hinblick auf die Leistungs­
fähigkeit von KI-Systemen.

Auf technischer Ebene ist Flexibilität gefragt. Die 
ursprünglich geplante Struktur des Projekts in die 
beiden Teile „Planung – Umsetzung“ erwies sich 
angesichts der rasanten Modellweiterentwicklungen 
(Stichwort: Whisper, ChatGPT) als zu starr. Derzeit 
noch parallel laufende Transkriptionsprozesse in 
verschiedenen Systemen an verschiedenen Stellen 
des redaktionellen Workflows werfen zudem Fragen 
der Standardisierung und Effizienz auf.

Ein weiteres zentrales Thema ist das Testing: Nur 
durch kontinuierliche Prüfungen lassen sich Fehler 
im Zusammenspiel der verschiedenen Systeme er­
kennen. Zudem zeigen sich typische Phänomene 
großer KI-Modelle – etwa Halluzinationen. In eini­
gen Fällen erzeugten Sprachmodelle z.B. russische 
Transkripte, die plötzlich polnische oder hebräische 
Absätze enthielten, obwohl diese in den Audioauf­
nahmen nicht vorkamen.

Rechtliche Rahmenbedingungen stellen eine zu­
sätzliche Herausforderung dar: Aktuell dürfen nur 
bereits gesendete Inhalte verarbeitet werden. Die 
Nutzung von Rohmaterial ist derzeit ausgeschlos­
sen – ein Thema, das die DW auch über das Projekt 
hinaus beschäftigen wird.

Trotz aller Komplexität bleibt das Ziel klar: Inhalte 
zugänglich machen, die sonst unerschlossen blieben. 
In vielen Fällen gilt: lieber ein maschinell generier­
tes Transkript mit Einschränkungen – als gar keine 
Beschreibung. Der Nutzen überwiegt die Kosten – ins­
besondere, wenn Sprachkenntnisse fehlen und eine 
manuelle Erschließung daher nicht möglich ist.

Die Perspektive auf sogenannte low resource 
languages ist dabei nicht nur technologisch, sondern 
auch gesellschaftlich relevant. Die DW zeigt mit die­
sem Projekt, dass Medienvielfalt und kulturelle 
Sichtbarkeit auch im digitalen Archivzeitalter 
möglich sind – wenn man die richtigen Werkzeu­
ge nutzt und bereit ist, unbekannte Pfade zu be­
schreiten.   

Abbildung 2: Beispiel für die Umsetzung in der Fernsehdatenbank (FESAD)
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Im Videoarchiv des Bayerischen Rund­
funks (BR) werden für einige Sende­
reihen aus Kapazitätsgründen nur 
begrenzt Metadaten erstellt, was die 
Auffindbarkeit und Wiederverwend­
barkeit der Inhalte erschwert. Um 
diesem Problem zu begegnen, ent­
wickeln wir ein System, das deren 
Erstellung beschleunigt. Unser System 
nutzt multimodale Modelle, die neben 
Text auch visuelle Informationen ver­
arbeiten können, um automatisiert 

die wichtigsten Inhalte zu extrahieren, Vorschläge 
zur Verschlagwortung zu generieren und Szenen zu 
beschreiben. Zur Sicherstellung der Qualität der 
Metadaten haben wir eine menschliche Kontrollin­
stanz integriert, die mittels Korrekturoberfläche 
alle generierten Metadaten überprüft und gegebe­
nenfalls korrigiert.

München im Sommer 2024: Unser Projekt erblickt 
das Licht der Welt auf einem Hackathon bei Microsoft 
mit dem Motto „Generative AI and Automated Work­
flows in Media Production“. Und das Kind brauchte 
natürlich einen Namen. Also haben wir unsere Tra­
dition im BR-Archiv fortgesetzt, KI-basierte Projekte 
nach der bajuwarischen Fauna zu benennen – ein 
Oachkatzl hatten wir schon, jetzt kommt die GAMS. 
Also nicht Rupicapra rupicapra, die Alpen-Gämse, 
sondern unser Generatives „Archiv Metadaten Sys­
tem“. Ein Tool, das zukünftig einen Teil unserer do­
kumentarischen Arbeit automatisieren und uns bei 

der inhaltlichen Erschließung von Videomaterial 
unterstützen soll.

Berge von Videomaterial…

Intellektuelle Videodokumentation bedeutet, Doku­
mentarinnen und Dokumentare sehen eine Fern­
sehsendung an, formulieren ein Abstract, den Sach­
inhalt, und bilden ein Indexat aus Schlagworten. Sie 
beschreiben außerdem, was im Video zu sehen ist, 
und erfassen O-Töne. Die hierbei entstehenden Meta­
daten erlauben es, Archivinhalte – ganze Sendun­
gen, Magazin- oder Nachrichtenbeiträge oder ein­
zelne Bildsequenzen oder Statements – wiederzu­
finden und für Neuproduktionen zur Wiederver-	
wendung bereitzustellen.

Beim BR wird Videomaterial von Sendung zu 
Sendung wiederverwendet. Dies ist nur möglich, 
wenn passendes Archivmaterial treffsicher und 
zeitnah gefunden wird. Bei fast 2 Millionen Einträ­
gen in unserer Fernsehdatenbank braucht es des­
halb sehr gute Metadaten. Ein Bild von, sagen wir 
Weintrauben an einem Rebstock, lässt sich nur 
dann finden, wenn eine Dokumentarin oder ein 
Dokumentar die Worte „Weinberg, Weintrauben 
an Rebstock“ in die Datenbank hineingeschrieben 
hat.

Nicht nur wollen wir das Gesuchte schnell fin­
den, wir wollen auch eine hohe Treffgenauigkeit 
und nicht Massen von „Beifang“ durchsuchen. Um 
ein Beispiel zu nennen: Unsere Datenbank liefert 
rund 24 000 Treffer zu „Merkel“ aber nur EINEN, 
der Angela Merkel beim Fahrradfahren zeigt. Der 
Rechercheerfolg hat allerdings seinen Preis: Der 
Zeitaufwand bei der Intellektuellen Erschließung 
ist hoch – ein Mehrfaches der Sendedauer der zu 
erschließenden Produktionen.

Frank Hebestreit hat nach Abschluss des Masterprogramms 
„Texte. Zeichen. Medien.“ der Universität Erfurt ein Volonta
riat zum Wissenschaftlichen Dokumentar im Jahrgang 2022/ 
2023 beim Bayerischen Rundfunk absolviert. Dort befasst er 
sich mit KI-gestützter Metadatengenerierung und der Evalua
tion entsprechender Systeme. Sein besonderes Interesse gilt 
der Automatisierung von Archivprozessen durch Verfahren des 
Text- und Audio-Minings.

Frank Hebestreit 
Bayerischer Rundfunk 
frank.hebestreit@br.de

GAMS - Generatives Archiv Metadaten System 
im Videoarchiv des Bayerischen Rundfunks
Ein Praxisbericht über die Arbeit mit multimodalen Modellen und deren 
Feinjustierung 

Frank Hebestreit
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… die GAMS kann sie bezwingen

Die	GAMS	soll	uns	Dokumentarinnen	und	Doku­
men	tare	dabei	unterstützen,	Videos	inhaltlich	zu	er­
schließen.	Sie	liefert	einen	Erschließungs­Vor	schlag,	
bestehend	aus	Schlagworten,	Sachinhalt	und	Sze	nen­
beschreibungen,	den	die	Dokumentarinnen	und	Do­
kumentare	überprüfen,	anpassen	und	ggf.	korrigie­
ren.	Die	Verantwortung	für	die	Qualität	der	Meta­
daten	tragen	die	menschlichen	Kolleginnen	und	
Kollegen.

Die	GAMS	soll	uns	schließlich	nicht	ersetzen,	
sondern	uns	erlauben,	mehr	Videomaterial	zu	er­
schließen,	in	dem	sie	repetitive	Teile	unserer	Arbeit	
automatisiert.	Gerade	bei	Produktionen,	die	wir	nur	
oberflächlich	oder	zeitverzögert	erschließen	können,	
erhoffen	wir	uns	einen	Mehrwert.	Dahinter	steckt	
nicht	der	Gedanke,	uns	durch	Vollautomatisierung	
überflüssig	zu	machen,	sondern	wir	erhoffen	uns	
ein	neues	Werkzeug,	mit	dem	wir	effizienter	arbei­
ten	können.

Prozessablauf der automatisierten 
Metadatengenerierung

Um	die	manuelle	Beschreibung	von	Videos	zu	be­
schleunigen,	arbeiten	wir	an	einem	Prozess,	bei	
dem	ein	Video	mit	menschenlesbaren	Metadaten	
versehen	wird,	die	in	Stil	und	Inhalt	dem	ähneln,	
wonach	Menschen	suchen.	Derzeit	erstellen	wir	
diese	Metadaten	mit	Gemini,	einem	multimodalen	
Modell	von	Google.	Die	sogenannten	LMM	(Large	
Multimodal	Models)	können	neben	Text	auch	Video	
und	Audio	verarbeiten.

Der	dazugehörige	Prozess	(Abb.	1)	kann	grob	in	
zwei	Teilprozesse	unterteilt	werden.	Der	erste	Teil­
prozess	hat	eine	strukturierte	Inhaltsangabe	zum	
Ergebnis,	was	wir	als	„Sachinhalt	und	Indexat“	be­
zeichnen.	Dazu	wird	zuerst	das	Video	–	genauge­

nommen	die	„Tonspur“	–	über	das	Whisper­Sprach­
erkennungsmodell	der	ARD­Miningplattform	trans­
kribiert.	Aus	dem	gesprochenen	Wort	erstellt	das	LMM	
eine	Zusammenfassung	in	Textform	–	den	Sach	in­
halt.	Aus	diesem	wiederum	werden	die	Na	men	wich	ti­
ger	Personen,	Orte,	Organisationen	und	einige	Schlag­
worte	extrahiert	und	das	Indexat	gebildet	–	alles,	was	
man	braucht,	um	einen	schnellen	Über	blick	über	
den	Inhalt	des	Videos	zu	bekommen.

Der	zweite	Teilprozess	erstellt	Timecode­genaue	
Beschreibungen	dessen,	was	im	Video	zu	sehen	ist.	
Dazu	wird	das	Video	zuerst	in	Shots	–	also	inhalt­
lich	stimmige	Abschnitte	–	unterteilt.	Diese	Shots	
werden	beschrieben.

Diese	Beschreibungen	sind	es,	die	es	ermögli­
chen,	bestimmte	Aufnahmen,	z.B.	Weintrauben	am	
Rebstock,	oder	ein	Windrad,	oder	Angela	Merkel	
auf	dem	Fahrrad,	zu	finden,	die	ich	in	neuem	Con­
tent	wiederverwenden	möchte.	

Als	Input	dient	eine	XML­Datei	aus	unserem	Fern­
seharchiv­	und	Dokumentationssystem	(FESAD),	in	
der	bereits	einige	formale	Metadaten	wie	der	Titel	
der	Sendung	und	des	Beitrags	sowie	deren	Time	code­
Grenzen	enthalten	sind.	Außerdem	ist	dort	der	Link	
zum	dazugehörenden	Video­File	in	Sendefassung	
enthalten,	welches	wir	dann	über	diesen	herunter­
laden	und	was	dann	als	Input	für	den	zweiten	Strang	
dient.	Der	ganze	Prozess	läuft	im	Hintergrund	und	
wird	derzeit	durch	Python­Skripte	lokal	auf	einem	
Rechner	gesteuert.	Die	automatisch	generierten	Me­
tadaten	stehen	nicht	sofort	zur	Verfügung.	In	der	
aktuellen	Version	dauert	es	etwa	eine	Stunde,	bis	
der	Prozess	für	eine	halbstündige	Sendung	abge­
schlossen	ist.

Um	garantieren	zu	können,	dass	die	so	generierten	
Metadaten	keine	Fehler	enthalten,	haben	wir	eine	
Anwendung	programmiert,	mit	der	man	die	Meta	da­
ten	anpassen	und	gegebenenfalls	korrigieren	kann.	

Abbildung 1: Metadatengenerierung mit LMM (Eigene Darstellung)



info7 3 | 202544

Mit der GAMS durch das Video springen

Die webbasierte GAMS-Benutzeroberfläche (Abb. 2) 
wurde unter Nutzung der JavaScript-Programmbib­
liothek React realisiert. Sie dient primär der Kor­
rektur der Metadaten, die zuvor vom LMM während 
des Backend-Prozesses generiert wurden. Ein 
Hauptelement der Korrektur-Oberfläche ist ein inte­
grierter Videoplayer, mit dem sich schnell und ein­
fach durch das Video navigieren lässt. Verschiedene 
Tastaturkürzel erleichtern zusätzlich die Bedienung. 
So lässt sich sowohl von Beitrag zu Beitrag einer 
Sendung als auch von Shot zu Shot eines Beitrags 
skippen. 

Das zweite Hauptelement sind die Felder zur 
Darstellung und Korrektur der Metadaten auf der 
rechten Seite der Oberfläche. Oben rechts werden 
die Szenenbeschreibungen (Bildinhalt) des aktuell 
sichtbaren Shots angezeigt, Mitte und unten rechts 
der Sachinhalt, also die Zusammenfassung des Bei­
trags, und das Indexat (Schlagwörter). 

Die generierten Metadaten (Sachinhalt, Indexat, 
Szenenbeschreibung) sind mit dem Videoplayer ver­
knüpft. Die von uns als Testmaterial verwendete 
Magazinsendung enthält mehrere Einzelbeiträge, 
sodass für jeden von ihnen gesonderte Metadaten 
generiert werden. Dementsprechend verändert sich 
auch die Anzeige der Metadaten je nachdem, zu 
welchem Beitrag navigiert wird. Am auffallendsten 
ist dabei der Wechsel der Bildbeschreibungen, die 

mit Abfolge der einzelnen Shots eines Beitrags im­
mer wieder aktualisiert werden. 

Die GAMS-Benutzeroberfläche ist als Korrektur­
oberfläche konzipiert, daher lassen sich im Editier-
Modus falsche Metadaten korrigieren. Das kann 
zum Beispiel ein falsch erkannter Ort sein. Mitun­
ter sind auch Personennamen falsch geschrieben, 
da sich das LMM dabei momentan noch auf das au­
tomatisch erstellte Transkript beruft. Ab und an 
müssen auch einzelne Bildbeschreibungen korri­
giert werden, weil sie beispielsweise zu abstrakt 
sind oder das multimodale Modell einen Bildinhalt, 
z.B. ein konkretes physisches Objekt, falsch er­
kannt hat. 

Wenn man das Video durchgearbeitet hat und 
mit den Metadaten zufrieden ist, kann die Bearbei­
tung abgeschlossen werden. Man hat im Zuge des­
sen die Möglichkeit, ein Feedback zum Korrektur­
lauf abzugeben. Das heißt, man kann eine Einschät­
zung zur Genauigkeit und Relevanz der Metadaten 
machen, die Handhabung der App kommentieren, 
Verbesserungswünsche äußern und Bugs melden. 
Das Programm speichert diesbezüglich ein Log und 
die Bearbeitung ist beendet.

Auch wenn für die Korrektur weiterhin das ge­
samte Video betrachtet werden muss, gehen wir 
aufgrund erster Tests davon aus, dass die Bearbei­
tung mit GAMS weniger Zeit benötigt als die ur­
sprüngliche Art der Auswertung.

Abbildung 2: GAMS-Korrekturoberfläche (Eigene Darstellung)
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Herausforderungen: Vielfältige 
„Stellschrauben“

Auch wenn die GAMS im Testbetrieb gut funktio­
niert, möchten wir die Herausforderungen nicht 
ausblenden, die speziell bei der Arbeit mit LLMs 
auftreten. Wie allgemein bekannt ist, gibt es, um 
den Output von LLMs zu beeinflussen, eine Viel­
zahl an „Stellschrauben“, an denen gedreht werden 
kann und muss. Hierunter fallen beispielsweise 
das Modell, der Prompt, mitgelieferter Kontext, 
Vorverarbeitungsschritte und sendungsspezifische 
Filterregeln. Jede dieser Stellschrauben beeinflusst 
den Output, also in unserem Fall die Qualität der 
automatisch generierten Metadaten; und das nicht 
nur direkt, sondern auch indirekt über ihren Ein­
fluss auf die anderen „Stellschrauben“. Ein einfa­
ches Beispiel: Ein Prompt, den ich für ein bestimm­
tes Modell geschrieben habe, kann für ein anderes 
weniger geeignet sein, und schlechtere Metadaten 
ausgeben – auch wenn das neue Modell an sich 
eine Weiterentwicklung darstellt. Es existieren also 
komplexe Wechselwirkungen, die oft kaum vorher­
sehbar sind – ein weiteres Plädoyer für den „Human-
in-the-Loop“.

Schauen wir uns die „Stellschraube“ des Modells 
an. Bevor man über verschiedene Versionen oder 
Anbieter sprechen konnte, musste erst einmal 
grundlegend geklärt, mit welcher Technologie wir 
arbeiten wollten. So hatten wir uns für die Szenen­
beschreibungen anfangs klassische Captioning-
Modelle angesehen, wie die von Azure oder Open-
Source-Alternativen. Der Gedanke dahinter war, 
dass diese Modelle aus dem Bereich der Bildklassi­
fikation relativ leichtgewichtig sind und mehr oder 
weniger reproduzierbare Ergebnisse liefern. Aber: 
Sie arbeiten auf Grundlage einzelner Keyframes 
und ziehen generell weniger Kontext zur Verarbei­
tung heran. Daher generieren sie leider keine für 
unsere Zwecke nützlichen Szenenbeschreibungen. 
Mit anderen Worten, die Beschreibungen geraten 
zu abstrakt und weniger Entitäten werden explizit 
benannt. Es wird dann beispielsweise des Öfteren 
„Frau“ oder „Mann“ ausgegeben, anstatt dem Namen 
der realen Person.

Darüber hinaus erfordern klassische Captioning-
Modelle Training, möchte man Outputs haben, die 
sich an unterschiedlichen Annotationsstilen orien­
tieren. Das ist bei uns zum Beispiel bei Sport und 
Kultur der Fall.

Deshalb haben wir uns, um Szenenbeschreibun­
gen zu generieren, den multimodalen Modellen zu­
gewandt. Die sogenannten LMMs verarbeiten Text-, 
Audio- und Bilddaten, sodass sie mehr Informatio­
nen aus dem Video heranziehen können. Das führt 
zu präziseren Beschreibungen, die auch den Anfor­
derungen der Recherche näherkommen. Darüber 
hinaus ist ihr Output hochgradig anpassbar, ohne 
dass umfangreiches Training erforderlich ist.

Wenn die GAMS bockt: Geduld beim 
Prompting

In den ersten Tests haben wir damit begonnen, das 
multimodale Modell mit dem gesamten Video zu 
prompten. Es sollte die Szenen segmentieren und 
die Timecodes und Szenenbeschreibungen ausge­
ben. Aber schon wenige halluzinierte Timecodes 
machten die Daten für Recherchezwecke unbrauch­
bar. Es zeigte sich schnell, dass eine vollständige 
End-to-End-Analyse längerer Videos noch nicht funk­
tionierte. Das heißt, wir mussten erneut an „Stell­
schrauben“ drehen. Wir haben daher das Video vor­
verarbeitet, indem wir es mithilfe der Python-Bib­
liothek PySceneDetect in Shots aufteilen ließen. 
Danach haben wir den Prompt-Text angepasst und 
außerdem mit zusätzlichem Kontext in Form eines 
Transkriptausschnitts angereichert. Somit stellten 
wir mehrere Punkte sicher: 1. korrekte Timecodes, 
2. keine Überlastung der Verarbeitungskapazitäten 
des Modells, 3. relevantere Bildinhalte mit explizit 
benannten Entitäten. Generell diente das Prompting 
in der Anfangsphase primär der Exploration der 
Leistungsgrenzen des LMMs. Dies lief als iterativer 
Prozess gepaart mit permanenter intellektueller 
Evaluation der Ergebnisdaten ab. War ein Prompt 
erfolgreich, stellte er den Ausgangspunkt für wei­
tere Verfeinerungen dar. 

Auch hier sind die Abhängigkeiten zwischen 
den einzelnen „Stellschrauben“ gut sichtbar. Sobald 
das Modell z.B. in der Lage ist, auch bei längeren 
Videos Timecodes ausreichend präzise zu setzen, 
werden Prompts obsolet, die einzelne Shots zur 
Analyse beauftragen. Ähnlich verhält es sich mit 
dem Kontextverständnis des Modells: Wenn dieses 
sich vergrößert, ist es später möglicherweise nicht 
mehr notwendig, das Transkript, das mitgeliefert 
wird, zeitlich abzuklammern. 

Bis zu diesem Punkt war die subjektive Ein­
schätzung, ob ein Prompt funktioniert oder nicht, 
noch relativ einfach gewesen, weil die Fehler offen­
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sichtlicher und gravierender waren und so schnell 
Ausschlusskriterien erfüllt wurden. Wir erreichten 
jedoch schnell den Punkt, an dem wir mit subjekti­
ver Einschätzung der Ergebnisse nicht mehr wei­
terkamen und außerdem den Zeitaufwand einer 	
intellektuellen Evaluation nicht mehr leisten 
konnten. 

Evaluation

An diesem Punkt kam die Evaluation ins Spiel, bes­
ser gesagt, die automatisierte Evaluation. Denn um 
in angemessener Geschwindigkeit überprüfen zu 
können, ob eine Veränderung der „Stellschrauben“ 
eine Verbesserung bringt, braucht es quantitative 
Methoden statt subjektiver Eindrücke. Im Moment 
verwenden wir einige Klassifikations- und Textähn­
lichkeitsmetriken um Schlagwörter (Precision und 
Recall) und Sachinhalt (BERTScore, ROUGE) mit be­
stehenden menschlichen Daten zu vergleichen. Das 
lässt uns Rückschlüsse darüber ziehen, wie sich die 
Veränderungen der „Stellschrauben“ auf die einzel­
nen Metadatenarten auswirken. Da wir derzeit oh­
nehin einen Menschen als letztgültige Korrektur­
instanz im Prozess haben wollen, haben wir außer­
dem das Problem der Evaluation noch einmal aus 
einer anderen Perspektive angeschaut. Wir planen 
im Moment, die Zeit, die Dokumentar:innen benöti­
gen, um die vom Modell generierten Metadaten zu 
korrigieren, als Schlüsselmetrik zu verwenden. Das 
verlagert den Fokus darauf, die Benutzeroberfläche so 
zu optimieren, dass Korrekturen effizienter durch­
geführt werden können, anstatt perfekte Vorhersa­
gen durch das LMM anzuvisieren.

Perspektive: Hoch hinaus mit der GAMS?

Momentan ist der Workflow noch nicht produktiv, 
das heißt, wir schreiben noch keine GAMS-Meta­
daten in unsere Datenbank. Geplant ist zunächst, 
eine Sendereihe auszuwählen und die erwähnten 
Metadaten ausschließlich mit GAMS zu generieren. 
In Nutzertests sollen dabei Dokumentar:innen als 
Expert:innen eingebunden werden. Dabei möchten 
wir die Zeit vergleichen, die sie mit GAMS benöti­
gen, mit der Zeit, die sie mit ihrem alten Prozess be­
nötigen.

Auf der anderen Seite sind noch viele Fragen of­
fen. Zum Beispiel möchten wir von einzelnen Shots 
zu einer semantischen Szenenerkennung überge­
hen. Es wäre außerdem sinnvoll, sich nicht von IT-
Monopolen abhängig zu machen, die der unberechen­
baren Politik und dem erratischen Handeln ihrer hei­
mischen Regierungen unterworfen sind. Daher 
hätten wir idealerweise gerne eine Open-Source-
Version, die lokal betrieben wird. Leider sind je­
doch weder die Technologie noch unsere Infra­
struktur dafür bereit. Eine Möglichkeit, die Open-
Source-Modelle auf die gewünschte Qualität zu 
bringen, bestände darin, unsere korrigierten Anno­
tationen als Trainingsdaten zu verwenden. Daher 
planen wir, diese zu sammeln und hoffentlich in 
Zukunft zu nutzen. Damit wir noch einige Ent­
wicklungssprünge mit unserer GAMS machen 	
können.   
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Seit Jahrzehnten werden Filmausschnitte aus den 
Beständen des Bundesarchivs, wie z.B. NS- und 
Nachkriegswochenschauen, für Film- und Fernseh­
produktionen angefragt. In den letzten Jahren wur­
den im Bundesarchiv große Anstrengungen unter­
nommen, um die Benutzungsbedingungen zu verein­
fachen und den digitalen Zugang zu Akten, Filmen 
und Bildern für alle Nutzenden auszubauen. Dabei 
werden seit 2023 die neuen rechtlichen Möglich­
keiten genutzt, die durch die Urheberrechtsreform 
2021 für GLAM-Institutionen entstanden sind. Das 
Bundesarchiv registriert „nicht verfügbare Werke“ 
beim Amt der Europäischen Union für geistiges 
Eigentum (EUIPO). Aktuell sind bereits ca. 58.000 
Werke registriert.
	
Über 250.000 Dokumentar- und Spielfilme auf unter­
schiedlichen Trägermaterialien bilden den Filmbestand 
des Bundesarchivs. Die Abteilung Audiovisuelle Me­
dien im Bundesarchiv sichert darüber hinaus rund 
15 Millionen Bilder, Plakate und Luftbilder und rund 
69.000 Töne. Für Dokumentarfilm- und Online-Pro­
duktionen von und für ARD, ZDF, ORF oder ARTE 
werden seit Jahrzehnten in großem Umfang Aus­
schnitte aus z.B. NS- und Nachkriegswochenschauen 
zur Verfügung gestellt. Das Bundesarchiv ist zudem 
verantwortlich für ca. 540 laufende Kilometer Akten 
inklusive Karteien. 

Nutzende müssen aktuell online drei verschiede 
Rechercheplattformen heranziehen, um in den Be­
ständen zu recherchieren. Es gibt eine Bilddaten­
bank, es gibt Invenio für Schriftgut, Karten und Töne 
sowie seit Januar 2024 den Digitalen Lesesaal für 
die Filmbestände. Bei allen Plattformen werden ne­
ben Metadaten auch Digitalisate online gestellt. Das 
Ziel ist, zukünftig nur noch eine Rechercheplattform 
für alle Bestände zu haben, eine einfache, intuitive 
Recherchemöglichkeit zu bieten und Digitalisate on­
line zu stellen – wo immer möglich! Zielplattform 
ist der Digitale Lesesaal.

In der aktuellen Ausbaustufe wer­
den Metadaten zu den über 250.000 
Filmwerken angeboten, die auf ver­
schiedenen Trägermaterialien überlie­
fert sind. Aus der Film-Datenbank 
Basys-3-Film wird dafür ein festgeleg­
tes, erweiterbares Metadatenset im 
Digitalen Lesesaal angezeigt. Zudem 
sind aktuell mehr als 7.500 Videos 
zum direkten Streaming im Digitalen 
Lesesaal online. Durch Rechteprüfung 
und Digitalisierung ist dieses Angebot 
weiter anwachsend. (Abbildung 1)
Paul Klimpel schrieb 2013, dass der 
Umgang mit dem urheberrechtlichen 
Status von älteren Werken in der Praxis 
auf Fiktionen basiert, die an die Stelle 
der – oft unbekannten – tatsächlichen 
Rechtslage treten. Er nannte als 
Ursachen unter anderem das Bedürf­
nis von Kultureinrichtungen nach 
Rechtezuschreibung, um ein Werk 
überhaupt nutzen zu können. Gleich­
zeitig stellte Klimpel klar, dass sich 
häufig gar nicht feststellen lasse, wer 
tatsächlich welche Rechte an einem Werk geltend 
machen könne. Unsere Erfahrungen untermauern 
diese Ausführungen empirisch, da wir eine syste­
matische Einzelfallprüfung für eine große Anzahl 

Filmbestände? – Online! 
Zugänglichmachung von „nicht verfügbaren Werken“ im Digitalen Lesesaal  
des Bundesarchivs

Alexandra Luther und Dr. Adelheid Heftberger
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Abbildung 1: Screenshot der Startseite des Digitalen Lesesaals in der Ausbaustufe Film

von	Filmwerken	durchführen,	was	in	Filmarchiven	
unüblich	ist.

Im	Oktober	2020	startete	in	der	Abteilung	Film­
archiv	des	Bundesarchivs	ein	fünfjähriges	Projekt	
mit	dem	Namen	„Systematische	Rechteklärung“.	
Aus	mehreren	Gründen	war	es	sinnvoll,	das	Thema	
Urheber­	und	Nutzungsrechte	im	Filmarchiv	zu	ei­
ner	Priorität	zu	machen.	Wir	müssen	einerseits	auf	
sicherem	Boden	stehen,	was	eigene	Nutzungsrechte	
anbelangt,	d.h.,	wir	dürfen	uns	keiner	(wenn	auch	
unabsichtlichen)	Rechteanmaßung	schuldig	ma­
chen.	Wir	wollten	außerdem	in	einem	eigens	dafür	
geschaffenen	Projekt	gesicherte	Informationen	zu	
Filmrechten	generieren	und	vorhandene	Informa­
tionen	prüfen,	um	die	Mitarbeitenden	in	der	Be­
nutzerbetreuung	zu	entlasten,	die	nicht	zusätzlich	
eine	so	umfangreiche	Aufgabe	bewältigen	können.	
Generell	war	uns	daran	gelegen,	mehr	Wissen	über	
den	eigenen	Filmbestand	zu	gewinnen,	um	zu	wis­
sen,	wie	viele	Filme	verwaist	oder	auch	schon	ge­
meinfrei	sein	könnten.	Nicht	zuletzt	ging	es	um	mehr	
Sicherheit	hinsichtlich	der	Priorisierung	der	Film­
digitalisierung	und	Online­Verfügbarmachung	auf	
unserer	Rechercheplattform.

Wir	begannen	damit,	einen	ersten	Teilbestand	
zu	prüfen.	Rasch	stellten	wir	fest,	dass	eine	der	
größten	Herausforderungen	darin	bestehen	würde,	
verwaiste	Werke	rechtssicher	zu	ermitteln.	Wir	
konzentrierten	uns	daher	bei	der	Diskussion	und	
Bewertung	der	im	Urheberrechtsgesetz	genannten	

Quellen	solcher	Werke	auf	eine	sogenannte	„sorg­
fältige	Suche“.	Mit	Enthusiasmus	und	Tatkraft	er­
stellten	wir	ein	Handbuch	mit	Arbeitsabläufen	und	
Kontaktadressen,	z.B.	von	zuständigen	Archiven	und	
Behörden	(Standesämter,	Meldeämter),	Nach	lass	ge­
richten	und	weiteren	relevanten	Institutio	nen.	Wir	
nahmen	zu	Beginn	des	Projekts	häufig	Kontakt	mit	
Nachlassgerichten	auf,	recherchierten	sogar	auf	
Ancestry	nach	potentiellen	Erben	und	nutzten	auch	
die	Unterlagen	des	Bundesarchivs,	um	Produktions­
ver	hältnisse	und	noch	existierende	Verträge	von	Film­
schaffenden	zu	finden.	Es	kristallisierte	sich	jedoch	
heraus,	dass	diese	Abläufe	sehr	zeit­	und	personal­
intensiv	waren	und	nur	in	seltenen	Fällen	zu	ein­
deutigen	und	belastbaren	Ergebnissen	führten.	Ne­
ben	einer	sorgfältigen	Quellenkunde	waren	daher	
grundsätzliche	Regelungen	zu	erarbeiten,	die	es	er­
laubten,	mit	vertretbarem	Aufwand	rechtssichere	
Entscheidungen	zu	treffen.	Dabei	kam	uns	2021	die	
EU­Richtlinie	zu	den	nicht­verfügbaren­Werken	
(Out-of-Commerce-Works)	zu	Hilfe.

Vergriffene Werke statt verwaister Werke – 
Die „Out-of-Commerce-Works“-Richtlinie

Die	EU­Richtlinie	zu	Out­of­Commerce­Works	macht	es	
den	Kulturerbe­Institutionen	möglich,	auch	urheber­
rechtlich	geschützte	Werke	auf	eigenen,	nicht­kom­
merziellen	Internetseiten	der	Öffentlichkeit	bereitzu­
stellen.	Um	das	Auffinden	vergriffener	Werke	aus	der	
gesamten	EU	zu	erleichtern,	hat	das	Amt	der	Euro	pä­
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ischen	Union	für	geistiges	Eigentum	(EUIPO)	ein	On­
line­Portal	eingerichtet.	Diese	neue	Regelung	löste	die	
bisherige	Ausnahmeregelung	für	Gedächtnis	insti	tu­
tionen,	die	sog.	verwaiste­Werke­Richtlinie	faktisch	ab.

Dabei	sind	einige	Dinge	zu	beachten:	Möchten	
Kulturerbe­Einrichtungen	(voraussichtlich	noch)	ge­
schützte	Inhalte	online	stellen,	die	nicht	verfügbar	
sind	(d.h.	nicht	auf	kommerziellem	Wege	zu	erwer­
ben),	so	müssen	sie	diese	bei	repräsentativen	Ver­
wertungsgesellschaften	lizenzieren,	sofern	diese	
ein	entsprechendes	Repertoire	vertreten.	Die	Lizen­
zierung	erfolgt	auch	hier	unter	Einbeziehung	außen­
stehender	Rechteinhaber	(§§	52	ff.	VGG).	Sofern	
keine	repräsentative	Verwertungsgesellschaft	exi­
stiert,	dürfen	Kulturerbe­Einrichtungen	nicht	ver­
fügbare	Werke	auf	Grundlage	von	§§	61d	ff.	des	UrhG	
zugänglich	machen,	was	für	Filmwerke	Anwendung	
findet,	da	keine	repräsentative	Verwertungsgesell­
schaft	für	Film	vorhanden	ist.

Im	Referentenentwurf	des	Bundesministeriums	
für	Justiz	wurden	einige	Regelungen	getroffen,	die	
den	Umgang	mit	der	EU­Richtlinie	vereinfachen.	So	
wurde	z.B.	festgelegt,	welche	Informationen	an	die	
EUIPO­Datenbank	abzuliefern	sind	oder	dass	die	An­
gabe	pro	Archivalieneinheit	zulässig	ist.	Außerdem	
wird	dort	geregelt,	dass	„Werke,	die	bei	ihrer	Entste­
hung	nicht	für	den	Handel	bestimmt	waren	und	die	
offensichtlich	auch	danach	nicht	kommerziell	verfüg­
bar	waren“,	als	nicht	verfügbar	gelten.

Zu	prüfen	ist	demnach,	ob	Filmwerke	von	den	
Rechteinhabern	ausgewertet	werden,	z.B.	per	kom­
merziell	erhältlicher	DVD.	Eine	Verfügbarkeit	im	
Antiquariat	ist	nicht	relevant.	Daneben	prüfen	wir	
auch,	ob	Ansprechpersonen	für	Rechte	mit	vertret­
barem	Aufwand	ermittelt	werden	können.	Wir	be­
mühen	uns	dabei,	einen	Mittelweg	zwischen	einer	
„sorgfältigen	Suche“	und	einer	einfachen	Internet­
re	cherche	zu	finden.	Wird	das	Filmwerk	weder	kom­
merziell	ausgewertet	noch	lässt	sich	eine	An	sprech­
person	für	Rechte	ermitteln,	werden	diese	Informa­
tionen	in	der	Datenbank	dokumentiert	und	anschlie	­
ßend	per	Batch­Upload	im	EUIPO­Portal	hinterlegt.	
Nach	sechs	Monaten	können	die	Videos	dann,	so­
fern	kein	Widerspruch	von	Rechtsnach	fol	gern	vor­
liegt,	vom	Bundesarchiv	online	gestellt	werden.	Auch	
nach	der	Online­Stellung	können	Rechts	nach	folger	
noch	über	das	Online­Portal	widersprechen	und	
ihre	Ansprüche	nachweisen.

In	den	letzten	zwei	Jahren	hat	das	Filmarchiv	
gemeinsam	mit	der	EUIPO	einen	lösungsorientierten	
Ablauf	entwickelt,	der	darin	besteht,	ein	Excel­Temp­
late	zu	befüllen	und	über	die	Webseite	hochzuladen.	
Natürlich	wäre	zukünftig	eine	ressourcenschonende­
re	Möglichkeit	wünschenswert,	anderer	seits	bewährt	
sich	der	Arbeitsablauf	für	den	Moment.	Da	viele	
Einzelfallprüfungen	durch	das	Bundesarchiv	noch	
ausstehen,	können	auch	keine	großen	Daten	mengen	
abgeliefert	werden.	Trotzdem	wurden	seit	2022	be­

Abbildung 2: Screenshot Ausschnitt Einträge nicht verfügbare Werke Bundesarchiv Portal EUIPO
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reits über 20.000 Filmwerke, über 3.000 Plakate und 
über 35.000 Archivalieneinheiten mit Schriftgut zu 
Filmen im Portal registriert. Neben der Nutzung der 
EUIPO-Registrierung ist es auch sinnvoll, in einen 
Austausch mit den Kulturerbe-Einrichtungen über 
die vorliegenden Informationen/bisherigen Erfahrun­
gen und Praktiken zu treten. (Abbildung 2)

Benutzungsbedingungen vereinfachen – 
Zugangsmöglichkeiten ausbauen

Allerdings ergibt sich aus diesem Vorgehen des Bun­
desarchivs keine Nutzungsmöglichkeit für alle. Nur 
die einzelne, isolierte Kulturerbe-Einrichtung kann 
die nicht verfügbaren Werke aus ihrem Bestand online 
stellen. Für Dritte – wie beispielsweise Film- und 
Fernsehproduktionen – gilt das nicht. Trotzdem stellt 
das Bundesarchiv Nutzenden auch Werke zur Verfü­
gung, die als nicht-verfügbar eingestuft wurden.

Früher mussten Nutzende dafür für jeden ein­
zelnen Film eine Haftungsfreistellung ausfüllen 
und unterschreiben. Im neuen AV-Benutzungsan­
trag ist diese Haftungsfreistellung jedoch bereits 
enthalten. Es gibt zudem keine besonderen Rege­
lungen und keinen extra Antrag für Social-Media-
Nutzungen mehr. Auch diese Art der Benutzung ist 
über den AV-Benutzungsantrag geregelt. Die ab­
schließende Klärung der Rechte muss in jedem Fall 
eigenverantwortlich durch die Nutzenden erfolgen. 
Der Benutzer haftet für die Verwendung des AV-
Materials.

Seit dem 31. Dezember 2023 ist der Vertrag des 
Bundesarchivs mit der Transit Film GmbH über die 
Verwertung der filmischen Rechtebestände des Bun­
desarchivs beendet. Die komplette Benutzung der 
Bestände – auch bei kommerziellen bzw. publizisti­
schen Anfragen – läuft nun über das Bundesarchiv 
selbst. Damit werden die Bestände des Bundesar­
chivs nicht mehr lizensiert. Das Bundesarchiv ver­
langt jedoch Gebühren für z.B. die Bereitstellung, 
für Recherche und im kommerziellen bzw. publizi­
stischen Bereich für die Verwendung von High-Res-
Material. Die Größenordnung der Nutzungsgebühren 
für hochaufgelöstes Material ist im „Verzeichnis der 
Entgelte für die Nutzung von Film und Videomate­
rial“ einsehbar.1 

Von dieser Weiterverwendungs-Gebühr gibt seit 
letztem Jahr jedoch Ausnahmen. Filme, Bilder und 
Plakate, die vor dem 8. Mai 1945 entstanden sind, 
können nach Einzelfallprüfung von diesen Nutzungs­
gebühren befreit werden. Diese Entgelte waren für 

wissenschaftliche oder Vorhaben der Historischen 
Bildungsarbeit schon vorher nicht zu zahlen. Pub­
lizistische Vorhaben können jetzt nach Einzelfall­
prüfung befreit werden. Dafür ist für das jeweilige 
Projekt/Vorhaben z.B. für eine geplante Dokumen­
tation oder einen Beitrag ein AV-Benutzungsantrag 
zu stellen. Bedingung für die Gebührenbefreiung 
ist, dass die Nutzung in besonderer Weise der kriti­
schen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozia­
lismus dient und zu folgenden Zwecken erfolgt:

•	Erforschung und Verständnis von Geschichte 
und Gegenwart, 

•	historisch-politische Bildungsarbeit, 
•	Wahrnehmung des besonderen historisch-poli­

tischen Informationsinteresses der Öffentlich­
keit durch Presse und Medien.

Ziel ist die Förderung eines breiten gesellschaftli­
chen Diskurses.

Die Mission

Eine unklare Rechtesituation führt eher zu Zugangs­
beschränkungen in Archiven, während für kommer­
zielle Anbieter genau das Gegenteil gilt. Kulturerbe-
Einrichtungen, die berechtigte Vorsicht walten las­
sen, überlassen dadurch das Feld kommerziellen 
Anbietern, die das Risiko in Kauf nehmen bzw. fi­
nanzielle Ressourcen einplanen können, um in 
Streitfällen Forderungen von Rechteinhabern nach­
kommen zu können.

Das Bundesarchiv hat in den letzten Jahren große 
Anstrengungen unternommen, um die Benutzungs­
bedingungen zu vereinfachen und die digitalen Zu­
gangsmöglichkeiten zu Akten, Filmen und Fotos 
auszubauen. Vor allem im Filmarchiv wurden die 
Benutzungsregularien evaluiert, Verwertungsver­
träge gekündigt und die neuen rechtlichen Möglich­
keiten durch die Urheberrechtsreform 2021 konse­
quent genutzt. Die Benutzung wurde dadurch ver­
einfacht, digitaler, nachhaltiger und die Aufwände 
pro Anfrage sind gesunken.   

1	 Siehe: https://www.bundesarchiv.de/assets/bundesar-
chiv/de/Downloads/Verzeichnisse/entgeltverzeichnis-film.
pdf. Die Besondere Gebührenverordnung der/des Beauftrag
ten der Bundesregierung für Kultur und Medien samt Gebüh
ren- und Auslagenverzeichnis findet sich hier: https://www.
bundesarchiv.de/assets/bundesarchiv/de/Downloads/
Verordnungen/besondere-gebuehrenverordnung-bkm-2021.
pdf
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Einordnung: Vom Deepfake zur vollsyn- 
thetischen Szene

Die Generierung synthetischer, mit Hilfe künstlicher 
Intelligenz produzierter Videos hat in den letzten 
Jahren eine neue technologische Qualität erreicht. 
Während frühe Deepfakes vor allem auf Gesichts
manipulationen wie Face-Swapping oder Lippen­
synchronisation setzten, ermöglichen heutige Text-
zu-Video- (T2V)- und Bild-zu-Video-Modelle (I2V) 
die vollautomatische Erstellung komplett syntheti-
scher Szenen. Mit Hilfe leistungsstarker Diffusions­
modelle lassen sich hyperrealistische Landschaften, 
komplexe Kamerafahrten und konsistente Hinter­
grunddarstellungen generieren – häufig ganz ohne 
erkennbare menschliche Protagonist:innen. 

Für Faktenchecker:innen und journalistische Veri­
fikationsstellen bedeutet diese Entwicklung eine 
grundlegende Verschiebung: Klassische Erkennungs­
methoden, die ausschließlich auf Gesichtsanalysen 
oder lokale Artefaktmuster fokussieren, stoßen zu­
nehmend an ihre Grenzen. Zahlreiche Studien zei­
gen, dass bestehende Deepfake-Detektoren zwar in­
nerhalb ihres Trainingsdatensatzes hohe Genauig­
keiten erzielen, ihre Leistung jedoch deutlich ein-	
bricht, sobald neue Manipulationstypen oder unbe­
kannte Generatormodelle ins Spiel kommen (z. B. 
Kaur et al. 2024; Kundu et al. 2025).

Viele gängige Erkennungssysteme – etwa Xcep­
tionNet, Face X-Ray, DSP-FWA oder Tools wie Deep­
Fake-O-Meter und Reality Defender – setzen die 
Detektion eines Gesichts voraus und versagen bei 
vollständig synthetischen Szenen weitgehend. Für 
Hintergrundmanipulationen oder Inhalte aus mo­
dernen KI-Generatoren wie Sora, Runway oder 
ModelScope fehlt bislang ein universeller Ansatz. 
Genau hier setzt das UNITE-Modell an: Es erweitert 
die Detektion über den Gesichtsbereich hinaus und 
kann manipulierte Hintergründe sowie vollständig 
synthetische Inhalte zuverlässig erkennen. 
(Abbildung 1)

Architektur: Transformer statt 
Gesichtsdetektor

UNITE wurde von Google Research in 
Kollaboration mit der University of 
California vorgestellt. Anders als viele 
Detektoren, die zunächst Gesichter in 
Videos suchen und dann auf Artefakte 
prüfen, verarbeitet UNITE ganze Fra­
mes. Es nutzt das Foundation-Modell 
SigLIP-So400M zur Extraktion domä­
nenunabhängiger Merkmale, d. h. es 
übersetzt jedes Frame in robuste Repräsentationen, 
die unabhängig von Gesichtsmerkmalen oder kon­
kreten Generatoren funktionieren.

Diese Repräsentationen werden in einen Trans­
former eingespeist, der zeitliche und räumliche 	
Inkonsistenzen über Sequenzen von 64 Frames 
hinweg analysiert. Besonders innovativ ist der 
Einsatz des Attention-Diversity-Loss (AD-Loss): 
Er sorgt dafür, dass die verschiedenen Aufmerk­
samkeitsebenen des Transformers nicht alle auf 
Gesichter „starren“, sondern unterschiedliche 
Bildregionen betrachten – also die Aufmerksamkeit 
streuen. So lassen sich Manipulationen auch in 
Hintergründen oder bei vollsynthetischen Videos 
erkennen1.

FaktenFokus für Faktencheck und Verifikation
UNITE – Ein universelles Modell zur Erkennung von KI-Videos –  
auch jenseits von Gesichtern*

 
Demir Hüseyin

Hüseyin Demir** 
Westdeutscher Rundfunk 
Faktencheck & Verifikation 
hueseyin.demir@wdr.de

*Der Artikel beruht auf einer eigenständigen Analyse und 
Bewertung der Studie von Kundu et al. (2025). Die Autor:in
nen des Artikels haben keine eigenen Experimente mit UNITE 
durchgeführt, jedoch die im Paper dokumentierten Testver
fahren nachvollzogen und im Kontext eigener Evaluierungen 
etablierter Tools (DeepFake-O-Meter, Reality Defender, etc.) 
eingeordnet.
**Hüseyin Demir arbeitet als wiss. Dokumentar beim WDR 
im Bereich Verifikation und Faktencheck. Er spezialisiert 
sich auf OSINT- und Medienforensik-Methoden zur Prüfung 
digitaler Inhalte, insbesondere im Hinblick auf KI-generierte 
Medien und die Automatisierung von Verifikationsprozessen.

1	  https://rohit-kundu.github.io/UNITE/static/
Supplementary.pdf 
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Datengrundlage und Training: Vielfalt statt 
Spezialisierung

Da es noch kein einheitliches Trainingsset gibt, das 
sowohl Gesichts- als auch Hintergrund- und vollsyn­
thetische Videos umfasst, kombiniert UNITE ver­
schiedene öffentlich zugängliche  Datensätze:

•	klassische Deepfake-Sets wie FaceForensics++ 
oder CelebDF,

•	synthetische Szenen aus GTA-V,
•	Hintergrundmanipulationen aus dem AVID-

Datensatz,
•	und moderne T2V/I2V-Generatoren aus dem 

DeMamba-Set2.
	
Dieser Mix ermöglicht es dem Modell, nicht auf eine 
bestimmte Manipulationsart „overzufitten“, sondern 
generalisierbare Merkmale zu lernen und robust auf 
neue Inhalte reagieren zu können. (Abbildung 2)

Verglichen werden zwei unterschiedlich trainierte 
Konfigurationen: 

•	Variante A: Modell wurde nur mit klassischen 
Deepfake-Daten (FF++) trainiert – Fokus auf 
Gesichtsmanipulationen.

•	Variante B: Modell wurde mit FF++ und zusätz­
lich mit synthetischen GTA-V-Videos trainiert - da­
durch lernt es auch Szenen ohne Gesichter kennen.

Ergebnisse: Souverän über alle Manipula
tionstypen hinweg

In umfangreichen Cross-Dataset-Tests zeigte UNITE 
eine deutliche Überlegenheit gegenüber bestehen­
den Verfahren. Während klassische Detektoren bei 
Hintergrund-Manipulationen oft unter 40 % Genauig­
keit lagen, erreichte UNITE hier eine Erkennungs­
rate von 100%. Auch bei vollsynthetischen Inhalten 
aus DeMamba stieg die Erkennungsleistung von 87 
% (Basis) auf 100 % mit AD-Loss3.

a) Gesichtsbasiertes Testen (Face Manipulated Data)
Oben in der Tabelle sind verschiedene Datensätze 
enthalten, die Gesichtsmanipulationen enthalten (z. B. 

Abbildung 1: Problemüberblick – bisherige 
Methoden vs. UNITE

2	  https://rohit-kundu.github.io/UNITE/static/
Supplementary.pdf 

3	  https://rohit-kundu.github.io/UNITE/static/
Supplementary.pdf 
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FaceForensics++, CelebDF, DeepfakeTIMIT usw.).
•	Schon mit der einfachen Trainingsvariante (nur 

FF++) erreicht UNITE sehr gute Werte bei 
FaceForensics++: ~99,5 % Genauigkeit.

•	Bei anderen Datensätzen wie CelebDF oder 
HifiFace sind die Ergebnisse zunächst deutlich 
schlechter (z. B. nur 63 % bei HifiFace).

•	Mit der Ergänzung der Trainingsdaten mit GTA-V 
steigen die Werte bei allen Testsets klar an 
(grün markiert).	
- z. B. CelebDF: von 72,6 % auf 95,1 % Genauigkeit	
- HifiFace: von 63,6 % auf 75,6 % (+12 %)	
- UADFV: von 94,1 % auf 97,0 %

b) Hintergrundmanipulationen  
    (Background Manipulated Data)

•	Ohne GTA-V-Training erkennt das Modell Hin­
tergrundfälschungen (AVID-Dataset) praktisch 
gar nicht: 41,7 % Genauigkeit – Zufallsniveau.

•	Mit GTA-V steigt die Erkennungsrate auf 100 % – 
perfekte Unterscheidung zw. echt und manipuliert.

•	Klassische Deepfake-Detektoren versagen, wenn 
keine Gesichter im Bild sind. UNITE kann durch 
breiteres Training solche Fakes sicher erkennen.	

c) Vollständig synthetische Videos  
    (Fully Syntetic Data)

•	Wenn Videos komplett von KI erzeugt wurden 
(z. B. DeMamba), ist das Modell ohne GTA-V 
kaum in der Lage, diese als Fake zu erkennen 
(Accuracy nur 61 %).

•	Nach GTA-V-Training: 100 % Erkennungsrate 
bei GTA-V-Videos, 87 % – 100 % bei DeMamba.

 
d) „In-the-wild“ Deepfakes (z. B. NYTimes)
Ganz unten wird getestet, wie das Modell bei echten 
Fallbeispiel aus den Sozialen Medien abschneidet.

•	Ohne GTA-V: 50 % Trefferquote – Zufallsniveau
•	Mit GTA-V: 80 % Trefferquote 

Das Modell generalisiert also gut auf real Fake-Videos 
im Internet. 

Besonders relevant für die Praxis: UNITE erkennt 
Manipulationen auch dann, wenn ein echtes Gesicht 
in eine synthetische Szene eingebettet wird – ein häu­
figes Szenario bei Propaganda- und Desinformations­
videos, etwa in Kriegs- oder Katastrophenkontexten.

Abbildung 2: Ergebnisse des UNITE-Modells trainiert mit FF++ und FF++ in Kombination mit GTA-V4

4	  Spalten: Accuracy = wie oft das Modell richtig liegt. AUC 
= misst die Trennschärfe über verschiedene Schwellen hin-
weg (je näher an 100, desto besser). Precision@0.5 / 
Recall@0.5 = Wie präzise und vollständig die Erkennung bei 
einer Standard Schwelle von 0,5 ist. Alle Kennzahlen zeigen 
denselben Trend: Mit GTA-V-Daten wird UNITE robuster, viel-
seitiger und genauer.
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Die Tabelle zeigt: UNITE lernt durch seine viel­
fältigen Trainingsd+aten nicht nur Gesichter, sondern 
komplette Bildinhalte zu analysieren. Dadurch kann 
es Manipulationen erkennen, die klassische Deep­
fake-Detektoren häufig übersehen. Egal ob Gesich­
ter, Hintergründe oder komplett KI-erzeugte Szenen 
– UNITE erzielt insbesondere nach dem kombinier­
ten zusätzlichen Training mit dem vollständig syn­
thetischen GTA-V-Dataset in allen Kategorien Spitzen­
werte. Auch wenn dieser Datensatz nicht KI-generiert 
ist, sondern Szenen aus einem Videospiel enthält, 
erhöht es also die Fähigkeit des Modells KI-gene­
rierte-Inhalte zu erkennen signifikant. 

Praxisrelevanz für Verifikation und Faktencheck

Für die Verifikationspraxis ergeben sich aus UNITE 
mehrere wichtige Perspektiven:

1) Erkennung über Gesichter hinaus: Auch Videos 
oder Fotos mit leeren Straßen, Landschaften oder 
Gebäuden können zuverlässiger auf den Einsatz 
von KI-Technologie geprüft werden. (Abbildung 3)

2) Neue Einsatzfelder: Monitoring synthetischer 
Videos aus T2V/I2V-Generatoren (z. B. Sora, 
Runway, Pika) kann mit Modellen wie UNITE 
automatisiert unterstützt werden.

3) Robustheit gegenüber Kompression: In Tests 
blieb UNITE auch bei starker Videokompression 
stabil – ein wichtiger Faktor für Videomaterial 
aus Social-Media-Plattformen.

4) Domänenunabhängigkeit: Die Nutzung eines 
Foundation-Modells wie SigLIP erleichtert die 
Anwendung auf neue, bisher unbekannte 
Generatoren.

Für Faktencheck- & Verifikationsteams bedeutet 
das: Während bisher oft mehrere Spezialtools kom­
biniert werden mussten (z. B. Gesichtserkennung + 
Metadatenanalyse + manuelle Frame-Inspection), 
was personelle und zeitliche Ressourcen bindet, 
könnten universelle Modelle wie UNITE künftig die 
Erstbewertung von Inhalten im OSINT- oder Social-
Monitoring-Workflow automatisieren. 

Einschränkungen und Ausblick

Aktuell liegt UNITE nur als Forschungsmodell vor. Es 
wurde auf großen GPU-Ressourcen trainiert, was für 
Redaktionen schwer reproduzierbar ist. Auch sind 
Fragen der Erklärbarkeit noch offen – die Transfor­
mer-basierte Architektur liefert zwar hochpräzise 
Ergebnisse, aber nicht notwendigerweise visuell 
nachvollziehbare Hinweise wie es zu diesen gelangt 
für Verifikateur:innen.

Zudem betonen die Autor:innen, dass UNITE 
nicht als „Endlösung“ gedacht ist, sondern als ska­
lierbare Komponente, die in hybride Verifikations­
pipelines integriert werden kann, die sich gerade in 
allen Bereichen noch im Aufbau befinden. Für den 
journalistischen Einsatz wären UI-Layer, Reporting-
Funktionen und Integrationen in bestehende Verifi­
kationssysteme oder OSINT-Tools denkbar. 

Fazit

Mit UNITE liegt erstmals ein Modell vor, das die 
Grenzen klassischer Deepfake-Erkennung hinter 
sich lässt. Durch die Kombination von Transformer-
Architektur, Attention-Diversity Loss und domänen­
unabhängiger Repräsentation gelingt eine univer­
selle Erkennung synthetischer Videos, die über Ge­
sichter hinausgeht. Für Faktenchecker:innen und 
Mediendokumentar:innen eröffnet das neue Pers­
pektiven – insbesondere in einer Zeit, in der voll­
synthetische Videos im Kontext von Desinformations­
kampagnen zu einer immer größeren Herausforde­
rung werden.   

Quellen:
Kundu et al. (2025): Towards a Universal Synthetic Video 
Detector: From Face or Background Manipulations to Fully 
AI-Generated Content. IEEE/CVF CVPR 2025 2412.12278v2

https://rohit-kundu.github.io/UNITE/static/Supplementary.pdf. 

Abbildung 3: Beispiel für KI generiertes Fake-Foto. Es handelt sich bei dem 
Beispiel um ein in den Sozialen Medien ab dem 22.06.2025. verbreitetes Foto 
über einen angeblich durch Iran abgeschossenen B2 Bomber. Mehr Kontext zu 
der Geschichte hier: https://www.bbc.com/news/live/c75rw1d3vwnt?post
=asset%3Ad33f43b7-87c1-49da-bc3f-cd9aac3280a0#post
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Der neue fg7-Vorstand

Seit Oktober 2025 hat die Fachgruppe 7 (Medien­
archive) im Verband deutscher Archivarinnen und 
Archivare e. V. einen neuen Vorstand. 

Vorstandswahlen beim VdA

Der Verband deutscher Archivarinnen und Archi	
vare e. V. (VdA) versteht sich als berufsständische 
Organisation aller im archivischen Bereich tätigen 
Menschen im deutschsprachigen Raum. Er ist unter­
teilt in sogenannte Fachgruppen, deren Organisa­
tionsform sich nach der Art ihrer Arbeitgeber  rich­
tet. So gibt es staatliche, städtische Archive, aber 
auch solche in Rundfunkanstalten, Presseverlagen, 
Unternehmen und bei privaten Trägern. Seit 1959 
besteht die Fachgruppe7 (FG 7), in der die Medien-	
archive der Presseverlage und Rundfunkanstalten 
zusammengefasst sind. Im Jahr 1997 gründete der 
damalige Vorstand der FG 7 den vfm e.V. als eigen­
ständigen Verein, der sich zunächst vor allem um 
die Fortbildung der in den Medien beschäftigten 
Archivare kümmern sollte. Nach und nach über­
nahm der vfm dann immer mehr Aufgaben in der 
spezifischen Medienbranche, wie seit 2008 die Or­
ganisation und Durchführung der jährlichen Früh­
jahrstagungen und die Herausgabe der Zeitschrift 
info7. 

Der vfm und die fg7 arbeiten eng zusammen, 
um die Interessen der Medienarchivarinnen und 
-archivare zu fördern, sind aber organisatorisch 
voneinander unabhängig. Während der vfm sich 
komplett selbst organisiert, ist die fg7 eingebunden 
in die Organisationsstruktur des VdA. Turnusmäßig 
wurde hier im Oktober 2025 ein neuer Vorstand ge­
wählt, den wir im Folgenden gerne vorstellen möch­
ten. Dazu gratuliert die Redaktion von info7 den 
neuen Vorstandsmitgliedern herzlich und hat ihnen 
einige Fragen gestellt (s. Seite 54):

Es stellt sich vor...
   ... der neue FG 7-Vorstand im VdA
 

Dr. Claudia Zenker-Oertel, Ralf Springer und Alexander Fleischmann 

Zusammengestellt von Dr. Ute Essegern

Dr. Claudia Zenker-Oertel

Dr. Claudia Zenker-
Oertel leitet seit Ende 
2022 das Bildarchiv 	
des Bundesarchivs in 
Koblenz innerhalb der 
Abteilung Audiovisu­
elle Medien. Nach dem 
Studium der Mittleren 
und Neueren Geschichte 

sowie der Politikwissenschaften, dem sich an­
schließenden Referendariat im Hauptstaatsarchiv 
Stuttgart bzw. an der Archivschule Marburg war 
sie zunächst im Staatsarchiv Marburg projektbe­
zogen beschäftigt. Seit 2005 war sie in den Abtei­
lungen Deutsches Reich mit dem Projekt Liste der 
ehemaligen jüdischen Einwohner des Deutschen 
Reiches 1933-1945 und von 2008 bis 2022 in der 
Abteilung Bundesrepublik Deutschland tätig. Seit 
2016 leitete sie dort u. a. Referate zur Benutzung 
und Überlieferungsbildung, ehe sie in das Bildar­
chiv wechselte.

Kontaktdaten:  
Dr. Claudia Zenker-Oertel
Bundesarchiv – Bildarchiv
Referat AV 5 in der Abteilung AV Audiovisuelle Medien
Potsdamer Str. 1
D-56075 Koblenz
Telefon: 0049-261/505-8795
c.zenker-oertel@bundesarchiv.de

Dr. Ralf Springer 

Dr. Ralf Springer ist seit 
2006 Mitarbeiter im LWL-
Medienzentrum für West­
falen in Münster und lei­
tet dort seit 2014 das 
Referat Bild-, Film-, Ton­
archiv. Er veröffentlicht zu 
ausgewählten Foto- und 
Filmsammlungen des 
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Archivs und übernimmt die redaktionelle Mitarbeit 
zu regionalhistorischen Filmeditionen. Er ist aktu­
eller Sprecher des Arbeitskreises Filmarchivierung 
NRW. Ursprünglich hat er Geschichte und Wirtschafts­
wissenschaften in Bochum und Oldenburg studiert. 
Eine Ausbildung zum Diplom-Archivar (FH) in 
Potsdam erfolgte berufsbegleitend. 
 
Kontaktdaten: 
Dr. Ralf Springer
LWL-Medienzentrum für Westfalen
Bild-, Film- und Tonarchiv
Fürstenbergstr. 13-15
48147 Münster
Tel. 0251/591-4645
Ralf.Springer@lwl.org

Alexander Fleischmann 

Alexander Fleischmann 
ist im Berliner Funkhaus 
von Deutschlandradio 
beschäftigt. Seit 2023 
ist er als Fachkoordina­
tor Dokumentation in 
der Abteilung Doku­
mentation & Archive für 
die Koordination der 

Dokumentationsprozesse aller Audio-, Video, Bild- 
und Schriftgutproduktionen von Deutschlandradio 
verantwortlich. Er hat das Bachelorstudium Poli­
tikwissenschaft und Germanistik in Greifswald sowie 
das Masterstudium Professional Public Decision-
Making in Bremen abgeschlossen. Von 2017-2019 
absolvierte er das Traineeship zum Wissenschaftli­
chen Dokumentar im ZDF Studioarchiv Berlin und 
an der Hochschule Darmstadt. 

 
Kontaktdaten:  
Alexander.Fleischmann@deutschlandradio.de

Fragen der info7-Redaktion  
an die Vorstandsmitglieder

Warum haben Sie für den Vorstand der FG 7 
kandidiert? 

Wir möchten ein niedrigschwelligeres Angebot unter­
breiten, um gemeinsam mit z. B. verwandten Berufs­
feldern und Fachgruppen neue Diskussionen anzu­
stoßen und für unsere Fachlichkeit zu werben bzw. 
unsere Anliegen sichtbarer zu machen. 

Welche fachlichen Themen beschäftigen Sie 
aktuell am meisten? 

Claudia Zenker-Oertel: Die Übernahmen von staatli­
chen und privaten audiovisuellen Unterlagen, v. a. 
von Fotos, und die konstant zahlreichen Anfragen 
von Nutzenden im Bildarchiv. Ralf Springer: Die 
Unterstützung der Kommunalarchive in Westfalen 
bei der Bewahrung ihrer Filmsammlungen und die 
Etablierung des neuen MAM-Systems durch den 
Import, die Bewertung und Erschließung digitaler 
Filme. Alexander Fleischmann: Die kontinuierli-	
che Automatisierung von Arbeitsschritten in der 
Audiodokumentation durch die Ausweitung der 
Schnittstellen zwischen Produktions- und Archiv­
systemen.

Welche Schwerpunkte möchten Sie als 
Vorstandsmitglied der FG 7 legen? 

Wir möchten die Verbandsarbeit modernisieren, die 
Interessensvertretung stärken, die interdiszipli-	
näre Zusammenarbeit fördern. Wir möchten pra­
xisnah ins Gespräch kommen und das Berufsbild 
und Tätigkeitsfeld in aller Vielfalt zeigen. Wir 
möchten die Bedeutung der audiovisuellen Quellen 
gerade für den lokalen und regionalen Raum hervor­
heben.

Wo sehen Sie eine mögliche Zusammenarbeit 
mit dem vfm und der info7? 

Wir möchten uns eng austauschen und vernetzen 
und die Zusammenarbeit zwischen den Rundfunk-
und Pressearchiven und den öffentlichen Archiven 
fördern.   
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•	Entwicklung des Berufsbilds	
Human Resources / Rollen / Ex­
pertenwissen / Data Journalism / 
Berufserfahrung / Aufgaben der 
Dokumentation

•	Datenmanagement	
Metadatenmanagement / Data Ow­
nership / Metadaten als Archiv­
produkt / Datenablage / „Aufbruch 
der Archiv-Silos“ / Datensicherheit 
und-verantwortung

•	Erfolgreiche Produkte durch 
neue Möglichkeiten	
KI in Dokumentation und Recherche 
/ Rechtliche Möglichkeiten & Einschränkungen / 
Angebote für Redaktionen / Integration in die 
Produktionswelt / Automatisierung

•	Unser Weg in die Zukunft 
Szenarios / Aktive Gestaltung der Veränderung / 
Selbstverständnis & Positionierung / Archiv-
Marketing

•	Werkstattberichte 
Neues aus Sportdokumentation, Musikdokumen­
tation, Pressedokumentation, Presseagenturen, 
Unternehmensarchiven oder anderen

Allein auf unseren Call for Papers gingen weit über 
20 qualitativ hochwertige Bewerbungen ein. Das 
Programmkomitee ist jetzt gefragt, aus all den 
Vorschlägen ein attraktives Programm zu erstellen. 
Dies werden wir dann sicher in der nächsten info7 
Ausgabe präsentieren können.

Seit der ersten Frühjahrstagungen im Jahr 1960 
werden wir 2026 zum fünften Mal in Köln tagen. Das 
letzte Mal war dann auch schon 12 Jahre her, weswe­
gen sich der vfm ganz herzlich beim Deutschlandra­
dio bedankt, welches sich bereit erklärt hat, als Gast­
geber zu fungieren. Wir freuen uns auf eine span­
nende Tagung im Kölner Süden und natürlich auch 
online von überall her.

vfm-Frühjahrstagung 2026 in Köln
»Nix bliev wie et wor! Offen für Neuerungen in Information und Dokumentation« 
27.-29. April 2026 im Deutschlandradio Köln als Hybrid-Veranstaltung

Frank Dürr

Das Leitthema der Frühjahrstagung 2026 „Nix bliev 
wie et wor!“ entlehnt sich passend zum Tagungsort 
des kölschen Grundgesetzes. Wie wandelt sich das 
Berufsbild durch aktuelle Herausforderungen und 
Chancen, seien sie technischer, struktureller oder 
personeller Art – und wie gestalten wir diesen Wandel 
aktiv? Im Call for Papers wurde dazu eingeladen, 
Vortrags- oder Präsentationskonzepte aus Praxis 
oder Wissenschaft der Medieninformation und –doku­
mentation einzusenden zu den folgenden Themen­
schwerpunkten.

•Organisations- und Prozessentwicklung 
Neue Arbeitsformen und -prozesse / Wissens­
transfer / gesellschaftlicher Wandel / Genera­
tionenwechsel / Strukturwandel / Kooperation 
/ Dienstleistungskatalog

Frank Dürr  
Vorsitzender der AG Tagung 
und Jury-Mitglied des Mari
anne-Englert-Preises im vfm 
frank.duerr@vfm-online.de

Tagungsort Deutschlandradio in Köln.
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Die Jury ist mit Fachleuten aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz besetzt:

•	Frank	Dürr	(Westdeutscher	Rundfunk	Köln,	
Dokumentation	und	Archive)

•	Dr.	Ute	Essegern	(Sächsisches	Staatsarchiv	
Dresden)

•	Vanessa	Sautter	(Schweizer	Radio	und	
Fernsehen	Zürich,	Recherche	&	Archive)

•	Michael	Vielhaber	(Österreichischer	Rundfunk	
Wien,	Multimediales	Archiv).

Auszeichnung und Rahmenbedingungen:
•	Es	werden	drei	Beiträge	mit	dem	Marianne­

Englert­Preis	ausgezeichnet.
•	Jede	prämierte	Arbeit	erhält	500	€	Preisgeld.
•	Präsentation	im	Rahmen	der	kommenden	

Hybrid­Jahrestagung	des	vfm	in	Köln	inkl.	
zwei	Übernachtungen	und	Übernahme	der	
Reisekosten.

•	Veröffentlichung	des	Beitrags	in	der	Fach­
zeitschrift	„info7".

Teilnahmebedingungen:
Einzureichen	ist	ein	Exposé	(max.	eine	DIN­A4­Seite	
als	PDF)	mit	folgenden	Angaben:	Autor:innen,	Hoch­
schule/Studiengang,	Postadresse,	Telefon	num	mer,	
E­Mail­Adresse	sowie	ein	kurzes	persönliches	Profil.
Die	Unterlagen	bitte	per	E­Mail	an	
newcomer@vfm­online.de

Einsendeschluss	ist	der	15. Januar 2026.			

Erneute Chancen für Newcomer der Branche

„Nichts	bleibt	wie	es	war“,	so	in	etwa	lautet	die	
hochdeutsche	Übersetzung	des	bereits	im	Beitrag	
zur	Tagungsankündigung	erwähnten	Mottos.	Und	
damit	das	so	bleibt,	werden	auch	dieses	Mal	wieder		
Erst­	und	Neueinsteigende	in	unserer	Branche	der	
Mediendokumentation	sorgen.	

Um	als	Berufsverband	diese	Newcomer	zu	stär­
ken	und	ihnen	eine	eigene	Plattform	zu	geben,	hat	
der	vfm	2012	einen	Preis	gestiftet.	Diesen	haben	
wir	nach	der	Gründerin	des	FAZ	Archivs	Marianne	
Englert	benannt,	die	über	lange	Jahre	eine	durch­
setzungsstarke	Interessenvertreterin	für	die	Medien­
archive	war.	Mittlerweile	haben	wir	über	40	Projekte	
mit	über	50	Preisträgerinnen	und	Preisträgern	aus­
gezeichnet:	Eyetracking,	Webscraping,	Datenjour­
na	lismus,	Audiomining	auf	bayerische	Dialekte,	KI	
Online	Learnings	oder	was	man	aus	Computer	spie­
len	von	1958	lernen	kann.	Vieles	war	dabei,	was	
die	Frühjahrstagung	inhaltlich	und	mit	neuen	Per­
sönlichkeiten	bereichert	hat.	

Während	die	Frühjahrstagung	sich	immer	gewisse	
Themenschwerpunkte	setzt,	halten	wir	es	bei	den	
Newcomern	bewusst	offen,	um	allen	mit	ihren	Ar	bei­
ten	und	Projekten	die	Möglichkeit	zu	geben,	sich	zu	
bewerben.	Bewerbungen	beschränken	sich	dabei	nicht	
nur	auf	die	wissenschaftlichen	Doku	mentarbereich		
und	FaMIs,	auch	Studierende	und	Absolventinnen	
und	Absolventen	anderer	Fachrich	tungen,	deren	Pro­
jekte	für	Medienunternehmen	interessant	sein	kön­
nen,	sind	aufgerufen,	ihre	Chance	zu	nutzen	und	sich	
einem	breiten	Publikum	zu	zeigen.	

Die	ausgewählten	Beiträge	werden	im	New	co	mer­
Forum	der	vfm­Frühjahrstagung	vom	27.–29.	April	
2026	im	Deutschlandfunk	Köln	präsentiert.	Vor	ge­
sehen	ist	eine	Präsentation	von	bis	zu	20	Minuten.

www.vfm-online.de

Nix bliev  
wie et wor!

NEWCOMER FORUM
Neues aus den  Hochschulen

Call for Papers
MARIANNE ENGLERT PREIS 

FRÜHJAHRSTAGUNG 2026

27. – 29. April · Köln

Der Marianne-Englert-Preis für drei qualitativ hochwertige und damit auszuzeichnende studentische Beiträge

Wir suchen Vorschläge von Studierenden und Auszubil­
den den, die in ihrem Studium vorzeigenswerte Projekt­
berichte oder Abschlussarbeiten fertig gestellt haben  
und darüber in einer Präsentation von bis zu 20 Minuten 
Dauer berichten möchten.

Etwas Besonderes sollten die geplanten Beiträge schon 
sein. Und wer monatelang geforscht, geschuftet, gesucht, 
gesammelt und geschrieben hat, der sollte auch darüber 
berichten dürfen.

Wir bieten 
• die Möglichkeit einer Präsentation im Rahmen der  

kommenden Hybrid­Jahrestagung des vfm in Köln inkl. 
zwei Übernachtungen und Übernahme der Reisekosten

• die Gelegenheit, das wirkmächtige Potential eines inter­
nationalen und transmedial tätigen Netzwerks zu nutzen

• eine Veröffentlichung des Beitrags in der Fach  zeit­ 
schrift ‚info 7‘ 

Eine Auszeichnung 
Bis Mitte Februar 2026 entscheidet eine Jury über die  
Auswahl der Beiträge:
• Frank Dürr, Westdeutscher Rundfunk Köln,  

Dokumentation und Archive
• Dr. Ute Essegern, Sächsisches Staatsarchiv –  

Hauptstaatsarchiv Dresden
• Vanessa Sautter, Schweizer Radio und Fernsehen Zürich, 

R & A Recherche & Archive 
• Michael Vielhaber, Österreichischer Rundfunk Wien,  

Multi mediales Archiv

Die drei ausgewählten Arbeiten/Projekte werden mit dem 
MARIANNE ENGLERT PREIS ausgezeichnet, der pro 
ausgezeichnetem Vortrag mit 500 € Preisgeld dotiert ist.

Teilnahmebedingungen
Senden Sie bitte ein Exposé des Beitrags (maximal eine  
DIN A4­Seite als PDF­Datei) mit der Angabe von Autoren­
namen, Hochschule/Studiengang, Postadresse, Telefon­
nummer, E­Mail­Adresse sowie ein kurzes persönliches 
Profil per E­Mail an: newcomer@vfm-online.de

Einsendeschluss
15. Januar 2026

Der vfm e.V. 
Der Verein für Medieninformation und Mediendokumen-
tation – vfm vertritt bildungsbezogene und berufsstän­
dische Interessen von Fachleuten aus dem Medienbereich, 
die mit der Informationsvermittlung, Bestandssicherung, 
Dokumentation oder Vermarktung medialer Inhalte befasst 
sind. Ziele des vfm sind deren fachliche Qualifika tion,  
die Förderung von Wissensaustausch und die berufsstän­
dische Vertretung.

Der vfm lädt ein
Studierende oder Absolvent:innen einer Ausbildung in 
den Bereichen Information, Dokumentation, Archiv oder 
Bibliothek können (als Team oder alleine) die Ergeb nisse 
ihrer wissenschaftlichen Arbeiten und Projekte vor einem 
interessierten Fachpublikum präsentieren.

Wann und wo? 
Im newcomer-forum der Hybrid­Frühjahrstagung 
des vfm im Deutschlandfunk Köln.
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Neues vom vfm-Seminarbetrieb
Volle Seminare, frische Ideen und spannende Aussichten

 
Thomas Lehmann

Der Seminarbetrieb des zweiten Halbjahrs 2025 ist 
erfolgreich mit einem weiteren KI-Crash-Seminar 
gestartet. Die Anmeldungen zu diesem Seminar ver­
liefen zunächst etwas verhalten, so dass wir schon 
befürchteten, dass das Interesse an KI-Crashkursen 
erlahmt sei. Erfreulicherweise wurden wir aber ei­
nes Besseren belehrt. Die KI-Crashkurse gehen also 
weiter – zwar nicht mehr in diesem Jahr, dafür aber 
im nächsten.

Ansonsten scheint aber unser Veranstaltungs­
angebot den Nerv der Zeit weiterhin gut zu treffen. 

Das Rechteseminar ist ein Dauerbrenner, auch 
diesmal war die Resonanz wieder einhellig positiv. 
Wir haben es im März dieses Jahres angeboten – im 
Februar 2026 besteht für Interessent:innen erneut 
die Möglichkeit der Teilnahme. Da die Rechtesitua­
tion – nicht nur durch neue KI-Entwicklungen – einem 
ständigen Wandel unterworfen ist, lohnt sich nach 
einiger Zeit durchaus nochmal eine wiederholte 
Teilnahme. 

Das Faktencheck- und Verifikationsseminar mit 
Julia Maas und Thiemo Kremser konnten wir dieses 
Jahr wegen der großen Nachfrage gleich zweimal 
anbieten. Anfang nächsten Jahres ist für alle, die 
noch tiefer einsteigen wollen, eine Vertiefungssemi­
nar zum Thema geplant. Aber keine Angst, für alle 
anderen wird es auch wieder eine Neuauflage des 
Grundlagenseminars geben.

Ähnlich verhält es sich bei unseren KI-Semina­
ren. Im ersten Halbjahr gab es ein Grundlagensemi­
nar, jetzt im zweiten direkt zwei Angebote zur Ver­
tiefung im Oktober und im November. Wir freuen uns 
sehr, diese begehrten Seminare mit unserem her­
vorragenden Referenten Jan Eggers auch im näch­
sten Jahr wieder anbieten zu können. 

Es ist sehr erfreulich, dass auch in diesem Jahr 
wieder fast alle Veranstaltungen nahezu komplett 
ausgebucht waren. In einigen Fällen mussten wir 
sogar schon eine Warteliste führen. 

Stand heute sind nur noch im Datenseminar mit 
Claus Hesseling und Uli Lang noch ein paar Plätze 

frei. Das Seminar lohnt sich für alle, die 
sich mit großen Datenmengen, Datas­
cience und -analytics beschäftigen wol­
len oder müssen. Wer sich bisher noch 
mit Excel schwer getan hat – wird spä­
testens nach Besuch des Seminars zu 
einem glühenden Anhänger 

Sehr erfreulich ist auch, dass un­
ser erstmalig –noch dazu in Präsenz – 
angebotenes Seminar ‚Programmie­
ren/Codieren mit KI-Unterstützung‘ 
so gut angenommen wurde. Der Un­
terschied zu ähnlichen Angeboten anderer Anbieter: 
die Teilnehmenden haben in konzentrierten zwei­
einhalb Tagen nahezu ununterbrochen zwei hoch­
karätige Trainer (Jan Eggers und Claus Hesseling) 
mit Rat und Tat an der Seite.  Das verspricht ein 
hochprofessionelles, aber auch vergnügliches 
Seminarerlebnis. 

Es gibt schon Fragen nach einer potentiellen 
Wiederholung im nächsten Jahr – aber zuerst wollen 
wir mal schauen, wie es läuft und wie das Feedback 
ausfällt. 

Apropos Feedback: Dem Feedback unserer Semi­
nare sowie der letzten Frühjahrstagung haben wir 
entnommen, dass sich die Teilnehmer und Teilneh­
merinnen für unsere Veranstaltungen neben der 
Wissensvermittlung und dem Ausbau des persönli­
chen Netzwerks auch eine konstruktive Auseinan­
dersetzung mit den Veränderungen und weiteren 
Entwicklungen unseres Berufsstandes wünschen. 
Wir reagieren hierauf schon mit einem neuen meetup-
Termin Ende November (25.11.2025) zum Thema 
‚Zukunftsperspektiven für Archivar:innen & Medi­
endokumentar:innen: Ausbildung und Weiterquali­
fizierung im Wandel‘, wo sicherlich weitere Ideen, 
Wünsche und Anregungen formuliert werden. Wir 
werden uns bemühen, diesen Wünschen dann auch 
im Veranstaltungsangebot des nächsten Jahres 
Rechnung zu tragen.   

Thomas Lehmann
vfm-Studienleiter
thomas.lehmann@ 
vfm-online.de
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Wie Bücher und literarische Beiträge im 
Radio zu präsentieren waren, führte in 
den ersten beiden Jahrzehnten des Rund-	
funks in Deutschland zu Diskussionen und 
etlichen Stellungnahmen von Programm­
verantwortlichen der Sendegesellschaften 
sowie namhaften Autoren der Weimarer 
Republik. Sie suchten Antworten auf die 
Frage, wer mit literarischen Sendebeiträ­
gen und Bücherstunden erreicht werden 
konnte und wie sich die Hörerschaft für 
die Welt im Buch gewinnen ließe.

Vor 100 Jahren, am 9. Oktober 1925 erschien erst­
mals die von Willy Haas (1891-1973) herausgegebene 
„Literarische Welt“. Im Mittelpunkt dieser Zeitschrift 
stand das literarische Geschehen und wie über Lite­
ratur gesprochen wurde. 1927 wartete die „Literari­
sche Welt“ mit einem Novum auf, der Veröffentli­
chung der ersten Bestsellerliste in Deutschland. 
Buchhandlungen in ganz Deutschland wurden an­
gefragt, der Redaktion die meist verkauften Bücher 
mitzuteilen. Zum Bestseller Nummer 1 wurde im 
September 1927 Hermann Hesses „Steppenwolf“ 
gekürt, damals frisch beim S. Fischer Verlag er­
schienen.1

Buchbesprechungen, Buchkritiken und literari­
sche Lesungen im Rundfunk zu präsentieren, stand 
für die Programmverantwortlichen der Sendege­
sellschaften von Anfang an in der Diskussion, ins­
besondere wenn es darum ging, welche Klientel mit 
literarischen Sendebeiträge angesprochen werden 
sollte. Auf einer Arbeitstagung im Herbst 1929 in Kas­
sel-Wilhelmshöhe, die unter dem Motto „Dichtung 
und Rundfunk“ stand, fand eine solche Diskussion 
statt. Ausgerichtet wurde diese Tagung von der Sek­
tion Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste 
und der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft. Teilnehmer 

„Wer einmal für die Welt des Buches 
gewonnen ist ...“
Werbung im Radio für die Welt der Bücher

Dr. Jörg-Uwe Fischer

waren Autoren sowie Vertreter der Behörden und der 
deutschen Rundfunkgesellschaften.2 Einer der Teilneh­
mer, Kurt von Boeckmann (1885-1950), der 1925 als 
Leiter des Vortragswesens, dann als Direktor und 
Programmleiter im Bayerischen Rundfunk tätig und 
1927 zum Intendanten ernannt worden war, befasste 
sich in seinem Referat mit der Frage, was Literatur für 
die Rundfunkhörer bedeute?3 Sein Ausgangspunkt 
war dabei die „geistige Beschaffenheit“ der Hörer­
innen und Hörer, um diese in drei große Gruppen 
zu unterteilen: „geistig regsame, laue und stumpfe 
Hörer“. Dies bezogen auf die Frage: Was diesen 
Gruppen die Literatur bedeute, die der Rundfunk 
bringe? 

Was bedeutet Literatur für den 
Rundfunkhörer

„Die Regsamen“, so Boeckmann, „und durch ihre Bil­
dung mit der Literatur bereits vertrauten Hörer wer­
den richtig gewählte und gut gesprochene Literatur 
auch im Rundfunk gern anhören und verstehen.“ Bei 
der zweiten Gruppe, den „lauen Hörern“ richtete Boeck­
mann an die Tagungsteilnehmer die Frage, ob sie 
der Meinung wären, dass dieser Gruppe Bücher et­
was bedeuteten, um sie gleich selbst zu beantwor­
ten: „Ja, Tarzan, der Affe, Detektivgeschichten, Zei­
tungsromane und ähnliches.“ Andere Bücher kämen 
kaum in Betracht, zwar nicht aus Gleichgültigkeit 
gegen die Literatur, sondern sehr oft aus Mangel an 
Ruhe und Zeit. Aber: „Literarisch aktiviert werden 
diese Hörer natürlich nur selten.“ Indes sei es nicht 
auszuschließen, dass diese Schicht dennoch eine po­
sitive Haltung zur Literatur einnehmen könne, diese 
nicht nur stumpf und aggressiv verurteile, sondern 
auch einmal ein gutes Buch verschenke oder gar sel­
ber lese. Und schließlich die „Stumpfen, die geistig 

Dr. Jörg-Uwe Fischer 
jufwoelflefischer@
gmail.com

1	Vgl. Beilage „Die Literarische Welt“, in: Welt am Sonntag v. 
5.10.2025. 

2	Siehe dazu den Band „Dichtung und Rundfunk – 1929“. Ein 
Dokument der Stiftung Archiv der Akademie der Künste, 
Archiv.Blätter 5, Berlin 2000. 

3	Ebenda, S. 42-47, Zitate S. 44-45. 
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Dämmernden“, was fingen diese mit Literatur an? 
„Nichts; sie schalten ab, wenn eine solche Sendung 
beginnt.“ Für Boeckmann war dies jedoch kein Un­
glück: „Das Abschalten der Empfangsanlage durch 
die geistig stumpfe Hörermasse bei einer ernsten 
Literatursendung ist ein sicheres Ventil gegen eine 
etwaige Massenverkitschung der Literatur.“

In speziellen Bücherstunden unternahm der 
Rundfunk ein übriges, um für die Welt der Bücher zu 
werben. Bei den besprochenen Büchern die Hörerin­
nen und Hörer auf das Wesentliche des Inhalts auf­
merksam zu machen, war das erklärte Ziel dieser 
Bücherstunden. Dabei sollte die Vorstellung den 
Hörenden so interessant dargestellt werden, dass 
eine Spannung entstand, die nur durch das Lesen 
des Buches selbst überboten werden konnte. Getreu 
dem Motto: „Wer einmal für die Welt des Buches ge­
wonnen ist, wird nie mehr ohne Bücher leben kön­
nen, denn das Buch führt zur Offenbarung des 
Lebens.“4

Werbung für die Welt der Bücher

Mit der Frage, ob überhaupt vor dem Mikrofon Bü­
cher besprochen werden sollten, beschäftigte sich 
der literarische Leiter des Mitteldeutschen Rund­
funks, E. Kurt Fischer (1892-1964).5 Für ihn rührte 
diese Frage an das Problem der Allgemeinverständ­
lichkeit aller Rundfunkdarbietungen. So gebe es 
viele Rundfunkhörer und -fachleute, die grundsätz­
lich nur solche Sendebeiträge billigen würden, „de­
ren Verständnis oder Genuß sich auch dem voraus­
setzungslosesten Hörer noch erschließt.“ Wenn man 
das ernst nehmen würde, so Fischer, dann würde 
der Rundfunk aufhören ein „Volksbildungsinstitut“ 
zu sein und einen großen Teil seiner Hörerschaft 
verlieren. Der Rundfunk müsste sich dann konse­
quenterweise auf populäre Schallplatten- und Orches­
terkonzerte, auf heitere Abende sowie die Übertra­
gung sportlicher Ereignisse beschränken. Darbie­
tungen also, denen jede und jeder folgen könne. 
„Programmgestaltung im Rundfunk“, so Fischer, 
„ist nur möglich, wenn man den gebildeten Hörer 
ebenso wenig benachteiligt wie den ungebildeten, 
wenn man die Gedankenlosigkeit nicht auf Kosten 
der zum Nachdenken willigen Hörer begünstigt und 

fördert.“ Bücherstunden würden sich an Wissbegie­
rige, an Bücherfreunde und an Fachleute wenden. 
Allen drei Gruppen könne die regelmäßige Bespre­
chung literarischer Neuerscheinungen eine Anregung 
bieten. „Allerdings“, stellt Fischer klar, „eignet sich 
nicht jedes Buch zur Besprechung am Mikrofon. Ein­
zig das lebendige Buch, das als Dichtung oder Abhand­
lung einen Beitrag gibt zur Sinngebung oder zur 
Meisterung unseres Daseins, einzig das Buch, das 
zur Antithese verlockt, das Diskussion gestattet, das 
irgendwie problematisch ist, einzig das Buch, das 
außer dem Fachgelehrten, den Träger der sogenann­
ten Allgemeinbildung, den wißbegierigen Laien an­
geht, eignet sich zur Würdigung vor dem Mikrofon.“

In die gleiche Richtung ging die Einschätzung 
von Franz Werfel (1890-1945), der im Rundfunk der 
1920/30er Jahre v.a. mit seiner Lyrik viel präsent 
war. In Heft 2 der österreichischen „Radiowelt“ vom 
Januar 1930 abgedruckt, findet sich, in einem Artikel 
eingebettet, eine Stellungnahme Werfels, in der er 
sich über seine Beziehung zum Rundfunk äußert.6 
Zunächst entschuldigt er sich dafür, dass seine Er­
fahrungen im Rundfunk noch nicht sehr zahlreich 
seien, aber er interessiere sich doch sehr für die ver­
schiedenen Rundfunkprogramme. Was folgt ist ein 

 Symbolfoto: Radio und Buch / J.-U. Fischer

4	Werner Menzel, Laßt Jugend und Frauen sprechen. Auch ein 
Beitrag zum „Tag des Buches“, in: Frauen- und Jugendfunk. 
Beilage zu Funk, H. 11, Berlin 1930, S. 40f., Zitat S. 41. 

5	E. Kurt Fischer, Buchkritik im Rundfunk, in: Sendung, Jg. 7, 
Nr. 30, Berlin 1930, S. 463f. 

6	 --r., Für alle heisst nicht: Für den Durchschnitt. Franz 
Werfel und seine Beziehungen zum Rundfunk, in: Radiowelt, 
H. 2, Wien 1930, S. 43. 
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Vergleich zwischen den Programmangeboten der 
deutschen Sender gegenüber den österreichischen. 
„Die deutschen Programmleitungen scheinen zu 
wissen, was sie wollen, ihre Programme sind bunt, 
belehrend, unterhaltend und erbauend, aber auch 
ausgelassen und zerstreuend.“ Beim Studium des 
Wiener Sendeprogramms habe er hingegen den Ein­
druck, „dass man es jedem gern recht machen möch­
te, sich aber nicht so recht traut.“ Man habe weder 
den Mut zum Geistigen noch zum ganz Banalen. Man 
verhelfe sich mit dem „vergoldeten Mittelweg und mit 
Konzessiönchen.“ Die Wiener Programmverantwort­
lichen würden gerne ein Programm für alle machen 
und begingen dabei den grundlegenden Fehler, „alle“ 
mit dem Durchschnitt zu verwechseln. „Wenn das 
Radio sich nur dem 'Durchschnitt' anzupassen ver­
suche, dann wäre es eigentlich überflüssig. Es soll 
für alle da sein, das heißt, dass es allen Schichten 
etwas zu geben hat. Jeder Hörer werde interessante 
und uninteressante Beiträge im Programm entdec­
ken. Für den Radiohörer gelte es etwas Gemeinschafts­
gefühl an den Tag zu legen und jedem das zu gönnen, 
was man selbst beanspruche. „Wenn jeder auf seine 
Rechnung kommen will, dann muss er eben an alle 
denken.“ Das gelte nicht nur für die Hörer, sondern 
in erste Linie für die Sendestationen.

Der Dramaturg Otto Wollmann (1888-1950), ein 
eifriger Verfechter der Kulturmission des Rundfunks, 
ging der Frage nach, ob der Rundfunk den Menschen 
dem Buch entfremde oder es zu ihm hin führe.7 „Eine 
Entwöhnung“, so Wollmann, „würde es bedeuten, 
wenn der Mensch, der bisher Wissen, Bildung und 
Aufbau von geistigen, schöpferischen Werten aus Bü­
chern empfing (…) durch den Rundfunk dem Buche 
entfremdet würde. Es ist aber kaum anzunehmen, 
dass der Rundfunk die Zahl der Stumpfen und Lauen 
vermehrt, die sich in jeder Schicht der Ungebildeten, 
Halbgebildeten und 'sogenannt' Gebildeten finden, 
deren Kulturverpflichtung dem Buch gegenüber stets 
nur darin bestand, dass sie es je nach dem Bildungs­
grad, den ihre soziale Stellung nach außen zu reprä­
sentieren hatte, in mehr oder weniger zahlreichen 
Exemplaren ungelesen in ihren Bücherschrank stell­
ten.“ Auch für das Buch, so Wollmann abschließend, 
zähle der Rundfunk zum neuen Wegbereiter. 

Manch Schriftstellerin und Schriftsteller schwärmte 
davon, mit eigenen Werken im Radio mit der Hörer­
schaft in Interaktion zu treten. Die Autorinnen und 
Autoren lesen vor dem Mikrofon und die Hörerinnen 

und Hörer lesen mit. Für den französischen Schrift­
steller Paul Géraldy (1885-1983) war die Vorstellung 
der eigenen Werke im Radio jedes Mal ein Erlebnis. 
Er war der Ansicht, dass sich durch eine Lesung im 
Rundfunk der Kontakt zwischen Schriftsteller und 
Leserschaft innig gestalten würde: „Stellen Sie sich 
vor, Sie sitzen zu Hause in ihrem Fauteuil, eines mei­
ner Bücher in der Hand, und ich lese im Sender Ge­
dichte vor. Dieselben, die Sie in der Hand haben. Vom 
Tische her oder wo der Lautsprecher eben steht, hö­
ren Sie meine Stimme. Sie lesen mit – und ich sage 
es aus eigener Erfahrung (…) der gewonnene Ein­
druck des Autors wird plastischer.“8

Um allgemein den Hörgenuss, die Kultur des 
Hörens noch weiter zu steigern, gab es Empfehlun­
gen, die sich an alle Hörerinnen und Hörer richte­
ten: „Ein freier Kopf, ein behaglicher Raum, ein für 
Muße und Erholung vorbereiteter Körper, taktvolle 
Enthaltung nörgelnder Kritik, solang andere im sel­
ben Raume mithören, ebenso Beherrschung von 
Freudenausbrüchen und Randbemerkungen, Ruhe, 
und Konzentration auf das zu Hörende (…).“9.

Und Bücher heute? Was ist echt? Haben Schrift­
stellerinnen und Schriftsteller sie geschrieben, oder 
war es doch die Künstliche Intelligenz (KI)? Was ge­
schieht mit den Leserinnen und Leser, wenn Sie nicht 
mehr wissen, ob ein Buch von einem Menschen oder 
einer Maschine geschrieben wurde? Verlage, die Bü­
cher mit KI publizieren „füttern“ die KI mit bereits 
geschriebenen Werken, damit diese lernen kann. Wie 
steht es hier mit dem Urheberrecht? Online ist KI-
generierten Büchern kein Einhalt mehr zu gebie­
ten. Ein Trend aus den USA macht aktuell von sich 
reden: das Label „Human authored“, also die Kenn­
zeichnung, dass man/frau das von einem Menschen 
verfasste Buch in Händen hält. Auch in Deutschland 
wächst die Debatte darüber, ob es ein Siegel braucht, 
das garantiert: „menschengemacht“. – Der Buch­
markt steckt im Umbruch.    

7	Otto Wollmann, Rundfunk-Kultur-Buch, in: Funk, H. 9, 
Berlin 1930, S. 33f. 

8	Egon M. Salzer, Paul Géraldy: Radio als Wegbereiter der 
Literatur, in: Radiowelt, 7. Jg., H. 1, Wien 1930, S. 15. 

9	Der gute Ton am Apparat, in: Radiowelt, 7. Jg., H. 1, Wien 
1930, S. 1.
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sofort bei mir. Mit meiner Zertifizierung 
bin ich nun auch offiziell zur Feen­
beauftragten der Redaktion ernannt 
worden, ganz nach isländischem Vor­
bild, wo Bauprojekte schon mal gestoppt 
werden, um den guten Draht zur Elfen­
welt nicht zu gefährden. 

Meine feierliche Berufung zur Feen­
beauftragten („Feen Consultant“) fand 
Ende August statt, beim traditionellen 
konspirativen Redaktionstreffen im 
niedersächsischen Niemandsland – dort, 
wo Google Maps kapituliert, wo die WLAN-Balken 	
im Glasfasernetz verschwinden und wo der Trollrat 
seine Vollmondsitzung unter freiem Sternenhimmel 
abhält. (siehe Abbildung übernächste Seite).

Feen, Kobolde, Trolle und das  
Ende des Internets
 

Dr. Ute Essegern

Bundesamt für magische Wesen in Bonn. Foto: Eva Krause

Dr. Ute Essegern
Redaktion info7
ute.essegern@
info7.de

Dieses Jahr bescherte mir der Sommer eine ganz be­
sondere Überraschung: Ich bin – ganz ohne eigenes 
Zutun – offiziell vom Bonner Bundesamt für magi­
sche Wesen zertifiziert worden.1 Einfach so. Ohne 
Antragstellung meinerseits. Ohne Prüfung durch die 
zuständige EK-EK (Elfen- und Kobold-Ethikkom­
mission).

Offenbar bin ich für seriös genug befunden wor­
den, um über Feen, Kobolde und Trolle zu schreiben. 
Also über genau jene Wesen, die wir als info7 mit un­
seren neuen Posts auf LinkedIn eigentlich nicht er­
reichen wollen. Sie folgen uns noch nicht auf Linked­
In? Dann wird es höchste Zeit – gelegentlich kapert 
unsere Redaktion den Account des vfm2. Eine Bitte 
habe ich allerdings: Falls Sie dort Trolle, Kobolde oder 
sonstige magische Wesen treffen, melden Sie sich bitte 
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Als frisch gebackene Feen Consultant (analog zu 
den Green Consultant in den Medienhäusern) bin 
ich ab sofort für die Zertifizierung der info7-Bei­
träge zuständig: Ich prüfe dabei gewissenhaft und 
streng nach den neuesten Richtlinien des Rats für 
Feenwohl und Trollvermeidung (RF-TV),

•	ob die Beiträge CO2-neutral verfasst wurden 
(inklusive emissionsfreier Tastaturanschläge),

•	ob die empfohlene Dosis Feenstaub eingehal-	
ten wurde (nic~ht zu viel, sonst glitzert es im 
Archiv zu sehr und die beleuchteten Notaus­
gänge sind bei Trollalarm nicht sichtbar),

•	ob keine Fee nachhaltig traumatisiert und kein 
Kobold diskriminiert wurde,

•	und ob die intermagischen Diversitätsricht­
linien erfüllt sind: Mindestens eine Elfe, ein 
Archivgeist und kein Troll müssen in jedem 
Text FAIR repräsentiert sein sowie unter Ein­
haltung der CARE-Prinzipien geschützt wer­
den.3

Was nun genau aber das Bundesamt für magische 
Wesen mit meiner Zertifizierung tatsächlich be­
zweckte, konnte mir keiner der Intern-AI-t-Trolle 
verraten. Als ich am „Ende des Internets“4 ange­
kommen war, habe ich aufgehört, weiter zu suchen. 
Es gibt so viel Schöneres, was man stattdessen tun 
könnte: zum Beispiel unsere nächste Ausgabe der 
info7 lesen, die pünktlich zur Frühjahrstagung in 
Köln im April erscheinen wird. Feengeprüft und ga­
rantiert trollfrei.    

1	  https://bundesamt-magische-wesen.de/author/ute-esse-
gern [Zugriff am 09.09.2025]. 

2	  https://www.linkedin.com/company/vfm-medieninforma-
tion-mediendokumentation 
3	  https://forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-
und-archivieren/faire-daten; https://forschungsdaten.info/
fdm-im-deutschsprachigen-raum/oesterreich/online-work-
shops/care-prinzipien/ [Zugriff am 27.09.2025]: FAIR: 
Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. CARE: collec-
tive benefit, authority to control, responsibility, ethics. Die 
CARE-Prinzipien „stehen für einen angemessenen Umgang 
mit Daten, die indigene Gemeinschaften betreffen, und sollen 
die FAIR-Prinzipien ergänzen. Im Gegensatz zu FAIR fokussiert 
sich CARE nicht auf die Erleichterung des Datenaustauschs, 
sondern auf die Wahrung der Interessen indigener Gemein
schaften, einer fairen Beteiligung an der Wertschöpfungskette 
und der Rückgabe von Kontrolle über Daten wie Bilder und 
Artefakte.“ Ebd. 
4	https://endedesinternets.de [Zugriff am 09.09.2025]

Bildunterschrift zu den beiden 
rechten Bildern auf der U3-Seite:* 
Unter diesem Sternenhimmel hat 
sich im August der Trollrat getroffen. 
Oberes Foto vom Sternenhimmel über 
Stöcken bei Uelzen am 23.8.2025 
bei der info7-Redaktions-Klausur. 
Foto: Ute Essegern
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